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SCHUMAG Aktiengesellschaft, Aachen 

Konzern-Anhang 

für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis zum 30. September 2022 

 

1. Informationen zum Unternehmen 

Die SCHUMAG Aktiengesellschaft („SCHUMAG“) ist eine börsennotierte 

Kapitalgesellschaft mit Sitz in Nerscheider Weg 170, 52076 Aachen, Deutschland, die beim 

Amtsgericht Aachen unter der Registernummer HRB 3189 eingetragen ist. Das 

Geschäftsjahr umfasst den Zeitraum vom 1. Oktober eines Jahres bis zum 30. September des 

Folgejahres. Der Konzernabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2021 bis zum 

30. September 2022 wurde am 30. März 2023 durch Beschluss des Vorstands zur 

Weitergabe an den Aufsichtsrat freigegeben. 

 

Der SCHUMAG-Konzern ist mit seinen Gesellschaften SCHUMAG Aktiengesellschaft und 

Schumag Romania S.R.L., Timisoara, Chisoda/Rumänien, in der Präzisionsmechanik tätig. Die 

Gesellschaft BR Energy GmbH, Aachen, ist wie im Vorjahr operativ nicht mehr aktiv. 

 

2. Rechnungslegungsgrundsätze 

 

2.1 Grundlagen 

Die Aufstellung des Konzernabschlusses für den SCHUMAG-Konzern, der überwiegend 

durch das Mutterunternehmen geprägt wird, erfolgte unter der Annahme der Fortführung 

der Unternehmenstätigkeit (Going Concern). Die größten Risiken hinsichtlich dieser 

Prämisse für die SCHUMAG Aktiengesellschaft ergeben sich vor allem aus den Markt- und 

Produktionsrisiken mit den daraus resultierenden Liquiditätsrisiken, die auch weiterhin 

externe Liquiditätszuführungen erforderlich machen. Sollte es nicht gelingen, den 

gestiegenen Produktionskosten durch die eingeleiteten Maßnahmen entgegenzuwirken und 

durch bereits eingeleitete bzw. zukünftige Effizienzsteigerungen die Produktionsleistung zu 

stabilisieren sowie zeitgleich den bestehenden Liquiditätsbedarf zu senken, um den weiteren 

Investitionsbedarf finanzieren zu können, und/oder sollten die bestehenden ausgeweiteten 

Kontokorrentkredite sowie die finanzielle Unterstützung der Patrone nicht 

aufrechterhalten bzw. über den 31. März 2024 hinaus verlängert und in Abhängigkeit von 

der prognostizierten Liquiditätssituation ab April 2024 erhöht werden, wäre der Bestand 

der SCHUMAG Aktiengesellschaft und ihrer Tochterunternehmen gefährdet. Insofern 

besteht eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder 

Gegebenheiten, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des SCHUMAG-Konzerns zur 

Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können, so dass der SCHUMAG-

Konzern möglicherweise nicht in der Lage ist, im gewöhnlichen Geschäftsverlauf seine 

Vermögenswerte zu realisieren sowie seine Schulden zu begleichen. Der Konzernabschluss 



  

der SCHUMAG wurde nach den Vorschriften der am Abschlussstichtag gültigen 

International Financial Reporting Standards (IFRS), wie sie in der Europäischen Union 

anzuwenden sind, und ergänzend nach den gem. § 315e Abs. 1 HGB anzuwendenden 

deutschen handelsrechtlichen Vorschriften aufgestellt. Dabei wurden alle verpflichtend 

anzuwendenden IFRS berücksichtigt, die durch die Europäische Union übernommen 

wurden. Die Aufstellung erfolgt grundsätzlich auf Basis historischer Anschaffungs- und 

Herstellungskosten, soweit zum Zeitpunkt der Umstellung auf IFRS nicht gem. IFRS 1 

Zeitwerte angesetzt wurden bzw. spezifische IFRS eine von den fortgeführten 

Anschaffungs- und Herstellungskosten abweichende Bewertung vorschreiben. Die 

Konzernbilanz wird in Anwendung von IAS 1 nach lang- und kurzfristigen Vermögenswerten 

und Schulden gegliedert. Als kurzfristig werden solche Vermögenswerte und Schulden 

angesehen, die innerhalb eines Jahres fällig sind. Entsprechend IAS 1.56 werden latente 

Steuern als langfristige Vermögenswerte und Schulden ausgewiesen. Die Konzern-Gewinn- 

und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert. Der Abschluss wird 

in Euro aufgestellt. Sofern nicht anders dargestellt, werden sämtliche Beträge entsprechend 

kaufmännischer Rundung in Tausend Euro (TEUR) angegeben. Es können sich Abweichungen 

zu den ungerundeten Beträgen ergeben. Zur Verbesserung der Klarheit werden einzelne 

Posten in der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung sowie in der Konzernbilanz 

zusammengefasst und im Konzern-Anhang gesondert erläutert.  

 

2.2 Konsolidierung 

In den Konzernabschluss werden neben der SCHUMAG Aktiengesellschaft alle 

Tochterunternehmen einbezogen. Die Konsolidierung der Tochterunternehmen erfolgt ab 

dem Zeitpunkt der Erlangung der Beherrschung bis zur Beendigung der Beherrschung. Bei 

erstmaliger Kapitalkonsolidierung werden die Anschaffungswerte der Beteiligungen mit den 

Zeitwerten der erworbenen Vermögenswerte und Schulden einschließlich der 

Eventualverbindlichkeiten verrechnet. Ein verbleibender aktiver Unterschiedsbetrag wird 

als Geschäftswert bilanziert. Ein verbleibender passiver Unterschiedsbetrag wird nach 

nochmaliger Überprüfung ertragswirksam vereinnahmt. Die in den Konzernabschluss 

übernommenen Vermögenswerte und Schulden der einbezogenen Gesellschaften werden 

einheitlich nach den nachfolgend beschriebenen Grundsätzen bilanziert und bewertet. Alle 

konzerninternen Beziehungen sowie Zwischenergebnisse aus Lieferungen und Leistungen 

unter den einbezogenen Gesellschaften werden im Rahmen der Konsolidierung eliminiert. 

Die in den Konzernabschluss einbezogenen Gesellschaften sind im Einzelnen unter 

Anmerkung 35 aufgeführt. Die Abschlüsse der BR Energy GmbH sowie der Schumag 

Romania S.R.L. sind zum Abschlussstichtag des Mutterunternehmens aufgestellt.  

 

 

 



  

2.3 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 

 

2.3.1 Fremdwährungsumrechnung: Die funktionale Währung der SCHUMAG 

Aktiengesellschaft sowie der inländischen Konzerngesellschaft ist der Euro. Die Erfassung 

von Transaktionen in fremder Währung erfolgt zu dem Kurs, der zum Zeitpunkt der Buchung 

der Transaktion gültig ist. Vermögenswerte und Schulden in fremder Währung werden zu 

Kursen am Abschlussstichtag bewertet. Dabei entstehende Umrechnungsdifferenzen 

werden ergebniswirksam erfasst. 

 

Die ausländische Konzerngesellschaft erstellt ihren Abschluss in der Währung, in der sie - 

gemessen an ihrem Geschäftsbetrieb, ihren Geschäftsvorfällen sowie ihren 

Zahlungsströmen - überwiegend wirtschaftlich tätig ist. Die Umrechnung in die 

Konzernwährung Euro erfolgt gemäß modifizierter Stichtagskursmethode: Bilanzposten mit 

Ausnahme des Eigenkapitals, das zu historischen Kursen umgerechnet wird, werden zu 

Stichtagskursen am Abschlussstichtag, Aufwendungen und Erträge zu Monats-

durchschnittskursen umgerechnet. Die sich hieraus ergebenden Umrechnungsdifferenzen 

werden ergebnisneutral als sonstiges Ergebnis in einem gesonderten Posten im Eigenkapital 

ausgewiesen.  

 

Die Wechselkurse der Fremdwährung im Konzern haben sich wie folgt entwickelt: 

1 EUR = 30.9.2022 30.9.2021 2021/22 2020/21

Rumänien RON 4,95 4,95 4,94 4,90

Stichtagskurs Durchschnittskurs

 

 

2.3.2 Umsatzrealisierung: Der SCHUMAG-Konzern erzielt Umsatzerlöse aus 

Warenverkäufen sowie aus Vermietung. Diese werden ohne Umsatzsteuer und nach Abzug 

möglicher Rabatte oder sonstiger Preisnachlässe ausgewiesen. Die Umsatzrealisierung bei 

Warenverkäufen erfolgt bei Auslieferung der Waren an den Kunden bzw. bei Übergang der 

Verfügungsmacht auf den Kunden, d.h. wenn der Kunde die Fähigkeit besitzt, die Nutzung 

der übertragenen Güter zu bestimmen und im Wesentlichen den verbleibenden Nutzen 

daraus zieht. Somit erfolgt die Umsatzrealisierung bei allen Produktlieferungen 

zeitpunktbezogen. Die Umsatzerlöse entsprechen dem Transaktionspreis, zu dem der 

SCHUMAG-Konzern voraussichtlich berechtigt ist. Variable Gegenleistungen sind im 

Transaktionspreis enthalten, wenn es hochwahrscheinlich ist, dass es nicht zu einer 

signifikanten Rücknahme der Umsatzerlöse kommt, sobald die Unsicherheit in Verbindung 

mit der variablen Gegenleistung nicht mehr besteht. Signifikante Finanzierungs-

komponenten bestehen nicht, da marktübliche Zahlungsziele von 30 bis 90 Tagen vereinbart 

sind. Mieterträge aus Operating-Leasingverhältnissen werden zeitraumbezogen über die 

Laufzeit der entsprechenden Leasingverhältnisse erfasst.  



  

 

2.3.3 Fremdkapitalkosten: Fremdkapitalkosten, die unmittelbar dem Erwerb, dem Bau oder 

der Herstellung von qualifizierten Vermögenswerten zugeordnet werden können, werden 

als Teil der Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten des entsprechenden Vermögenswertes 

aktiviert. Qualifizierte Vermögenswerte (qualifying assets) sind dabei solche, für die ein 

beträchtlicher Zeitraum erforderlich ist, um sie in den beabsichtigten gebrauchs- oder 

verkaufsfertigen Zustand zu versetzen. Bisher sind solche Fremdkapitalkosten nicht 

angefallen. Alle sonstigen Fremdkapitalkosten werden in der Periode ihres Anfalls 

erfolgswirksam erfasst.  

 

2.3.4 Ergebnis je Aktie: Das Ergebnis je Aktie errechnet sich aus dem Ergebnis nach Steuern 

und der gewichteten Anzahl der durchschnittlich ausgegebenen Aktien. In den dargestellten 

Berichtsperioden ergaben sich keine Verwässerungseffekte. 

 

2.3.5 Zuwendungen der öffentlichen Hand: Zuwendungen der öffentlichen Hand werden 

nur dann erfasst, wenn hinreichend sicher ist, dass die damit verbundenen Bedingungen 

erfüllt und die Zuwendungen gewährt werden. Investitionszuschüsse für den Erwerb oder 

den Bau von Sachanlagen verringern die Anschaffungs- oder Herstellungskosten der 

betreffenden Vermögenswerte. In den Folgeperioden erfolgt dadurch eine entsprechende 

Reduzierung der planmäßigen Abschreibungen.  

 

2.3.6 Immaterielle Vermögenswerte: Immaterielle Vermögenswerte mit unbestimmter 

Nutzungsdauer liegen nicht vor. Immaterielle Vermögenswerte mit begrenzter 

Nutzungsdauer werden zu Anschaffungskosten vermindert um planmäßige lineare 

Abschreibungen (Amortisationsmethode) bewertet. Die jeweilige Nutzungsdauer bemisst 

sich anhand der Laufzeit des zugrunde liegenden Rechts und nach dem voraussichtlichen 

Verbrauch des Nutzenpotenzials des immateriellen Vermögenswertes. Kosten im 

Zusammenhang mit Entwicklungsprojekten werden gem. IAS 38 als immaterieller 

Vermögenswert aktiviert, wenn es wahrscheinlich ist, dass der entstehende immaterielle 

Vermögenswert genutzt werden kann und dessen Kosten verlässlich bestimmt werden 

können. Ansonsten werden die Entwicklungskosten erfolgswirksam in der Periode erfasst, 

in der sie angefallen sind. Aktivierte Entwicklungskosten werden ab Beginn der 

gewerblichen Produktion des Produktes planmäßig linear über den Zeitraum ihrer 

erwarteten Nutzung abgeschrieben. Grundsätzlich ist es bei SCHUMAG kostenrechnerisch 

nicht möglich, Entwicklungskosten abgegrenzt zu ermitteln, da die Aktivitäten zur 

Verbesserung der Produktion und der Produkte keine klar definierbaren neuen Produkte 

oder Produktionsverfahren zum Gegenstand haben. Im Berichtsjahr wurden keine 

Entwicklungskosten aktiviert. Geschäfts- oder Firmenwerte sind nicht angesetzt.  

 



  

Nutzungsdauer immaterieller Vermögenswerte 2021/22 2020/21

Jahre Jahre

Entwicklungskosten 5 5

Software 3 - 5 5  

 

2.3.7 Sachanlagen: Die Bewertung der Sachanlagen erfolgt zu Anschaffungs- oder 

Herstellungskosten abzüglich kumulierter Abschreibungen. Die Herstellungskosten 

selbsterstellter Anlagen enthalten neben den direkt zurechenbaren Kosten auch 

fertigungsbezogene Teile der Material- und Fertigungsgemeinkosten sowie der 

fertigungsbezogenen Gemeinkosten der mit der Anlagenerrichtung befassten Bereiche. 

Fremdkapitalkosten wurden nicht aktiviert, da keine langfristige Fertigung vorliegt. Bei 

Generalüberholungen werden diesbezügliche Kosten zur Sachanlage aktiviert, wenn die 

Ansatzkriterien erfüllt sind. Laufende Instandhaltungs- und Wartungskosten werden sofort 

erfolgswirksam als Aufwand erfasst. Sachanlagen werden grundsätzlich erst bei ihrem 

Abgang aus dem Konzern ausgebucht, es sei denn, dass aus der weiteren Nutzung oder der 

Veräußerung des Vermögenswertes kein wirtschaftlicher Nutzen mehr erwartet wird.  

 

Abnutzbare Sachanlagen werden planmäßig linear über die betriebsgewöhnliche 

Nutzungsdauer abgeschrieben. Dabei werden folgende Nutzungsdauern zugrunde gelegt: 

 

Nutzungsdauer Sachanlagen 2021/22 2020/21

Jahre Jahre

Gebäude 7 - 50 7 - 50

Technische Anlagen und Maschinen 4 - 20 4 - 20

Betriebs- und Geschäftsausstattung 3 - 23 3 - 23  

 

2.3.8 Wertminderungen: Zu jedem Abschlussstichtag ist zu prüfen, ob Anhaltspunkte für 

mögliche Wertminderungen immaterieller Vermögenswerte sowie von Sachanlagen 

vorliegen. Darüber hinaus ermittelt der Konzern an jedem Abschlussstichtag, ob 

Anhaltspunkte für eine Wertminderung finanzieller Vermögenswerte vorliegen.  

 

Bei Vorliegen solcher Anhaltspunkte („Triggering Events“) wird im Rahmen eines 

Impairment-Tests der erzielbare Betrag der betreffenden Vermögenswerte ermittelt. 

Hierfür werden Vermögenswerte auf der niedrigsten identifizierbaren Ebene 

zusammengefasst, für die Cashflows weitestgehend von voneinander unabhängigen 

Einheiten generiert werden können (ZGE). Für die SCHUMAG stellen derzeit die operativen 

Geschäftsaktivitäten des SCHUMAG-Konzerns die einzige ZGE dar. Der erzielbare Betrag 

der ZGE wird durch Ermittlung des Nutzungswerts (value in use) anhand der zu erwartenden 

zukünftigen diskontierten Cashflows bestimmt.  

 



  

Sofern der erzielbare Betrag der ZGE unter dem Buchwert ihres Nettovermögens liegt, wird 

eine Wertminderung vorgenommen. 

 

Ein zuvor erfasster Wertminderungsaufwand wird nur dann rückgängig gemacht, wenn sich 

seit der Berücksichtigung des letzten Wertminderungsaufwands eine Änderung der 

Annahmen ergeben hat, die zur Bestimmung des erzielbaren Betrages herangezogen 

wurden. Die Wertaufholung ist dahingehend begrenzt, dass der Buchwert eines 

Vermögenswertes weder seinen erzielbaren Betrag noch den Buchwert übersteigen darf, 

der sich nach Berücksichtigung planmäßiger Abschreibungen ergeben hätte, wenn in 

früheren Jahren kein Wertminderungsaufwand für den Vermögenswert erfasst worden 

wäre. 

 

2.3.9 Leasingverhältnisse: Bei Vertragsabschluss beurteilt der Konzern, ob ein Vertrag ein 

Leasingverhältnis begründet oder beinhaltet. Dies ist der Fall, wenn der Vertrag das Recht 

verleiht, die Nutzung eines identifizierten Vermögenswerts für einen bestimmten Zeitraum 

gegen Zahlung eines Entgelts zu kontrollieren.  

 

Bei Leasingverträgen mit dem SCHUMAG-Konzern als Leasingnehmer erfasst der Konzern 

das Nutzungsrecht sowie die Leasingverbindlichkeit zum Bereitstellungsdatum, d.h. zum 

Zeitpunkt, an dem der zugrundeliegende Leasinggegenstand zur Nutzung bereit steht. Bei 

erstmaliger Erfassung wird das Nutzungsrecht zu Anschaffungskosten, welche sich aus der 

erfassten Leasingverbindlichkeit, den vor Bereitstellung geleisteten Leasingzahlungen sowie 

den entstandenen direkten Kosten abzüglich erhaltener Leasinganreize zusammensetzen, 

bewertet. Anschließend wird das Nutzungsrecht grundsätzlich vom Bereitstellungsdatum 

bis zum Ende des Leasingzeitraums linear abgeschrieben. Falls jedoch das Eigentum an dem 

zugrundeliegenden Vermögenswert zum Ende der Laufzeit des Leasingverhältnisses auf den 

Konzern übergeht oder in den Kosten des Nutzungsrechts berücksichtigt ist, dass der 

Konzern einen Kaufoption wahrnehmen wird, erfolgt die Abschreibung über die 

Nutzungsdauer des zugrundeliegenden Vermögenswertes, die nach den Vorschriften für 

Sachanlagen ermittelt wird. Darüber hinaus wird das Nutzungsrecht fortlaufend um 

Wertminderungen, falls erforderlich, berichtigt und um bestimmte Neubewertungen der 

Leasingverbindlichkeit angepasst. In der Konzernbilanz werden die Nutzungsrechte in den 

Sachanlagen ausgewiesen. Die Leasingverbindlichkeit wird bei erstmaliger Erfassung zum 

Barwert der über die Laufzeit des Leasingverhältnisses zu leistenden Leasingzahlungen, 

abgezinst mit dem dem Leasingverhältnis zugrundeliegenden Zinssatz oder, wenn sich dieser 

nicht ohne Weiteres bestimmen lässt, mit dem Grenzfremdkapitalzinssatz des Konzerns 

bilanziert. Die Leasingzahlungen beinhalten feste Zahlungen und umfassen ferner den 

Ausübungspreis einer Kaufoption, wenn hinreichend sicher ist, dass der Konzern sie auch 

tatsächlich wahrnehmen wird, Leasingzahlungen für eine Verlängerungsoption, wenn der 



  

Konzern hinreichend sicher ist, diese auszuüben, sowie Strafzahlungen für eine vorzeitige 

Kündigung des Leasingverhältnisses, es sei denn, der Konzern ist hinreichend sicher, nicht 

vorzeitig zu kündigen. Die Leasingverbindlichkeit wird zu fortgeführten Anschaffungskosten 

unter Anwendung der Effektivzinsmethode bewertet. Sie wird neu bewertet, wenn sich 

zukünftige Leasingzahlungen aufgrund einer Index- oder Zinssatzänderung verändern, wenn 

der Konzern seine Schätzung bezüglich des voraussichtlich zu zahlenden Betrags aus einer 

Restwertgarantie anpasst, wenn der Konzern seine Einschätzung über die Ausübung einer 

Kauf-, Verlängerungs- oder Kündigungsoption ändert oder sich eine de facto feste 

Leasingzahlung ändert. In der Konzernbilanz werden die Leasingverbindlichkeiten unter den 

Finanzschulden ausgewiesen. Bei kurzfristigen Leasingverträgen mit einer Laufzeit von 

höchstens zwölf Monaten sowie bei Leasingverträgen, bei denen der zugrundeliegende 

Vermögenswert von geringem Wert ist, werden keine Nutzungsrechte und keine 

Leasingverbindlichkeiten bilanziert. Als geringen Wert hat SCHUMAG einen Betrag von 

TEUR 5 definiert. Die mit diesen Leasingverträgen verbundenen Leasingzahlungen werden 

linear über die Laufzeit des Leasingverhältnisses als Aufwand erfasst.  

 

Bei Leasingverträgen mit dem SCHUMAG-Konzern als Leasinggeber bestimmt der Konzern 

bei Vertragsabschluss, ob das zugrundeliegende Leasingverhältnis als Finanzierungsleasing 

oder als Operatingleasing zu klassifizieren ist. Leasingvereinbarungen, bei denen der 

SCHUMAG-Konzern alle wesentlichen Chancen und Risiken, die mit dem Eigentum eines 

Vermögenswertes verbunden sind, überträgt, werden als Finanzierungsleasing behandelt. 

Alle übrigen Leasingvereinbarungen werden als Operatingleasing eingestuft. In diesem Fall 

verbleibt der verleaste Vermögenswert in der Konzernbilanz und wird planmäßig 

abgeschrieben. Die Ertragsrealisierung der erhaltenen Leasingzahlungen erfolgt linear über 

die Laufzeit des Leasingverhältnisses.  

 

2.3.10 Ertragsteuern: Tatsächliche Ertragsteueransprüche und Ertragsteuerschulden für 

die laufende Periode und frühere Perioden werden mit dem Betrag bemessen, in dessen 

Höhe eine Erstattung von der Steuerbehörde bzw. eine Zahlung an die Steuerbehörde 

erwartet wird. Die Berechnung der tatsächlichen Ertragsteuern erfolgt auf Basis der 

Steuersätze und Steuergesetze, die zum Abschlussstichtag in den Ländern gelten, in denen 

der SCHUMAG-Konzern zu versteuerndes Einkommen erzielt. Für temporäre Differenzen 

zwischen den Wertansätzen in der IFRS- und Steuerbilanz der einbezogenen Gesellschaften 

sowie auf Konsolidierungsvorgänge und steuerliche Verlustvorträge werden latente 

Steuern abgegrenzt. Die Abgrenzungen werden in Höhe der voraussichtlichen Steuerbe- 

bzw. -entlastung nachfolgender Geschäftsjahre gebildet. Die zugrunde gelegten Steuersätze 

sind in Anmerkung 11 aufgeführt. Steuerguthaben aus Abgrenzungen werden nur dann 

berücksichtigt, wenn die Realisierung der zukünftigen Steuerminderung hinreichend 

wahrscheinlich erscheint. Eine Saldierung von aktiven und passiven Steuerabgrenzungen 



  

wird vorgenommen, soweit sie im Verhältnis zu einer Steuerbehörde aufrechenbar sind und 

beabsichtigt wird, den Ausgleich der tatsächlichen Steuerschulden und 

Erstattungsansprüche auf Nettobasis herbeizuführen, oder Steueransprüche und 

Steuerschulden gleichzeitig zu realisieren. 

 

2.3.11 Vorräte: Die Bewertung von Vorräten erfolgt zu Anschaffungs- oder 

Herstellungskosten. Wenn die Marktpreise bzw. beizulegenden Zeitwerte auf der Basis von 

Nettoveräußerungswerten niedriger sind, werden diese angesetzt. Der Nettoveräußerungs-

wert entspricht dem im normalen Geschäftsgang erzielbaren Verkaufserlös abzüglich der bis 

zum Verkauf noch anfallenden direkt zurechenbaren Aufwendungen. Die Ermittlung der 

Anschaffungskosten bzw. des Materialanteils in den Herstellungskosten erfolgt auf Basis des 

first-in-first-out-Verfahrens (Fifo). Als Herstellungskosten werden direkt zurechenbare 

Kosten sowie Material- und Fertigungsgemeinkosten bei normaler Auslastung der 

betreffenden Produktionsanlagen erfasst, soweit sie im Zusammenhang mit dem 

Herstellungsvorgang anfallen. Kosten der allgemeinen Verwaltung werden ebenfalls 

berücksichtigt, soweit sie auf den Herstellungsbereich entfallen.  

 

2.3.12 Pensionsrückstellungen: Pensionsrückstellungen werden versicherungsmathema-

tisch nach dem Anwartschaftsbarwertverfahren (Projected Unit Credit Method) unter 

Berücksichtigung von erwarteten zukünftigen Entgelt- und Rentenanpassungen errechnet. 

Neubewertungen der Nettoschuld aus leistungsorientierten Plänen sowie Gewinne und 

Verluste aus Asset Ceiling werden ergebnisneutral als sonstiges Ergebnis mit den 

Gewinnrücklagen verrechnet und in der Konzern-Gesamtergebnisrechnung dargestellt.  

 

2.3.13 Übrige Rückstellungen: Übrige Rückstellungen werden gebildet, wenn aufgrund 

eines vergangenen Ereignisses eine gegenwärtige Verpflichtung besteht, ein Abfluss 

wirtschaftlicher Ressourcen wahrscheinlich ist und seine Höhe zuverlässig geschätzt 

werden kann. Die Höhe einer Rückstellung ist der wahrscheinliche Erfüllungsbetrag. Der 

wahrscheinliche Erfüllungsbetrag von langfristigen Rückstellungen wird abgezinst, wenn der 

Abzinsungseffekt wesentlich ist. Der Ansatz erfolgt in diesem Fall zum Barwert. Zinseffekte 

werden im Finanzergebnis erfasst. 

 

2.3.14 Finanzinstrumente: Ein Finanzinstrument gem. IAS 32 ist ein Vertrag, der bei einem 

Unternehmen zu einem finanziellen Vermögenswert und bei einem anderen zu einer 

finanziellen Verbindlichkeit oder einem Eigenkapitalinstrument führt. Finanzinstrumente 

werden gem. IFRS 9 in folgende Bewertungskategorien unterteilt: 

 

• Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet 

• Zum beizulegenden Zeitwert bewertet 



  

 

Bei marktüblichem Kauf oder Verkauf erfolgt die Einbuchung zum Erfüllungstag. Finanzielle 

Vermögenswerte sowie finanzielle Verbindlichkeiten werden beim erstmaligen Ansatz zum 

beizulegenden Zeitwert unter Berücksichtigung ggf. angefallener Transaktionskosten 

bewertet. Die Folgebewertung richtet sich nach dem Geschäftsmodell, dem die finanziellen 

Vermögenswerte oder finanziellen Verbindlichkeiten zugeordnet sind, sowie der 

Eigenschaft der vertraglichen Zahlungsströme der finanziellen Vermögenswerte und 

Verbindlichkeiten.  

 

Die finanziellen Vermögenswerte setzen sich bei der SCHUMAG aus Forderungen aus 

Lieferungen und Leistungen, sonstigen finanziellen Vermögenswerte sowie Zahlungsmitteln 

zusammen. Die Folgebewertung erfolgt zu fortgeführten Anschaffungskosten unter 

Anwendung der Effektivzinsmethode, da die finanziellen Vermögenswerte in den 

Berichtsperioden ausschließlich im Rahmen eines Geschäftsmodells gehalten werden, 

dessen Zielsetzung darin besteht, finanzielle Vermögenswerte zur Vereinnahmung der 

vertraglichen Zahlungsströme zu halten, und die Vertragsbedingungen zu festgelegten 

Zeitpunkten zu Zahlungsströmen führen, die ausschließlich Tilgungs- und Zinszahlungen auf 

den ausstehenden Kapitalbetrag darstellen. 

 

Für die finanziellen Vermögenswerte sind erwartete Verluste anhand eines 3-Stufen-

Modells (Expected-Loss-Model) zu erfassen. Bereits bei Zugang sind erwartete Verluste in 

Höhe des Barwerts eines erwarteten 12-Monats-Verlusts zu berücksichtigen. Bei einer 

signifikanten Erhöhung des Ausfallrisikos ist die Risikovorsorge bis zur Höhe der erwarteten 

Verluste der gesamten Restlaufzeit aufzustocken. Dies gilt jedoch nicht für Forderungen aus 

Lieferungen und Leistungen, die dem vereinfachten Wertminderungsmodell des IFRS 9 

unterliegen und für die unmittelbar die erwarteten Verluste der gesamten Restlaufzeit zu 

erfassen sind. Liegen objektive Anzeichen für eine substanzielle Wertminderung vor, erfolgt 

die Zinsvereinnahmung auf Grundlage des Nettobuchwerts (Buchwert abzgl. 

Risikovorsorge). Eine erforderliche Wertberichtigung wird unter Verwendung eines 

Wertberichtigungskontos vorgenommen und der Wertminderungsverlust erfolgswirksam 

erfasst. Bei Wegfall der Gründe für zuvor vorgenommene Wertberichtigungen werden 

entsprechende Zuschreibungen durch Anpassung des Wertberichtigungskontos getätigt, 

nicht jedoch über die fortgeführten Anschaffungskosten hinaus.  

 

Finanzielle Vermögenswerte werden ausgebucht, wenn die vertraglichen Rechte auf 

Zahlungen aus den finanziellen Vermögenswerten nicht mehr bestehen, die Forderungen als 

uneinbringlich eingestuft wurden oder finanzielle Vermögenswerte mit allen wesentlichen 

Risiken und Chancen übertragen werden. Wird eine ausgebuchte Forderung aufgrund eines 



  

Ereignisses, das nach der Ausbuchung eintrat, später wieder als einbringlich eingestuft, wird 

der entsprechende Betrag unmittelbar erfolgswirksam erfasst. 

 

SCHUMAG ist Vertragspartner von einem Factoringvertrag bzgl. des Verkaufs von 

ausgewählten Forderungen aus Lieferungen und Leistungen mit einem Zahlungsziel von 

maximal 90 Tagen ab Rechnungsdatum. Durch den Verkauf werden alle wesentlichen 

Risiken und Chancen aus den verkauften Forderungen vollständig auf die Factoring-

Gesellschaft übertragen, so dass die Forderungen bei Ankauf durch die Factoring-

Gesellschaft vollständig ausgebucht werden. Der vereinbarte Kaufpreiseinbehalt, den die 

Factoring-Gesellschaft erst nach Zahlung der Forderung durch den Kunden an uns auszahlt, 

wird unter den sonstigen finanziellen Vermögenswerten ausgewiesen. Auf Basis des 

Vertrags erhält die SCHUMAG als Gegenleistung für den Verkauf den Kaufpreis der 

Forderungen abzüglich eines Betrags für Factor-Gebühren, Zinsen und Kostenerstattungen. 

 

Die finanziellen Verbindlichkeiten betreffen bei der SCHUMAG Finanzschulden, 

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstige finanzielle 

Verbindlichkeiten. Die Folgebewertung erfolgt zu fortgeführten Anschaffungskosten unter 

Anwendung der Effektivzinsmethode. Finanzielle Verbindlichkeiten werden ausgebucht, 

wenn die vertraglichen Verpflichtungen beglichen, aufgehoben oder ausgelaufen sind.  

 

Im Berichtszeitraum bestanden im SCHUMAG-Konzern keine derivativen Finanz-

instrumente. 

 

2.3.15 Aktivwerte Rückdeckungsversicherungen: Der Ansatz der Aktivwerte der  

Rückdeckungsversicherungen unter den sonstigen finanziellen Vermögenswerten erfolgt zu 

nach versicherungsmathematischen Grundsätzen ermittelten beizulegenden Zeitwerten.  

 

2.3.16 Segmentberichterstattung: Die Segmentberichterstattung ist gem. dem soge-

nannten Management Approach an der internen Organisations- und Berichtsstruktur der 

SCHUMAG ausgerichtet. Die der Ermittlung der internen Steuerungsgrößen zugrunde 

liegenden Daten werden aus dem internen Reporting in weitgehender Übereinstimmung mit 

IFRS abgeleitet. 

 

2.4 Wesentliche Ermessensentscheidungen, Schätzungen und Annahmen 

Bei der Erstellung des Konzernabschlusses werden vom Vorstand Ermessens-

entscheidungen, Schätzungen und Annahmen getroffen, die sich auf die Höhe der im 

Konzernabschluss ausgewiesenen Erträge, Aufwendungen, Vermögenswerte und Schulden 

sowie die Angabe von Eventualverbindlichkeiten auswirken. Durch die mit diesen Annahmen 

und Schätzungen verbundene Unsicherheit können jedoch Ergebnisse entstehen, die in 



  

zukünftigen Perioden zu erheblichen Anpassungen des Buchwerts der betroffenen 

Vermögenswerte oder Schulden führen. Bei folgenden Sachverhalten sind die zum 

Abschlussstichtag getroffenen Annahmen von besonderer Bedeutung: 

 

2.4.1 Leasingverhältnisse: Die Bewertung der Nutzungsrechte und Verbindlichkeiten aus 

Leasingverhältnissen erfordert neben der Festlegung eines angemessenen Kapitalisierungs-

zinssatzes auch das Treffen von Annahmen hinsichtlich weiterer Parameter bzw. der 

Wahrscheinlichkeiten und Zeitpunkte des Eintritts bzw. der Ausübung. Der dem 

Leasingverhältnis zugrundeliegende Zinssatz kann im Einzelfall nicht ohne Weiteres 

bestimmt werden. Daher wird zur Bewertung der Leasingverbindlichkeit auch der 

Grenzfremdkapitalzinssatz des Konzerns verwendet. Dies ist der Zinssatz, den der Konzern 

zahlen müsste, wenn er für eine vergleichbare Laufzeit mit vergleichbarer Sicherheit die 

Mittel aufnehmen würde, die er in einem vergleichbaren wirtschaftlichen Umfeld für einen 

Vermögenswert mit einem dem Nutzungsrecht vergleichbaren Wert benötigen würde. 

Einige Leasingverhältnisse beinhalten Kauf- und/oder Verlängerungsoptionen, die vor 

Ablauf der unkündbaren Vertragslaufzeit vom Konzern ausübbar sind. Am Bereitstellungs-

datum wird beurteilt, ob die Ausübung dieser Optionen wahrscheinlich ist. In Abhängigkeit 

von dieser Beurteilung bemisst sich die dem Nutzungsrecht zugrundeliegende 

Nutzungsdauer.  

 

Die SCHUMAG hatte bis Februar 2022 im Wesentlichen einen Leasingvertrag zur 

gewerblichen Vermietung einer Immobilie abgeschlossen. Dabei wurde anhand von 

Analysen der Vertragsbedingungen festgestellt, dass alle mit dem Eigentum an dieser 

vermieteten Immobilie verbundenen maßgeblichen Chancen und Risiken im Konzern 

verbleiben. Der Vertrag wird dementsprechend als Operatingleasing-Verhältnis bilanziert, 

wobei die vermietete Immobilie weiterhin nach IAS 16 unter den Sachanlagen ausgewiesen 

wird, da der Anteil der Eigennutzung der Immobilie wesentlich ist. 

 

2.4.2 Ertragsteuern: Unsicherheiten bestehen hinsichtlich der Höhe und des Entstehungs-

zeitpunkts künftig zu versteuernder Ergebnisse. Es ist möglich, dass Abweichungen zwischen 

den tatsächlichen Ergebnissen und den getroffenen Annahmen bzw. künftige Änderungen 

solcher Annahmen in Zukunft Anpassungen des bereits erfassten Steuerertrags und 

Steueraufwands erfordern. Die SCHUMAG bildet, basierend auf zum Zeitpunkt der 

Aufstellung des Konzernabschlusses vorliegenden Informationen, Rückstellungen für 

mögliche Auswirkungen steuerlicher Außenprüfungen. Die Höhe solcher Rückstellungen 

basiert auf verschiedenen Faktoren, wie beispielsweise der Erfahrung aus früheren 

steuerlichen Außenprüfungen und unterschiedlichen Auslegungen der steuerrechtlichen 

Vorschriften durch das steuerpflichtige Unternehmen und die zuständige Steuerbehörde. 

 



  

Latente Steueransprüche werden auch für steuerliche Verlustvorträge angesetzt. Ihre 

Realisierbarkeit hängt von künftigen steuerpflichtigen Ergebnissen der jeweiligen 

Gesellschaft sowie steuerrechtlichen Vorschriften ab. Wenn Zweifel an der Realisierung der 

Verlustvorträge bestehen, werden im Einzelfall aktive latente Steuern nicht angesetzt. Eine 

Nutzung der bei der SCHUMAG ab dem Geschäftsjahr 2018/19 entstandenen 

Verlustvorträge im mittelfristigen Planungszeitraum ist aufgrund der anhaltenden 

Restrukturierungsphase eher nicht realisierbar. Dementsprechend wurden die ermittelten 

latenten Steueransprüche auf steuerliche Verlustvorträge nicht angesetzt.  

 

2.4.3 Pensionsrückstellungen: Der Barwert der Pensionsverpflichtungen wird anhand 

versicherungsmathematischer Berechnungen ermittelt, wobei die versicherungs-

mathematische Bewertung auf Grundlage diverser Annahmen erfolgt. Hierzu zählen die 

Bestimmung der Abzinsungssätze sowie Schätzungen über die künftige Entwicklung der 

Renten und Lebenserwartungen. Aufgrund der Komplexität der Bewertung, der zugrunde 

liegenden Annahmen und ihrer Langfristigkeit reagiert eine leistungsorientierte 

Verpflichtung höchst sensibel auf Änderungen dieser Annahmen. Die von der SCHUMAG 

getroffenen Annahmen, die zu jedem Abschlussstichtag überprüft werden, sind in 

Anmerkung 22 aufgeführt. 

 

2.4.4 Übrige Rückstellungen: Übrige Rückstellungen decken auch Risiken aus 

Rechtsstreitigkeiten und -verfahren ab. Zur Beurteilung der Rückstellungshöhe werden 

neben der Sachverhaltsbeurteilung und den geltend gemachten Ansprüchen im Einzelfall 

auch die Ergebnisse vergleichbarer Verfahren und Rechtsgutachten herangezogen sowie 

Annahmen über Eintrittswahrscheinlichkeiten und Bandbreiten möglicher Inanspruch-

nahmen getroffen. Die tatsächlichen Belastungen können von diesen Einschätzungen 

abweichen.  

 

2.4.5 Außerplanmäßige Abschreibungen (Impairments): Bei Vorliegen von Anhaltspunkten 

für mögliche Wertminderungen wird im Rahmen eines Impairment-Tests der erzielbare 

Betrag der betreffenden Vermögenswerte ermittelt. Der erzielbare Betrag wird durch 

Ermittlung des Nutzungswerts (value in use) anhand der zu erwartenden zukünftigen 

diskontierten Cashflows bestimmt. Den geschätzten Cashflows liegt in der Regel eine von 

den entsprechenden Gremien im vierten Quartal des Geschäftsjahres genehmigte 

Unternehmensplanung mit einem Detailplanungszeitraum von drei Jahren zugrunde. Das 

letzte Planungsjahr bildet die Grundlage für die Ableitung des nachhaltig erzielbaren 

Zahlungsmittelzuflusses. In die Planung fließen neben prognostizierten Umsatz- sowie Lohn- 

und Gehaltsentwicklungen insbesondere Einschätzungen zur zukünftigen betrieblichen 

Leistung ein. Die zukünftigen Zahlungsmittelzuflüsse werden zudem von dem angesetzten 

Diskontierungszinssatz sowie der für die ewige Rente unterstellten Wachstumsrate 



  

beeinflusst. Der Diskontierungszinssatz hängt im Wesentlichen vom risikolosen Zinssatz 

sowie von Annahmen zum Kreditrisiko und zur Marktrisikoprämie für die 

Eigenkapitalverzinsung ab. 

 

2.4.6 Auswirkungen Ukraine-Krieg sowie Corona-Pandemie: Grundsätzlich sind der 

Ukraine-Krieg sowie die Corona-Pandemie aufgrund ihrer weltweiten Auswirkungen als 

Anhaltspunkt für mögliche Wertminderungen („Triggering Event“) einzustufen. Obwohl die 

weiter fortbestehenden weltwirtschaftlichen Unsicherheiten, die durch den Ukraine-Krieg 

sowie die Corona-Pandemie verstärkt wurden, im abgelaufenen Geschäftsjahr auch 

Auswirkungen auf den Geschäftsverlauf der SCHUMAG hatten, sind wir zu der Einschätzung 

gekommen, dass sowohl der Ukraine-Krieg als auch die Corona-Pandemie für die SCHUMAG 

weiterhin kein Triggering Event darstellen. Insofern gehen wir davon aus, dass auch die 

längerfristigen Auswirkungen des Ukraine-Kriegs sowie der Corona-Pandemie wie 

beispielsweise weiter steigende Energie-, Material- und Rohstoffpreise, mögliche weitere 

Liefereinschränkungen bei Öl und Gas und damit verbundene Befürchtungen weiterhin 

hoher oder sogar steigender Inflationsraten mit negativen Auswirkungen auf die Konsum- 

und Investitionsbereitschaft auch als Folge weiterer Zinserhöhungen, anhaltende bzw. 

verschärfte Lieferengpässe bei Vorprodukten in der Industrie, lokale Lockdown-

Maßnahmen bzw. Null-Covid-Strategie in China und die zunehmende Verschuldung in 

einigen Ländern Europas ebenfalls kein Triggering Event darstellen werden. Die Gründe 

hierfür sind weiterhin insbesondere: 

 

• die immateriellen Vermögenswerte beinhalten im Wesentlichen weiterhin notwendige, 

eigengenutzte Software; Geschäfts- oder Firmenwerte liegen nicht vor, 

• die Sachanlagen betreffen neben den werthaltigen Grundstücken und Gebäuden vor 

allem weiterhin für den laufenden Geschäftsbetrieb erforderliche Produktions-

maschinen; die Buchwerte der Sachanlagen sind zudem aufgrund ihrer Altersstruktur auf 

einem niedrigen Niveau; Änderung von Bewertungsparameter bzgl. der Nutzungsrechte 

aus Leasingverhältnissen waren aufgrund des Ukraine-Kriegs oder der Corona-Pandemie 

nicht erforderlich, 

• eine Nutzung der bestehenden Verlustvorträge der SCHUMAG im mittelfristigen 

Planungszeitraum ist bereits aufgrund der anhaltenden Restrukturierungsphase - und 

damit unabhängig vom Ukraine-Krieg oder von der Corona-Pandemie - eher nicht 

realisierbar, so dass ermittelte latente Steueransprüche auf steuerliche Verlustvorträge 

wie im Vorjahr nicht angesetzt wurden, 

• aufgrund der Kundenstruktur der SCHUMAG sowie durch die Nutzung von echtem 

Factoring liegen bzgl. der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen weiterhin keine 

erheblichen Ausfallrisiken vor, auch die sonstigen finanziellen Vermögenswerte sind 

wegen ihrer Zusammensetzung (vgl. Anmerkung 18) einem geringen Ausfallrisiko 



  

ausgesetzt; sowohl der Ukraine-Krieg als auch die Corona-Pandemie haben bisher zu 

keinen Forderungsausfälle geführt. 

 

Impairment-Tests aufgrund des Ukraine-Kriegs sowie der Corona-Pandemie waren bei der 

SCHUMAG daher nicht erforderlich. 

 

Auch für andere Bereiche, die Annahmen und Schätzungen enthalten, insbesondere für die 

marktorientierte Parameterbestimmung bei der Fair-Value-Ermittlung von Finanzin-

strumenten, sind keine wesentlichen Auswirkungen aus dem Ukraine-Krieg sowie der 

Corona-Pandemie zu verzeichnen. 

 

2.5 Auswirkungen neuer sowie geänderter Rechnungslegungsstandards 

 

2.5.1 Erstmalige Anwendung von IFRS 

Die nachfolgend aufgeführten neuen bzw. geänderten und bereits in EU-Recht 

übernommenen Standards sowie Interpretationen wurden im Geschäftsjahr 2021/22 

erstmalig verpflichtend angewendet. Deren erstmalige Anwendung hat - soweit nicht anders 

vermerkt - keine wesentlichen Auswirkungen auf den Konzernabschluss. 

 

Amendments to IFRS 4 „Insurance Contracts - deferral of IFRS 9“ wurden am 25. Juni 2020 

veröffentlicht, am 15. Dezember 2020 in EU-Recht übernommen und sind erstmals für die 

Geschäftsjahre anzuwenden, die am oder nach dem 1. Januar 2021 beginnen. Die 

Änderungen sehen eine Verlängerung des Zeitraums für die vorübergehende Befreiung 

bestimmter Versicherungsunternehmen von der Anwendung des IFRS 9 vor, so dass für die 

betroffenen Versicherungsunternehmen die Anwendung von IAS 39 für Geschäftsjahre, die 

vor dem 1. Januar 2023 beginnen, zulässig bleibt. 

 

Amendments to IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 and IFRS 16 „Interest Rate Benchmark 

Reform - Phase 2“ wurden am 27. August 2020 veröffentlicht, am 13. Januar 2021 in EU-

Recht übernommen und sind erstmals für die Geschäftsjahre anzuwenden, die am oder nach 

dem 1. Januar 2021 beginnen. Die Änderungen stellen das Ergebnis der Phase 2 des IBOR-

Projektes des IASB dar, dessen Ziel es ist, die Auswirkungen abzumildern, die eine Ablösung 

eines bestehenden Referenzzinssatzes durch einen alternativen Zinssatz auf die 

Finanzberichterstattung im Zeitpunkt der Ablösung hat. 

 

Amendments to IFRS 16 „Leases: Covid-19-Related Rent Concessions beyond 

30 June 2021“ wurden am 31. März 2021 veröffentlicht, am 30. August 2021 in EU-Recht 

übernommen und sind erstmals für die Geschäftsjahre anzuwenden, die am oder nach dem 

1. April 2021 beginnen. Die Anpassungen ermöglichen es Leasingnehmern, die 



  

Erleichterungen im Zusammenhang mit der Bilanzierung COVID-19-bezogener 

Mietzugeständnisse über einen längeren Zeitraum als bisher vorgesehen anzuwenden. Die 

Anwendung kann nun auch einheitlich für bis zum 30. Juni 2022 (bisher bis zum 

30. Juni 2021) fällige Leasingzahlungen erfolgen. 

 

2.5.2 Noch nicht berücksichtigte IFRS, die bereits in EU-Recht übernommen wurden 

Die nachfolgend aufgeführten neuen bzw. geänderten und bereits in EU-Recht 

übernommenen Standards sowie Interpretationen sind zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht 

verpflichtend anzuwenden. Die SCHUMAG plant grundsätzlich keine vorzeitige Anwendung 

und geht davon aus, dass deren Anwendung - soweit nicht anders vermerkt - keine 

wesentlichen Auswirkungen auf den Konzernabschluss haben wird. 

 

IFRS 17 „Insurance Contracts“ wurde am 18. Mai 2017 veröffentlicht, am 

19. November 2021 in EU-Recht übernommen und war ursprünglich erstmals für Geschäfts-

jahre anzuwenden, die am oder nach dem 1. Januar 2021 beginnen. Durch die am 

25. Juni 2020 veröffentlichten und ebenfalls am 19. November 2021 in EU-Recht 

übernommenen „Amendments to IFRS 17“ wurde der Erstanwendungszeitpunkt von 

IFRS 17 auf Geschäftsjahre verschoben, die am oder nach dem 1. Januar 2023 beginnen. Der 

neue Standard ersetzt den bisherigen Standard IFRS 4 und regelt die Grundsätze bzgl. 

Ansatz, Bewertung und Ausweis von Versicherungsverträgen sowie diesbezügliche 

Anhangangaben. Amendments to IFRS 17 „Insurance contracts: Initial Application of IFRS 

17 and IFRS 9 - Comparative Information“ wurden am 9. Dezember 2021 veröffentlicht, am 

8. September 2022 in EU-Recht übernommen und sind erstmals für die Geschäftsjahre 

anzuwenden, die am oder nach dem 1. Januar 2023 beginnen. Durch die geringfügige 

Änderung an IFRS 17 wird es ermöglicht, bei Erfüllung bestimmter Voraussetzungen einen 

sogenannten "classification overlay approach" anzuwenden, um damit die 

Vergleichsinformationen zu den Finanzinstrumenten im Geschäftsjahr vor der erstmaligen 

Anwendung des IFRS 17 aussagekräftiger machen zu können. 

 

Amendments to IFRS 3 „Business Combinations“ wurden am 14. Mai 2020 veröffentlicht, 

am 28. Juni 2021 in EU-Recht übernommen und sind erstmals für die Geschäftsjahre 

anzuwenden, die am oder nach dem 1. Januar 2022 beginnen. Die Änderungen betreffen 

einen Verweis in IFRS 3 auf das Conceptual Framework. Inhaltlich werden die 

Bilanzierungsregeln von Unternehmenszusammenschlüssen nicht geändert. 

 

Amendments to IAS 16 „Property, Plant and Equipment“ wurden am 14. Mai 2020 

veröffentlicht, am 28. Juni 2021 in EU-Recht übernommen und sind erstmals für die 

Geschäftsjahre anzuwenden, die am oder nach dem 1. Januar 2022 beginnen. Die 

Änderungen stellen klar, dass Einnahmen, die ein Unternehmen durch den Verkauf von 



  

Gegenständen erhalten hat, die hergestellt wurden, während es den Vermögenswert für 

seinen beabsichtigten Gebrauch vorbereitet hat, und die damit verbundenen Kosten nicht 

bei der Ermittlung der Anschaffungskosten zu berücksichtigen sind, sondern im Gewinn und 

Verlust zu erfassen sind. 

 

Amendments to IAS 37 „Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets“ wurden 

am 14. Mai 2020 veröffentlicht, am 28. Juni 2021 in EU-Recht übernommen und sind 

erstmals für die Geschäftsjahre anzuwenden, die am oder nach dem 1. Januar 2022 

beginnen. Die Änderungen umfassen die Definition, welche Kosten ein Unternehmen bei der 

Beurteilung, ob ein Vertrag verlustbringend sein wird, einzubeziehen hat. 

 

Annual Improvements to IFRSs 2018-2020 Cycle wurden am 14. Mai 2020 veröffentlicht, 

am 28. Juni 2021 in EU-Recht übernommen und sind erstmals für die Geschäftsjahre 

anzuwenden, die am oder nach dem 1. Januar 2022 beginnen. Die jährlichen Verbesserungen 

führen zu geringfügigen Anpassungen an IFRS 1 „First-Time Adoption of IFRSs“, 

IFRS 9 „Financial Instruments“, IAS 41 „Agriculture“ und den erläuternden Beispielen zu 

IFRS 16 „Leases“. 

 

Amendments to IAS 1 „Presentation of Financial Statements and IFRS Practice Statement 2: 

Disclosure of Accounting policies“ wurden am 12. Februar 2021 veröffentlicht, am 

2. März 2022 in EU-Recht übernommen und sind erstmals für die Geschäftsjahre 

anzuwenden, die am oder nach dem 1. Januar 2023 beginnen. Die Änderungen führen dazu, 

dass zukünftig im Anhang nur noch "wesentliche" Rechnungslegungsmethoden dargestellt 

werden. Damit sollen in Zukunft unternehmensspezifische Ausführungen anstelle von 

standardisierten Ausführungen im Vordergrund stehen. Die Guidance im Practice 

Statement 2 wurde entsprechend angepasst. 

 

Amendments to IAS 8 „Accounting policies, Changes in Accounting Estimates and Errors: 

Definition of Accounting Estimates“ wurden am 12. Februar 2021 veröffentlicht, am 

2. März 2022 in EU-Recht übernommen und sind erstmals für die Geschäftsjahre 

anzuwenden, die am oder nach dem 1. Januar 2023 beginnen. Durch die Änderungen erfolgt 

eine Klarstellung, wie Unternehmen Änderungen von Rechnungslegungsmethoden besser 

von Schätzungsänderungen abgrenzen können. 

 

Amendments to IAS 12 „Income Taxes: Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising 

from a Single Transaction“ wurden am 7. Mai 2021 veröffentlicht, am 11. August 2022 in EU-

Recht übernommen und sind erstmals für die Geschäftsjahre anzuwenden, die am oder nach 

dem 1. Januar 2023 beginnen. Mit den Änderungen wird auf bestehende Unsicherheiten bei 

der Bilanzierung von latenten Steuern im Zusammenhang mit Leasingverhältnissen und 



  

Entsorgungs- bzw. Wiederherstellungsverpflichtungen reagiert. Die eng begrenzten 

Änderungen dienen der Gewährleistung einer einheitlichen Anwendung des Standards. 

 

2.5.3 Noch nicht berücksichtigte IFRS, die noch nicht in EU-Recht übernommen wurden 

Die nachfolgend aufgeführten neuen bzw. geänderten Standards sowie Interpretationen 

sind zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht in EU-Recht übernommen worden. Die SCHUMAG 

plant deren erstmalige Anwendung grundsätzlich zum verpflichtenden Erstanwendungszeit-

punkt nach Übernahme durch die EU und geht davon aus, dass deren Anwendung - soweit 

nicht anders vermerkt - keine wesentlichen Auswirkungen auf den Konzernabschluss haben 

wird. 

 

Amendments to IAS 1 „Presentation of Financial Statements: Classification of Liabilities as 

Current or Non-current“ wurden am 23. Januar 2020 und Amendments to IAS 1 

„Presentation of Financial Statements: Non-current Liabilities with Covenants“ am 

31. Oktober 2022 veröffentlicht. Beide Änderungen sind erstmals für die Geschäftsjahre 

anzuwenden, die am oder nach dem 1. Januar 2024 beginnen. Gegenstand der Änderungen 

an IAS 1 ist die Klarstellung, dass im Rahmen der Klassifizierung von Verbindlichkeit als kurz- 

oder langfristig auf bestehende Rechte des Unternehmens zum Abschlussstichtag 

abzustellen ist. Hierbei sollen die Erwartungen und Absichten des Managements, ob ein 

solches Recht tatsächlich auch ausgeübt wird oder eine vorzeitige Rückzahlung beabsichtigt 

ist, unberücksichtigt bleiben. Zudem wird klargestellt, dass nur solche Kreditbedingungen 

(Covenants), die ein Unternehmen am oder vor dem Abschlussstichtag einhalten muss, die 

Klassifizierung einer Verbindlichkeit als kurz- oder langfristig beeinflussen. 

 

Amendments to IFRS 16 „Leases: Lease Liability in a Sale and Leaseback“ wurden am 

22. September 2022 veröffentlicht und sind erstmals für die Geschäftsjahre anzuwenden, 

die am oder nach dem 1. Januar 2024 beginnen. Durch die Änderung  wird klargestellt, wie 

ein Verkäufer/Leasingnehmer die Folgebewertung von Sale-and-lease-back-Transaktionen, 

die als Verkauf gemäß IFRS 15 bilanziert werden, vornimmt. 

 

3. Akquisitionen / Desinvestitionen 

Im Geschäftsjahr 2021/22 wurden wie im Vorjahr keine Unternehmenserwerbe 

durchgeführt. Derzeit sind keine Akquisitionen oder Desinvestitionen vorgesehen.  

 

4. Segmentberichterstattung 

Zum Zweck der Unternehmenssteuerung ist der Konzern nach Produkten in 

Geschäftseinheiten organisiert. Dienstleistungen sind von untergeordneter Bedeutung. Die 

Zuordnung von Vermögenswerten und Abschreibungen zu den Segmenten erfolgt 

entsprechend der wirtschaftlichen Verfügungsgewalt. Von den Segmenten gemeinsam 



  

genutzte Vermögenswerte werden nach der anteiligen Nutzung zugeordnet. Aufgrund der 

internen Organisations- und Berichtsstruktur ergeben sich nach IFRS 8 folgende Segmente.  

 

Das Segment SCHUMAG bildet die Geschäftsaktivitäten der SCHUMAG am Standort 

Aachen ab. Es produziert hochgenaue Automobilzulieferteile, Komponenten für 

feinmechanische Mess- und Anzeigegeräte, präzise Achsen für eine breite Palette von 

Haushaltsgeräten sowie Komponenten für medizinische und optische Geräte.  

 

Das Segment Schumag Romania bildet die Geschäftsaktivitäten der Schumag Romania S.R.L. 

am rumänischen Standort ab. Hier werden neben Komponenten für Automobilzulieferteile 

insbesondere Präzisionsnormteile für den Kunststoffspritz- und Druckguss sowie 

zeichnungsgebundene Präzisionsteile in kleineren Losgrößen produziert. Die 

Präzisionsnormteile werden direkt über Schumag Romania vertrieben, der Vertrieb der 

zeichnungsgebundenen Präzisionsteile erfolgt über die SCHUMAG.  

 

Im Segment BR Energy wird die BR Energy GmbH, die operativ nicht mehr aktiv ist, 

abgebildet. 

 

Geschäftsaktivitäten, die keinem anderen Segment zugeordnet werden können, weisen wir 

unter Sonstige Aktivitäten aus. Darin ist derzeit nur die Konsolidierung enthalten. Die 

Konsolidierung umfasst im Wesentlichen die Eliminierung konzerninterner Umsätze sowie 

der entsprechenden Materialaufwendungen. 

 

Die Umsätze zwischen den Segmenten werden zu marktüblichen Verrechnungspreisen 

vorgenommen. 

 

Eine Aggregation von operativen Segmenten zu Berichtssegmenten erfolgte nicht. 

 

Wesentliche Kennzahl für die Steuerung der Segmente durch den Vorstand als 

Hauptentscheidungsträger ist das EBIT. 

 

  



  

Segmente 

2021/22
(TEUR)

SCHUMAG Schumag 
Romania

BR Energy Konsoli-
dierung

Konzern

Umsatz 45.268 2.592 181 -2.246 45.795

davon Umsätze mit Konzernfremden 44.484 1.311 0 0 45.795

davon Intersegmentumsätze 784 1.281 181 -2.246 0

Gesamtleistung 52.826 2.709 193 -2.217 53.511

Ergebnis der Betriebstätigkeit (EBIT) -2.131 -109 -156 282 -2.114

Ergebnis vor Steuern -2.621 -138 -267 282 -2.744

Finanzerträge 101 0 0 -101 0

Finanzierungsaufwendungen -591 -29 -111 101 -630

Abschreibungen -1.910 -144 0 4 -2.050

Investitionen 8.033 352 0 0 8.385

Langfristige Vermögenswerte 20.611 1.174 0 -2.350 19.435

Durchschnittliche Anzahl der Mitarbeiter 430 57 5 0 492

2020/21
(TEUR)

SCHUMAG Schumag 
Romania

BR Energy Konsoli-
dierung

Konzern

Umsatz 38.102 2.392 130 -1.887 38.737

davon Umsätze mit Konzernfremden 37.521 1.216 0 0 38.737

davon Intersegmentumsätze 581 1.176 130 -1.887 0

Gesamtleistung 42.792 2.439 1.543 -3.082 43.692

Ergebnis der Betriebstätigkeit (EBIT) 1.251 33 1.270 -1.192 1.362

Ergebnis vor Steuern 936 21 1.090 -1.192 855

Finanzerträge 101 0 0 -101 0

Finanzierungsaufwendungen -416 -12 -180 101 -507

Abschreibungen -1.711 -108 0 4 -1.815

Investitionen 4.176 4 0 0 4.180

Langfristige Vermögenswerte 19.232 966 0 -2.347 17.851

Durchschnittliche Anzahl der Mitarbeiter 392 60 4 0 456  

 

Von den langfristigen Vermögenswerten entfallen TEUR 18.287 (Vorjahr TEUR 16.918) auf 

Deutschland und TEUR 1.148 (Vorjahr TEUR 933) auf Rumänien. In den langfristigen 

Vermögenswerten der sonstigen Aktivitäten sind die Konsolidierung der Finanzanlagen der 

SCHUMAG, die Konsolidierung der von SCHUMAG an Schumag Romania verkauften 

Sachanlagen sowie aktive latente Steuern aus Konsolidierungsbuchungen enthalten. 

 

In der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung sind folgende zahlungsunwirksame 

Wertminderungsaufwendungen enthalten: 

Wertminderungsaufwendungen 
2013/14 (TEUR)

2021/22 2020/21

TEUR TEUR

auf Forderungen und sonstige Vermögenswerte -93 -14

davon für Segment SCHUMAG -13 -14

davon für Segment BR Energy -80 0  

 



  

5. Umsatzerlöse 

Die Umsatzerlöse teilen sich wie folgt auf: 

2021/22 2020/21

TEUR TEUR

Umsatz aus Warenverkäufen 45.672 38.528

davon Segment SCHUMAG 44.361 37.312

davon Segment Schumag Romania 1.311 1.216

Umsatz aus Vermietung 123 209

davon SCHUMAG 123 209

Umsatz (gesamt) 45.795 38.737  

 

Im Geschäftsjahr 2021/22 wurde mit drei Kunden (Vorjahr zwei Kunden) jeweils mindestens 

10 % des Konzernumsatzes realisiert. Die Kundenumsätze, die dem Segment SCHUMAG 

zuzuordnen sind, beliefen sich auf TEUR 9.209, TEUR 8.153 und TEUR 4.635 (Vorjahr TEUR 

7.837 und TEUR 6.006). 

 

Aufgliederung der Umsatzerlöse nach Regionen 

Sitz des Kunden

TEUR % TEUR %

Deutschland 15.124 33,0 13.244 34,2

Sonstige EU-Länder 5.725 12,5 6.628 17,1

Übriges Europa 215 0,4 64 0,1

USA 16.283 35,6 11.693 30,2

Lateinamerika 4.239 9,3 2.122 5,5

Asien 4.209 9,2 4.986 12,9

45.795 100,0 38.737 100,0

2021/22 2020/21

 

 

6. Sonstige betriebliche Erträge 

2021/22 2020/21

TEUR TEUR

Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen 3.617 1.704

Erstattung PSV 1.108 1.129

Erstattung Energiepreispauschale 128 0

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen/
Ausbuchung von Verbindlichkeiten 95 721

Erträge aus Rückkaufswerten 90 80

Währungsgewinne 46 15

Ertrag aus Schadensersatzansprüchen gegen ein 
ehemaliges Organmitglied 0 1.400

Übrige 118 195

  5.202 5.244  

 

Die Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen umfassen insbesondere die Erträge aus dem 

Verkauf der nicht betriebsnotwendigen Immobilien. 



  

 

Im Geschäftsjahr 2020/21 betrafen die Erträge aus der Auflösung von 

Rückstellungen/Ausbuchung von Verbindlichkeiten im Wesentlichen die Ausbuchung des 

per 30. September 2020 noch anteilig bilanzierten Weihnachtsgelds für 2020.  

 

Die Erträge aus Rückkaufswerten resultieren aus Rückdeckungsversicherungen, die keine 

qualifizierten Versicherungspolicen im Sinne des IAS 19 darstellen.  

 

In den übrigen Erträgen sind u.a. sonstige Zuschüsse sowie eine Vielzahl kleinerer Posten 

enthalten.  

 

7. Materialaufwand 

2021/22 2020/21

TEUR TEUR

Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 
sowie für bezogene Waren -12.378 -7.942

Aufwendungen für bezogene Leistungen -7.278 -3.610

-19.656 -11.552  

 

8. Personalaufwand 

2021/22 2020/21

TEUR TEUR

Löhne und Gehälter -21.634 -19.107

Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung
und für Unterstützung -4.223 -3.756

davon für Altersversorgung -63 -70

  -25.857 -22.863  

 

An gesetzliche Rentenversicherungsträger wurden Beiträge in Höhe von TEUR 1.782 

(Vorjahr TEUR 1.655) abgeführt. 

 

Durchschnittlicher Personalbestand 

2021/22 2020/21

Arbeiter 396 369

Angestellte 78 68

Auszubildende 18 19

  492 456  

 

 

 

 

 



  

9. Sonstige betriebliche Aufwendungen 

2021/22 2020/21

TEUR TEUR

Instandhaltung -3.042 -2.334

Beratungskosten -1.258 -714

Sonstige Fremd- und Serviceleistungen -647 -475

Versicherungskosten -450 -395

Leasing- und Mietkosten -185 -144

IT-Kosten -170 -175

Factoring -127 -100

Sonstige Steuern -101 -80

Währungsverluste -52 -31

Aufwand aus dem Abgang von Sachanlagen -43 -24

Übrige -1.987 -1.628

  -8.062 -6.100  

 

Die Aufwendungen Instandhaltung sind insbesondere aufgrund des veralteten 

Maschinenparks im Zusammenhang mit dem erhöhten Geschäftsvolumen weiter 

angestiegen. 

 

Die Beratungskosten haben sich vor allem durch den Anstieg der Beratungsaufwendungen 

im Zusammenhang mit erforderlichen Restrukturierungsmaßnahmen erhöht. 

 

Die übrigen Aufwendungen enthalten weitere nicht auftragsbezogene Verwaltungs- und 

Vertriebskosten. 

 

10. Finanzergebnis 

2021/22 2020/21

TEUR TEUR

Zinsen und ähnliche Aufwendungen -630 -507

Finanzierungsaufwendungen -630 -507

Finanzergebnis -630 -507  

 

In den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen sind Finanzierungskosten für Pensionszusagen 

in Höhe von TEUR -245 (Vorjahr TEUR -197) enthalten (vgl. Anmerkung 22). 

 

Der Gesamtzinsertrag sowie der Gesamtzinsaufwand für finanzielle Vermögenswerte oder 

Verbindlichkeiten, die nicht erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden, 

teilen sich wie folgt auf: 

2021/22 2020/21

TEUR TEUR

Gesamtzinsertrag 0 0

Gesamtzinsaufwand 380 -236  



  

 

11. Ertragsteuern 

In Deutschland wird ab dem 1. Januar 2008 auf ausgeschüttete und auf einbehaltene 

Gewinne einheitlich eine Körperschaftsteuer von 15 % und darauf ein Solidaritätszuschlag 

von 5,5 % erhoben. Neben der Körperschaftsteuer ist für die in Deutschland erzielten 

Gewinne Gewerbeertragsteuer zu zahlen. Diese variiert in Abhängigkeit von der Gemeinde, 

in der das Unternehmen ansässig ist. Bei der SCHUMAG Aktiengesellschaft sowie der 

BR Energy GmbH ergibt sich ein Satz von 16,625 % (Vorjahr 16,625 %), so dass für beide 

Gesellschaften Steuern mit 32,5 % (Vorjahr 32,5 %) angesetzt werden.  

 

Der von der ausländischen Gesellschaft erzielte Gewinn wird mit den im jeweiligen Sitzland 

geltenden Sätzen versteuert. Bei der ausländischen Gesellschaft werden die Steuern mit 

dem in Rumänien maßgeblichen Steuersatz von 16 % (Vorjahr 16 %) ermittelt. 

 

Die in der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen Ertragsteuern teilen sich 

wie folgt auf: 

2021/22 2020/21

TEUR TEUR

Tatsächliche Steuern

SCHUMAG 0 0

Inländische Tochtergesellschaft 0 -27

Ausländische Tochtergesellschaft 0 -9

0 -36

davon für Vorjahre 0 0

Latente Steuern

Steueraufwand -311 -322

Steuerertrag 666 56

355 -266

In der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung
ausgewiesene Ertragsteuern 355 -302  

 

Aus der Verrechnung versicherungsmathematischer Gewinne oder Verluste unmittelbar mit 

den Gewinnrücklagen resultieren im sonstigen Ergebnis erfasste latente Steuern in Höhe 

von TEUR -1.467 (Vorjahr TEUR -234). 

 

  



  

Latente Steuern ergeben sich aus folgenden temporären Differenzen zwischen 

steuerbilanziellen Wertansätzen sowie den gemäß IFRS bilanzierten Vermögenswerten und 

Schulden: 

2021/22 2020/21 2021/22 2020/21

TEUR TEUR TEUR TEUR

Sachanlagen -45 -56 662 56

Vorräte und Forderungen -7 -9 0 0

Pensionsrückstellungen -212 -239 0 0

Übrige Rückstellungen und 
Verbindlichkeiten -26 -18 4 0

Sonstiges -21 0 0 0

-311 -322 666 56

Latenter Steueraufwand Latenter Steuerertrag

 

30.9.2022 30.9.2021 30.9.2022 30.9.2021

TEUR TEUR TEUR TEUR

Sachanlagen 13 15 1.373 1.992

Vorräte und Forderungen 25 32 0 0

Pensionsrückstellungen 1.274 2.954 0 0

Übrige Rückstellungen und 
Verbindlichkeiten 112 134 0 0

Bruttowert 1.424 3.135 1.373 1.992

Saldierung -1.373 -1.992 -1.373 -1.992

Bilanzansatz 51 1.143 0 0

Aktive latente Steuern Passive latente Steuern

 

 
Maßgebend für die Beurteilung der Werthaltigkeit aktiver latenter Steuern ist die 

Einschätzung der Wahrscheinlichkeit einer Umkehrung der Bewertungsunterschiede und 

der Nutzbarkeit der Verlustvorträge. Dies hängt ab von der Entstehung künftiger 

steuerpflichtiger Gewinne während der Perioden, in denen sich steuerliche 

Bewertungsunterschiede umkehren und steuerliche Verlustvorträge geltend gemacht 

werden können. Die Nutzbarkeit steuerlicher Verlustvorträge kann bei wesentlichen 

Anteilseignerwechseln entfallen. Aufgrund der Erfahrungen aus der Vergangenheit und der 

erwarteten steuerlichen Gewinnentwicklung wird davon ausgegangen, dass die Vorteile aus 

den aktivierten latenten Steuern grundsätzlich realisiert werden können. 

 
Steuerliche Verluste können in Deutschland auf unbestimmte Zeit vorgetragen werden, sind 

mit erzielten Gewinnen aber nur begrenzt verrechenbar. Ausländische steuerliche 

Verlustvorträge bestehen nicht. Aufgrund fehlendem Verrechnungspotenzial im 

mittelfristigen Planungszeitraum wurden auf folgende inländische steuerliche 

Verlustvorträge keine aktiven latenten Steuern angesetzt: 

30.9.2022 30.9.2021

TEUR TEUR

Körperschaftsteuer 8.833 7.350

Gewerbeertragsteuer 9.436 7.989  



  

 

Steuerliche Überleitungsrechnung 

Die sich bei Anwendung des Steuersatzes der SCHUMAG von 32,5 % (Vorjahr 32,5 %) 

ergebenden Ertragsteuern lassen sich zu den ausgewiesenen Ertragsteuern wie folgt 

überleiten: 

2021/22 2020/21

TEUR TEUR %

Ergebnis vor Steuern -2.744 855

Erwartete Ertragsteuern (Steuersatz der SCHUMAG) 892 -278

Steuern aus nicht abzugsfähigen Aufwendungen -22 -13

Steuern aus abweichenden ausländischen Steuersätzen -23 3

Nichtansatz von latenten Steuern -492 -16

Sonstige Steuereffekte 0 2

Ausgewiesene Ertragsteuern 355 -302

Steuerquote 12,9% 35,3%  

 

12. Sonstiges Ergebnis nach Steuern 

Das sonstige Ergebnis nach Steuern setzt sich wie folgt zusammen: 

2021/22 Währungs-
umrechnung

Gewinn-
rücklagen

Gesamt

TEUR TEUR TEUR

Verluste aus Asset Ceiling 
aus leistungsorientierten Plänen 0 -190 -190

Neubewertung der Nettoschuld 
aus leistungsorientierten Plänen nach Steuern 0 3.048 3.048

Sonstiges Ergebnis nach Steuern 0 2.858 2.858

2020/21 Währungs-
umrechnung

Gewinn-
rücklagen

Gesamt

TEUR TEUR TEUR

Währungsumrechnungsdifferenzen 
ausländische Geschäftsbetriebe -17 0 -17

Neubewertung der Nettoschuld 
aus leistungsorientierten Plänen nach Steuern 0 486 486

Sonstiges Ergebnis nach Steuern -17 486 469

den Eigentümern des Mutterunternehmens zurechenbar

den Eigentümern des Mutterunternehmens zurechenbar

 

 

13. Ergebnis je Aktie 

2021/22 2020/21

Ergebnis nach Steuern (in TEUR) -2.389 553

Gewichtete Anzahl der durchschnittlich ausgegebenen Aktien 6.249.999 5.999.999

Ergebnis je Aktie nach IFRS (in EUR) -0,38 0,09  

 

Verwässerungseffekte ergaben sich nicht. 



  

14. Immaterielle Vermögenswerte 

Entwicklung 2021/22 Entwicklungs-
kosten

Software Gesamt

TEUR TEUR TEUR

Anschaffungs-/Herstellungskosten

Stand am 1.10.2021 0 1.358 1.358

Zugänge 0 73 73

Umbuchungen 0 10 10

Stand am 30.9.2022 0 1.441 1.441

Abschreibungen      

Stand am 1.10.2021 0 791 791

Zugänge 0 188 188

Stand am 30.9.2022 0 979 979

Nettobuchwert am 30.9.2022 0 462 462

Entwicklung 2020/21 Entwicklungs-
kosten

Software Gesamt

TEUR TEUR TEUR

Anschaffungs-/Herstellungskosten

Stand am 1.10.2020 120 1.421 1.541

Zugänge 0 153 153

Stand am 30.9.2021 0 1.358 1.358

Abschreibungen      

Stand am 1.10.2020 120 848 968

Zugänge 0 175 175

Stand am 30.9.2021 0 791 791

Nettobuchwert am 30.9.2021 0 567 567  

 

Die im Geschäftsjahr 2016/17 aktivierten Entwicklungskosten entstanden aus einer 

internen Entwicklung eines für uns seinerzeit neuen Produktes und stellten somit selbst 

erstellte immaterielle Vermögenswerte dar. Geschäfts- oder Firmenwerte liegen nicht vor.  

 



  

15. Sachanlagen 

Entwicklung 2021/22 Grundstücke 
und Gebäude

Technische 
Anlagen und 

Maschinen

Betriebs- und 
Geschäfts-

ausstattung

Anlagen im Bau Gesamt

TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR

Stand am 1.10.2021 13.878 27.297 7.486 481 49.142

Zugänge 2.556 4.123 1.081 552 8.312

Abgänge 0 272 123 0 395

Umbuchungen 213 0 105 -328 -10
Umbuchung in zur Veräußerung 

gehaltene langfristige 

Vermögenswerte -5.895 -89 -68 0 -6.052

Stand am 30.9.2022 10.752 31.059 8.481 705 50.997

Abschreibungen          

Stand am 1.10.2021 4.914 22.398 5.689 0 33.001

Umrechnungsbedingte 
Wertänderungen -1 0 0 0 -1

Zugänge 349 1.002 511 0 1.862

Abgänge 0 139 123 0 262
Umbuchung in zur Veräußerung 

gehaltene langfristige 

Vermögenswerte -2.174 -89 -62 0 -2.325

Stand am 30.9.2022 3.088 23.172 6.015 0 32.275

Nettobuchwert am 
30.9.2022 7.664 7.887 2.466 705 18.722

Entwicklung 2020/21 Grundstücke 
und Gebäude

Technische 
Anlagen und 

Maschinen

Betriebs- und 
Geschäfts-

ausstattung

Anlagen im Bau Gesamt

TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR

Stand am 1.10.2020 14.208 26.595 7.366 37 48.206

Umrechnungsbedingte 
Wertänderungen -21 -1 -12 0 -34

Zugänge 494 2.023 1.042 469 4.028

Abgänge 0 1.320 919 0 2.239

Umbuchungen 0 0 9 -25 -16
Umbuchung in zur Veräußerung 

gehaltene langfristige 

Vermögenswerte -803 0 0 0 -803

Stand am 30.9.2021 13.878 27.297 7.486 481 49.142

Abschreibungen          

Stand am 1.10.2020 4.734 22.803 6.187 0 33.724

Umrechnungsbedingte 
Wertänderungen -8 1 -12 0 -19

Zugänge 320 905 415 0 1.640

Abgänge 0 1.311 901 0 2.212
Umbuchung in zur Veräußerung 

gehaltene langfristige 

Vermögenswerte -132 0 0 0 -132

Stand am 30.9.2021 4.914 22.398 5.689 0 33.001

Nettobuchwert am 
30.9.2021 8.964 4.899 1.797 481 16.141

Anschaffungs-/Herstellungskosten

Anschaffungs-/Herstellungskosten

 

 

 

 

 



  

Die Entwicklung der in den Sachanlagen enthaltenen Nutzungsrechte ist nachfolgend 

aufgeführt: 

Nutzungsrechte
Entwicklung 2021/22

Grundstücke 
und Gebäude

Technische 
Anlagen und 

Maschinen

Betriebs- und 
Geschäfts-

ausstattung

Gesamt

TEUR TEUR TEUR TEUR

Stand am 1.10.2021 946 1.278 179 2.403

Zugänge 2.130 463 102 2.695

Abgänge 0 0 31 31

Umbuchungen 0 -608 0 -608

Stand am 30.9.2022 3.076 1.133 250 4.459

Abschreibungen        

Stand am 1.10.2021 142 241 61 444

Zugänge 237 154 64 455

Abgänge 0 0 31 31

Umbuchungen 0 -135 0 -135

Stand am 30.9.2022 379 260 94 733

Nettobuchwert am 30.9.2022 2.697 873 156 3.726

Nutzungsrechte
Entwicklung 2020/21

Grundstücke 
und Gebäude

Technische 
Anlagen und 

Maschinen

Betriebs- und 
Geschäfts-

ausstattung

Gesamt

TEUR TEUR TEUR TEUR

Stand am 1.10.2020 946 1.278 121 2.345

Zugänge 0 0 120 120

Abgänge 0 0 62 62

Stand am 30.9.2021 946 1.278 179 2.403

Abschreibungen        

Stand am 1.10.2020 47 156 58 261

Zugänge 95 85 65 245

Abgänge 0 0 62 62

Stand am 30.9.2021 142 241 61 444

Nettobuchwert am 30.9.2021 804 1.037 118 1.959

Anschaffungs-/Herstellungskosten

Anschaffungs-/Herstellungskosten

 

 

Die Nutzungsrechte werden zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet. 

 

Die entsprechenden Leasingverbindlichkeiten sind in Anmerkung 30 erläutert. 

 

16. Vorräte 

30.9.2022 30.9.2021
TEUR TEUR

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 4.806 3.619

Unfertige Erzeugnisse 6.276 4.237

Fertige Erzeugnisse und Waren 2.420 2.070

  13.502 9.926  

 

Von den bilanzierten Vorräten sind TEUR 10.260 (Vorjahr TEUR 6.525) zu ihrem unter den 

Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten liegenden Nettoveräußerungswert bilanziert. 



  

 

Wertminderungen von Vorräten erhöhten den Materialaufwand des Segments SCHUMAG 

um TEUR 59 (Vorjahr TEUR 153) und des Segments Schumag Romania um TEUR 7 (Vorjahr 

TEUR 16). 

 

17. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 

Das in den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen enthaltene Kreditrisiko stellt sich 

wie folgt dar: 

weder wertge-

mindert noch 

überfällig

überfällig 

bis 30 Tage

überfällig 

31 bis 60 Tage

überfällig 

61 bis 90 Tage

überfällig 

91 bis 180 Tage

überfällig 

181 bis 360 Tage

TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR

30.9.2022 2.235 2.176 59 0 0 0 0

30.9.2021 3.275 3.026 232 0 17 0 0

nicht wertgemindert, 
aber überfälligBuchwert

 

 

Vor allem aufgrund der Tatsache, dass die SCHUMAG mit den meisten seiner Kunden eine 

langjährige Geschäftsbeziehung unterhält, wird davon ausgegangen, dass die überfälligen 

Forderungen einbringlich sind. 

 

In den vergangenen fünf Geschäftsjahren erfolgten Ausbuchungen von Forderungen nur in 

geringfügigem Umfang (insgesamt TEUR 84). 

 

Die Portfolio-Wertberichtigungen haben sich wie folgt entwickelt: 

2021/22 2020/21

TEUR TEUR

Stand 1.10. 40 50

Erfolgswirksame Zuführung 10 10

Nicht erfolgswirksame Inanspruchnahme 0 -20

Stand 30.9. 50 40  

 

SCHUMAG hat unter Berücksichtigung der Historie und kontinuierlicher 

Kreditwürdigkeitsprüfungen in den Berichtsjahren keine wesentlichen Wertberichtigungen 

im Sinne von IFRS 9 aufgrund signifikanter Erhöhungen des Ausfallrisikos oder objektiver 

Hinweise auf eine Wertminderung vornehmen müssen. 

 

Der Wert der zum Bilanzstichtag im Rahmen des Factoringvertrags verkauften Forderungen 

beläuft sich auf TEUR 5.464 (Vorjahr TEUR 3.132). Da das Eigentum dieser Forderungen auf 

die Factoring-Gesellschaft übergegangen ist, erfolgt kein Ansatz in der Konzernbilanz der 

SCHUMAG. 

 



  

18. Sonstige finanzielle Vermögenswerte 

30.9.2022 30.9.2021

TEUR TEUR

Forderungen gegen Factoring-Gesellschaft 819 544

Kautionen/Hinterlegungen 369 164

Aktivwerte Rückdeckungsversicherung 351 371

Forderungen an Mitarbeiter 115 52

Forderungen gegen PSV 92 187

Verpfändete Bankguthaben 75 75

Forderungen gegen ehemaliges Organmitglied 0 1.400

Übrige 267 80

  2.088 2.873

davon kurzfristig 1.888 2.873  

 

Die sonstigen finanziellen Vermögenswerte sind weder wertgemindert noch überfällig. Die 

Wertberichtigungen auf sonstige finanzielle Vermögenswerte betragen wie im Vorjahr 

TEUR 52. 

 

Die Kautionen/Hinterlegungen betreffen insbesondere Sicherheitsleistungen im 

Zusammenhang mit Energieverträgen sowie anhängigen Rechtsstreitigkeiten.  

 

Die Aktivwerte aus Rückdeckungsversicherungen stellen keine qualifizierten 

Versicherungspolicen im Sinne des IAS 19 dar.  

 

Die Forderungen gegen PSV beinhalten die Forderungen aus der Zusage des 

Pensionssicherungsverein (PSV) für die temporäre Übernahme der Pensionszahlungen der 

SCHUMAG für den Monat September 2022.  

 

Die verpfändeten Bankguthaben dienen zur Absicherung von einzelnen Avalen.  

 

Im Vorjahr ergaben sich die Forderungen gegen ehemaliges Organmitglied aus 

Schadensersatzansprüchen im Zusammenhang mit entsprechenden Pflichtverletzungen 

durch das Organmitglied. Die Forderungen wurden zwischenzeitlich veräußert. 

 

 

 

 

 

 

 



  

19. Sonstige nicht finanzielle Vermögenswerte 

 
davon 

kurzfristig  
davon 

kurzfristig

TEUR TEUR TEUR TEUR

Geleistete Anzahlungen 32 32 51 51

Rechnungsabgrenzungen 126 126 104 104

Steuererstattungsansprüche 597 597 349 349

755 755 504 504

30.9.2022 30.9.2021

 

 

Die sonstigen nicht finanziellen Vermögenswerte sind weder wertgemindert noch überfällig. 

 

Die Steuererstattungsansprüche enthalten überwiegend Erstattungsansprüche aus 

Umsatzsteuer. 

 

20. Zahlungsmittel 

30.9.2022 30.9.2021
TEUR TEUR

Guthaben bei Kreditinstituten 1.290 547

Kassenbestände 11 14

  1.301 561  

 

21. Eigenkapital 

Das Eigenkapital besteht ausschließlich aus Eigenkapital der Eigentümer des 

Mutterunternehmens. 

 

Gezeichnetes Kapital 

Das Grundkapital der SCHUMAG betrug zum 30. September 2021 EUR 5.999.999,00.  

 

Im September 2022 wurde die am 28. April 2021 beschlossene Kapitalerhöhung aus dem 

genehmigten Kapital 2021 in voller Höhe durch Ausgabe von 2.999.999 Stück neuen, auf den 

Inhaber lautenden Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil in Höhe von EUR 1,00 am 

Grundkapital der Gesellschaft gegen Bareinlagen zu einem Bezugspreis von EUR 1,50 je 

Aktie wirksam.  

 

Das voll eingezahlte Grundkapital der SCHUMAG beträgt seitdem EUR 8.999.998,00 und ist 

in 8.999.998 Stückaktien eingeteilt. Die Aktien lauten auf den Inhaber.  

 

Gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 28. April 2021 wurde das Grundkapital der 

Gesellschaft um bis zu EUR 599.998,00 durch Ausgabe von bis zu 599.998 neuen, auf den 

Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2021/I). Die bedingte 



  

Kapitalerhöhung dient ausschließlich der Ausgabe von bis zu 599.998 Bezugsrechten 

(Aktienoptionen) im Rahmen des Aktienoptionsplans 2021 an Mitglieder des Vorstands und 

Arbeitnehmer der Gesellschaft. Bisher sind noch keine entsprechenden Bezugsrechte 

ausgeübt worden. 

 

Gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 28. April 2021 wurde das Grundkapital der 

Gesellschaft um bis zu EUR 2.399.999,00 durch Ausgabe von bis zu 2.399.999 neuen, auf den 

Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2021/II). Gemäß 

Beschluss der Hauptversammlung vom 28. April 2021 wird der Vorstand ermächtigt, mit 

Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 27. April 2026 einmalig oder mehrmals auf den 

Inhaber und/oder den Namen lautende Schuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von 

bis zu EUR 100.000.000,00 (in Worten: Euro Hundert Millionen) mit Wandlungsrecht oder 

mit in auf den Inhaber oder auf den Namen lautenden Optionsscheinen verbrieften 

Optionsrechten oder einer Kombination dieser Instrumente auf insgesamt bis zu 2.399.999 

auf den Inhaber lautende Stückaktien der Gesellschaft mit einem anteiligen Betrag am 

Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie und damit insgesamt bis zu EUR 2.399.999,00 

(„Schuldverschreibungen“) zu begeben. Bisher sind noch keine entsprechenden Wandlungs- 

und/oder Optionsrechte ausgeübt worden. 

 

Kapitalrücklage 

Das Agio aus der Kapitalerhöhung aus dem genehmigten Kapital 2019 in Höhe von 

EUR 99.999,95 sowie das Agio aus der Kapitalerhöhung aus dem genehmigten Kapital 2021 

in Höhe von EUR 1.499.999,50 wurden abzüglich der jeweiligen Eigenkapital-

beschaffungskosten (EUR 45.900,00 bzw. EUR 44.212,50) in die Kapitalrücklage eingestellt. 

Diese beträgt nunmehr insgesamt EUR 1.509.886,95. 

 

Erwirtschaftetes Eigenkapital 

Die Differenz zwischen dem zu historischen Kursen bei Einzahlung oder Einbehalt und dem 

zu Stichtagskursen am Abschlussstichtag umgerechneten Eigenkapital der Gesellschaften 

wird als Währungsumrechnung gesondert im Eigenkapital ausgewiesen und erst beim 

Abgang einer Gesellschaft erfolgswirksam berücksichtigt. 

 

Die Gewinnrücklagen beinhalten neben den Auswirkungen der Umstellungen des 

Konzernabschlusses von HGB auf IFRS zum 1. Oktober 2004 folgende Posten: 

 

• Umgliederung der Kapitalherabsetzung aus dem Geschäftsjahr 2019/20 (TEUR 6.226) 

• Neubewertungen der Nettoschuld aus leistungsorientierten Plänen  

• sonstige gemäß den IFRS erfolgsneutral vorzunehmende Veränderungen  

 



  

Die Verrechnung der Neubewertungen der Nettoschuld aus leistungsorientierten Plänen 

und der darauf entfallenden erfolgsneutralen latenten Steuern mit den Gewinnrücklagen hat 

sich wie folgt entwickelt: 

2021/22 2020/21

TEUR TEUR

Stand 1.10. -6.540 -7.026

Neubewertung der Nettoschuld
aus leistungsorientierten Plänen 4.515 720

Latente Steuern -1.468 -234

Veränderung 3.047 486

Stand 30.9. -3.493 -6.540  

 

Der Konzernbilanzverlust enthält die aufgelaufenen Konzernergebnisse sowie die im 

Geschäftsjahr 2012/13 erfolgte Entnahme aus der Kapitalrücklage (TEUR 15.893) sowie der 

gesetzlichen Gewinnrücklage (TEUR 511). 

 

Maßgeblich für eine durch die Hauptversammlung zu beschließende Ausschüttung ist der 

handelsrechtliche Bilanzgewinn der SCHUMAG Aktiengesellschaft, Aachen. Für das 

Geschäftsjahr 2021/22 ist eine Ausschüttung nicht vorgesehen. 

 

Kapitalmanagement 

Zu den wichtigsten Zielen des Kapitalmanagements der SCHUMAG zählen die 

Sicherstellung der Unternehmensfortführung, das Erreichen einer angemessenen 

Mindestverzinsung des eingesetzten Kapitals, ein hohes Bonitätsranking sowie die 

Schaffung ausreichender Liquiditätsreserven. Unter Berücksichtigung aller beteiligten 

Interessengruppen (Shareholder, Mitarbeiter und übrige Stakeholder) sollen die Ziele 

insbesondere durch Reduzierung der Kapitalkosten, die Optimierung der Kapitalstruktur 

und den Einsatz eines effektiven Risikomanagements erreicht werden. 

 

Im abgelaufenen Geschäftsjahr sowie im Aufstellungszeitraum konzentrierte sich das 

Kapitalmanagement weiterhin im Wesentlichen auf die Erhaltung der notwendigen 

Liquidität. Hierzu dienten vor allem der Verkauf weiteren, nicht betriebsnotwendigen 

Vermögens, die temporäre Übernahme der Pensionszahlungen der SCHUMAG durch den 

PSV sowie die Fortführung des Factorings. Darüber hinaus bemühen wir uns um weitere 

Finanzierungsmöglichkeiten wie Leasing oder Mietkauf. 

  



  

Die Überwachung des Kapitals erfolgt grundsätzlich mithilfe des Liquiditätsgrad I 

(Verhältnis der flüssigen Mittel zu den kurzfristigen Verbindlichkeiten) sowie der 

Eigenkapitalquote (Verhältnis des Eigenkapitals zur Bilanzsumme). 

 

2021/22 2020/21

% %

Liquiditätsgrad I 11,3 5,5

Eigenkapitalquote 14,5 2,1  

 

Die SCHUMAG unterliegt keinen Mindestkapitalanforderungen. 

 

22. Pensionsrückstellungen 

Den Mitarbeitern der SCHUMAG, die vor dem 1. Januar 1994 in die Gesellschaft eingetreten 

sind, stehen neben den Anwartschaften auf Leistungen aus gesetzlichen Altersversorgungs-

einrichtungen Ansprüche aus der Ruhegeldordnung vom 1. Januar 1994 zu. Die Leistungen 

bemessen sich nach der Beschäftigungsdauer. Darüber hinaus bestehen Sonderzusagen für 

aktive und ehemalige Mitglieder des Vorstands. Die Zusagen von Betriebsrenten werden 

durch Pensionsrückstellungen finanziert. Der Bewertung nach dem Anwartschaftsbarwert-

verfahren gem. IAS 19 lagen folgende Annahmen zugrunde:  

 

Annahmen zur Bewertung des Anwartschaftsbarwerts (gewichteter Durchschnitt) 

30.9.2022 30.9.2021

% %

Rechnungszins 3,60 1,15

Rententrend 1,00 1,00

Fluktuation 1,25 1,25  

 

Die Pensionsverpflichtungen werden unter Berücksichtigung der biometrischen 

Rechnungsgrundlagen gemäß den Richttafeln 2018G von Prof. Dr. Klaus Heubeck ermittelt. 

Der Lohn- und Gehaltstrend bleibt aufgrund der Ruhegeldordnung außer Ansatz. 

Krankheitskosten der Mitarbeiter werden nicht übernommen. 

 

Den Anwartschaften stehen zum Teil Aktivwerte aus Versicherungspolicen gegenüber, die 

- soweit sie als qualifizierte Versicherungspolice im Sinne des IAS 19 gelten - als 

Pensionsvermögen (Planvermögen) ausgewiesen werden. Finanzierungen durch 

Planvermögen bestehen ausschließlich für Sonderzusagen. 

 

  



  

Entwicklung der Nettoschuld aus leistungsorientierten Plänen 

2021/22 2020/21

TEUR TEUR

Anwartschaftsbarwert am 1.10. 22.044 23.948

Laufender Dienstzeitaufwand 63 70

Zinsaufwand 245 197

Neubewertung der Nettoschuld aus leistungsorientierten Plänen -4.515 -720

Rentenzahlungen -1.431 -1.451

Anwartschaftsbarwert am 30.9. 16.406 22.044

Beizulegender Zeitwert des Planvermögens am 1.10. -1.869 -1.788

Erwartete Erträge aus Planvermögen -17 -16

Arbeitgeberbeiträge -65 -65

Effekte aus Asset Ceiling 190 0

Beizulegender Zeitwert des Planvermögens am 30.9. -1.761 -1.869

Nettoschuld aus leistungsorientierten Plänen 14.645 20.175  

 

Die Nettoschuld aus leistungsorientierten Plänen entspricht den bilanzierten 

Pensionsrückstellungen. 

 

Zusammensetzung der Neubewertung der Nettoschuld aus leistungsorientierten Plänen 

2021/22 2020/21

TEUR TEUR

Verluste (+) / Gewinne (-) aus der Änderung finanzieller Annahmen -4.647 -783

Verluste (+) / Gewinne (-) aufgrund erfahrungsbedingter Anpassungen 132 63

-4.515 -720  

 

Seit Einführung der Verrechnung der Neubewertungen der Nettoschuld aus 

leistungsorientierten Plänen unmittelbar mit den Gewinnrücklagen nach IAS 19.93A wurden 

ohne Berücksichtigung latenter Steuern insgesamt versicherungsmathematische Verluste in 

Höhe von TEUR 5.174 (Vorjahr TEUR 9.689) im sonstigen Ergebnis erfasst. 

 

Zusammensetzung der Nettopensionsaufwendungen 

2021/22 2020/21

TEUR TEUR

Laufender Dienstzeitaufwand -63 -70

Nettozinsaufwand -228 -182

Nettopensionsaufwendungen -291 -252  

 

In der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung wird der Nettozinsaufwand im 

Finanzergebnis ausgewiesen, die Erfassung des laufenden sowie des nachzuverrechnenden 

Dienstzeitaufwands erfolgt im Personalaufwand. 

 



  

Die Pensionsverpflichtungen werden auf Basis versicherungsmathematischer Gutachten 

ermittelt. Risiken im Hinblick auf die Höhe der Pensionsverpflichtungen bestehen 

insbesondere durch Veränderungen bei den angesetzten Bewertungsannahmen wie dem 

Rechnungszins, dem Rententrend und den Sterbetafeln. Die nachfolgende 

Sensitivitätsbetrachtung zeigt, wie die bei angemessener Betrachtungsweise am 

Abschlussstichtag möglichen Veränderungen der Bewertungsannahmen die Anwartschafts-

barwerte bei ansonsten konstant gehaltenen Prämissen beeinflusst hätten.  

 

Sensitivitätsbetrachtung 

30.9.2022 Anwartschafts-
barwert

TEUR TEUR %

Ansatz Konzernbilanz 16.406 - -

Rechnungszins + 0,50% 15.683 -723 -4,4

Rechnungszins -0,50% 17.194 788 4,8

Rententrend + 0,25% 16.740 334 2,0

Rententrend -0,25% 16.084 -322 -2,0

Lebenserwartung + 1 Jahr 17.122 716 4,4

30.9.2021 Anwartschafts-
barwert

TEUR TEUR %

Ansatz Konzernbilanz 22.044 - -

Rechnungszins + 0,50% 20.839 -1.205 -5,5

Rechnungszins -0,50% 23.378 1.334 6,1

Rententrend + 0,25% 22.590 546 2,5

Rententrend -0,25% 21.520 -524 -2,4

Lebenserwartung + 1 Jahr 23.146 1.102 5,0

Veränderung

Veränderung

 

 

Neben einer Erhöhung der Pensionsverpflichtungen können Änderungen bei den 

Bewertungsannahmen auch zu gegenüber den bisherigen Erwartungen höheren 

Nettopensionsaufwendungen und Rentenzahlungen führen. 

 

Aufteilung Anwartschaftsbarwerte nach Gruppen von Versorgungsberechtigten  

Anwartschaftsbarwert

TEUR % TEUR %

Aktive Anwärter 1.405 8,6 2.297 10,4

Unverfallbar ausgeschiedene Anwärter 2.460 15,0 3.753 17,1

Rentner 12.541 76,4 15.994 72,5

16.406 100,0 22.044 100,0

30.9.202130.9.2022

 

 



  

Sämtliche Pensionszusagen sind unverfallbar. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der 

leistungsorientierten Verpflichtungen beträgt 10 Jahre (Vorjahr 12f Jahre).  

 

Die für das Geschäftsjahr 2022/23 erwarteten Zahlungen aus den zum 30. September 2022 

erteilten Pensionszusagen betragen TEUR 1.439. Die Zahlungen werden derzeit vollständig 

aus dem operativen Cashflow finanziert. 

 

Das Planvermögen ist im Wesentlichen ausfinanziert. Im nächsten Geschäftsjahr werden 

sich die Arbeitgeberbeiträge zum Planvermögen aus bestehenden Verträgen voraussichtlich 

auf TEUR 65 belaufen. Sollten die tatsächlichen Planerträge aus den Versicherungspolicen 

niedriger als bisher angenommen sein, würde sich die Nettoschuld aus leistungsorientierten 

Plänen erhöhen. Zudem müssten dann zukünftige Rentenzahlungen für Sonderzusagen zum 

Teil aus dem operativen Cashflow finanziert werden. 

 

23. Übrige Rückstellungen 

Auftrags-
rückstellungen

Prozessver-
pflichtungen

Sonstige Gesamt

TEUR TEUR TEUR TEUR

Stand am 30.9.2021 180 439 125 744

Zuführung 222 46 84 352

Inanspruchnahme -180 -49 -75 -304

Auflösung 0 -30 -6 -36

Stand am 30.9.2022 222 406 128 756

davon kurzfristig 222 406 119 747

davon langfristig 0 0 9 9  

 

Die Auftragsrückstellungen umfassen Garantieleistungen insbesondere für im Berichtsjahr 

verkaufte Produkte. Die Bewertung erfolgt anhand von Erfahrungswerten. SCHUMAG geht 

davon aus, den überwiegenden Teil der Rückstellungen für Garantieleistungen im 

Geschäftsjahr 2022/23 zu begleichen. Diesbezügliche Erstattungen werden nicht erwartet. 

 

Die Rückstellungen für Prozessverpflichtungen betreffen vor allem erwartete Kosten aus 

Rechtsstreitigkeiten der BR Energy im Zusammenhang mit möglichen Ansprüchen einer 

ehemaligen Geschäftsführerin.  

 

In den sonstigen Rückstellungen sind insbesondere Rückstellungen für 

Jahresabschlusskosten enthalten. 

 

  



  

24. Finanzschulden 

Die Finanzschulden setzen sich wie folgt zusammen: 

    davon   davon

kurzfristig kurzfristig

TEUR TEUR TEUR TEUR

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 5.658 4.119 5.178 3.726

Leasingverbindlichkeiten 5.523 938 1.724 544

Sonstige Darlehen 500 500 500 500

11.681 5.557 7.402 4.770

30.9.2022 30.9.2021

 

 

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten beinhalten die Inanspruchnahme 

folgender Kreditlinien: 

30.9.2022 30.9.2021

TEUR TEUR

Betriebsmittelkredite SCHUMAG (unbefristet) 2.969 2.858

Investitionskredite SCHUMAG 1.963 1.829

Kontokorrentkredit Schumag Romania (unbefristet) 448 491

Investitionskredit Schumag Romania 278 0

  5.658 5.178  

 

Die Kreditlinien haben folgende Konditionen: 

Währung
Linie 

maximal Verzinsung

Betriebsmittelkredit SCHUMAG TEUR 2.000 3-Monats-Euribor zzgl. 1,5 % bis 2,5 %

Betriebsmittelkredit SCHUMAG TEUR 1.000 1-Monats-Euribor zzgl. 2,95 %

Investitionskredite SCHUMAG TEUR 2.661 1,75 % - 2,78 %

Kontokorrentkredit Schumag Romania TEUR 500 1-Monats-Euribor zzgl. 2,7 %

Investitionskredit Schumag Romania TRON 1.500 1-Monats-ROBOR zzgl. 2,0 %  

 

Als Sicherheit für die Betriebsmittel- und Investitionskredite der SCHUMAG dienen die 

Sicherungsübereignung der Vorräte der SCHUMAG, eine Grundschuld über TEUR 4.000 

sowie einzelne mit den Investitionskrediten finanzierte Anlagen. Der Buchwert der Vorräte 

der SCHUMAG beläuft sich zum 30. September 2022 auf TEUR 12.667 (Vorjahr 

TEUR 9.300). Als Sicherheit für die Kontokorrentlinie sowie den Investitionskredit der 

Schumag Romania dient eine Grundschuld über TEUR 650, für den Investitionskredit zudem 

die damit finanzierte Maschine. Die Sicherheitennehmer sind berechtigt, bei Vorliegen eines 

wichtigen Grunds, insbesondere wenn die SCHUMAG fälligen Verpflichtungen aus den 

Kreditvereinbarungen nicht nachkommt, die bestehenden Sicherheiten nach angemessener 

Fristsetzung zu verwerten. 

 

Bzgl. der Leasingverbindlichkeiten verweisen wir auf Anmerkung 30.  



  

 

In den sonstigen Darlehen ist ein gewährtes Drittdarlehen über insgesamt TEUR 500 mit 

einer Laufzeit bis zum 30. September 2023 ausgewiesen. Das Darlehen wird mit 2 % über 

dem Basiszinssatz, mindestens aber mit 5,0 % p.a. verzinst. Als Sicherheit dient die 

Sicherungsübereignung der sich im rechtlichen Eigentum der SCHUMAG befindlichen 

Maschinen. Der Buchwert dieser Maschinen beläuft sich zum 30. September 2022 auf 

TEUR 2.439 (Vorjahr TEUR 2.591).  

 

Restlaufzeiten Finanzschulden 

30.9.2022 30.9.2021

TEUR TEUR

bis 1 Jahr 5.557 4.770

1 bis 5 Jahre 4.532 2.632

über 5 Jahre 1.592 0

  11.681 7.402  

 

Die Zielsetzungen und Methoden des Finanzrisikomanagements werden unter 

Anmerkung 29 dargestellt. 

 

25. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen haben folgende Restlaufzeiten: 

30.9.2022 30.9.2021

TEUR TEUR

bis 1 Jahr 3.810 3.445

1 bis 5 Jahre 0 1

  3.810 3.446  

 

26. Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 

    davon   davon

kurzfristig kurzfristig

TEUR TEUR TEUR TEUR

Verbindlichkeiten Personal 1.818 1.390 1.809 1.303
Verbindlichkeiten im Rahmen der 
sozialen Sicherheit 146 146 144 144

Übrige Verbindlichkeiten 257 257 266 266

2.221 1.793 2.219 1.713

30.9.2022 30.9.2021

 

 

Die Verbindlichkeiten Personal beinhalten vor allem Urlaubsentgelt, Jubiläumsgeld, 

tarifliches Zusatzgeld sowie Personalkosten für Altersteilzeitverpflichtungen. 

 



  

Die Verbindlichkeiten aus Altersteilzeitverpflichtungen sind in Höhe der gesetzlichen 

Verpflichtung zur Insolvenzsicherung durch ein Aval besichert. 

 

Zum 30. September 2022 standen der SCHUMAG verbindlich zugesagte Avalkreditlinien in 

Höhe von TEUR 750 (Vorjahr TEUR 750) zur Verfügung. Die Inanspruchnahme betrug wie 

im Vorjahr TEUR 500. Zur Besicherung der gewährten Avalkreditlinien dienen verpfändete 

Bankguthaben in Höhe von unverändert zum Vorjahr TEUR 75. 

 

Restlaufzeiten der sonstigen finanziellen Verbindlichkeiten 

bis 1 Jahr 1 bis 5 Jahre über 5 Jahre Gesamt

TEUR TEUR TEUR TEUR

Verbindlichkeiten Personal 1.390 254 174 1.818
Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen 
Sicherheit 146 0 0 146

Übrige Verbindlichkeiten 257 0 0 257

  1.793 254 174 2.221

bis 1 Jahr 1 bis 5 Jahre über 5 Jahre Gesamt

TEUR TEUR TEUR TEUR

Verbindlichkeiten Personal 1.303 272 234 1.809
Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen 
Sicherheit 144 0 0 144

Übrige Verbindlichkeiten 266 0 0 266

  1.713 272 234 2.219

30.9.2022

30.9.2021

 

 

27. Sonstige nicht finanzielle Verbindlichkeiten 

    davon   davon

kurzfristig kurzfristig

TEUR TEUR TEUR TEUR

Steuerverbindlichkeiten 327 327 253 253

327 327 253 253

30.9.2022 30.9.2021

 

 

Steuerverbindlichkeiten betreffen vor allem die Lohnsteuer für den Monat September. 

 

28. Eventualverbindlichkeiten und sonstige finanzielle Verpflichtungen 

Durch Abgabe einer Patronatserklärung zugunsten der im Zuge der Veräußerung des 

Maschinenbaus zur SMS group übergegangenen Mitarbeiter für die übergegangenen 

Altersversorgungsansprüche ergeben sich für die SCHUMAG Eventualverbindlichkeiten. Da 

wir seit der Übertragung der Altersversorgungsansprüche keinen Zugriff mehr auf deren 

Entwicklung und Bewertung haben, ist uns eine Abschätzung der Höhe der Verpflichtung 

nicht möglich. Die Wahrscheinlichkeit einer Inanspruchnahme aus der Patronatserklärung 



  

schätzen wir aufgrund der gegenwärtigen Bonität des Erwerbers des Maschinenbaus als 

gering ein. Erkennbare Anhaltspunkte, die eine andere Beurteilung erforderlich machen 

würden, liegen uns nicht vor. 

 

Darüber hinaus wurde im Rahmen des zuletzt im November 2020 verlängerten 

Standortsicherungstarifvertrags ein auflösend bedingter Verzicht auf Weihnachts- und 

Urlaubsgeld für 2 Jahre sowie auf die Tariferhöhung von 4,3 % aus Mai 2012 vereinbart, 

dessen Volumen sich insgesamt auf ca. TEUR 7.000 beläuft. Tatsächlicher Eintritt und 

Zeitpunkt der auflösenden Bedingung und der hieraus gegebenenfalls resultierenden 

Zahlungen, die in Abhängigkeit vom Erreichen einer festgelegten Bilanzkennzahl erfolgen 

und die auch in Teilbeträgen möglich sind, können derzeit nicht mit Sicherheit bestimmt 

werden. Dieser Besserungsschein wird abgelöst, wenn bis zum 30. April 2023 die vom 

Sachwalter gehaltenen Mitarbeiteraktien zu einem Preis von mindestens EUR 1,80 pro Aktie 

verkauft werden. Ansonsten bleibt er bestehen. 

 

Sonstige finanzielle Verpflichtungen 

30.9.2022 30.9.2021

TEUR TEUR

Abnahmeverpflichtungen für Stromlieferungen (own use) 2.279 3.115

Abnahmeverpflichtungen für Gaslieferungen (own use) 1.842 2.126

Bestellobligo Investitionen in Sachanlagen 642 747

Abnahmeverpflichtungen für Wartung und Dienstleistungen 267 291

Verpflichtungen aus Miet- und Leasingverträgen 48 44

  5.078 6.323  

 

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen werden mit dem Wert der vereinbarten 

zukünftigen Zahlungen angesetzt. 

 

Die Verpflichtungen aus Miet- und Leasingverträgen haben folgende Restlaufzeiten:  

30.9.2022 30.9.2021

TEUR TEUR

bis 1 Jahr 19 14

1 bis 5 Jahre 29 30

  48 44  

 

Weitere Angaben zu Miet- und Leasingverträgen sind in Anmerkung 30 enthalten.  

 

 
 
 
 
 



  

29. Finanzinstrumente 

 

Buchwerte nach Bewertungskategorien 

Bewertungskategorie nach IFRS 9:
Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet

Buchwert
30.9.2022

Buchwert
30.9.2021

TEUR TEUR

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2.235 3.275

Sonstige finanzielle Vermögenswerte 2.088 2.873

Zahlungsmittel 1.301 561

Finanzielle Vermögenswerte 5.624 6.709

Finanzschulden (ohne Leasingverbindlichkeiten) 6.158 5.678

Leasingverbindlichkeiten 5.523 1.724

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 3.810 3.446

Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 755 2.219

Finanzielle Verbindlichkeiten 16.246 13.067  

 

Der beizulegende Zeitwert der kurzfristigen Finanzinstrumente entspricht wegen deren 

Fälligkeit im Wesentlichen dem Buchwert. Aufgrund der marktüblichen Verzinsung sowie 

des derzeit niedrigen Zinsniveaus entspricht auch der beizulegende Zeitwert der 

langfristigen Finanzinstrumente im Wesentlichen dem Buchwert. 

 

Nettogewinne und -verluste aus Finanzinstrumenten 

2021/22 2020/21

TEUR TEUR

Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle Vermögenswerte -54 -4

Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete finanzielle Verbindlichkeiten 10 692

-44 688  

 

Das Nettoergebnis aus der Kategorie „Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete 

finanzielle Vermögenswerte“ beinhaltet im Wesentlichen Verluste aus der Ausbuchung von 

sonstigen finanziellen Vermögenswerten sowie Gewinne aus Währungsdifferenzen der 

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen.  

 

Das Nettoergebnis der Kategorie „Zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertete 

finanzielle Verbindlichkeiten“ umfasst insbesondere Gewinne aus der Ausbuchung von 

Verbindlichkeiten sowie Verluste aus Währungsdifferenzen der Verbindlichkeiten aus 

Lieferungen und Leistungen. 

 

Wertberichtigungen/Forderungsausbuchungen auf Forderungen aus Lieferungen und 

Leistungen werden unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ausgewiesen. Die 

Zinsen aus Finanzinstrumenten werden im Zinsergebnis erfasst (vgl. Anmerkung 10). 



  

Finanzrisikomanagement  

Die wesentlichen durch den Konzern verwendeten finanziellen Verbindlichkeiten umfassen 

Finanzschulden, Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige finanzielle 

Verbindlichkeiten; derivative Finanzinstrumente liegen nicht vor. Der Hauptzweck dieser 

finanziellen Verbindlichkeiten ist die Finanzierung der Geschäftstätigkeit des Konzerns. Der 

Konzern verfügt über Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige finanzielle 

Vermögenswerte sowie Zahlungsmittel, die unmittelbar aus seiner Geschäftstätigkeit 

resultieren. 

 

Der Konzern ist Währungs-, Zins-, Ausfall- und Liquiditätsrisiken ausgesetzt. Die Steuerung 

dieser Risiken obliegt dem Management des Konzerns. Dieses wird permanent im Rahmen 

der Unternehmensplanung über mögliche und eingetretene finanzielle Risiken unterrichtet. 

 

Währungsrisiken: Änderungen des Wechselkurses können zu Wertminderungen von 

Finanzinstrumenten führen. Währungsrisiken bestehen insbesondere bei Forderungen und 

Verbindlichkeiten, die in einer anderen als der lokalen Währung der SCHUMAG-

Gesellschaften abgeschlossen wurden, oder bei zukünftigen Fremdwährungstransaktionen. 

Zur Sicherung des Wechselkursrisikos werden im Einzelfall Devisentermingeschäfte 

eingesetzt. Warentermingeschäfte und Finanzderivate werden nicht eingesetzt. Dadurch 

dass bei der SCHUMAG Fremdwährungstransaktionen nur in sehr geringen Umfang und mit 

relativ kurzfristigen Zeithorizont abgewickelt werden, sind Währungsrisiken derzeit nicht 

wesentlich. 

 

Zinsrisiken: Schwankungen von Zinssätzen können zu Wertänderungen von Finanzin-

strumenten führen. Zinsrisiken können sich dabei zum einen auf die Höhe von Zinserträgen 

und -aufwendungen sowie zum anderen auf zum beizulegenden Zeitwert bewertete 

finanzielle Vermögenswerte auswirken. Zur Absicherung von Zinsrisiken werden mittel- bis 

langfristige Finanzierungsvorhaben in der Regel festverzinslich vereinbart. Zinsderivate 

werden nicht eingesetzt. Dadurch dass bei der SCHUMAG finanzielle Vermögenswerte 

derzeit nur zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet sind sowie aufgrund der in der 

Regel fixen Zinsvereinbarungen sind Zinsrisiken aktuell nicht wesentlich. 

 

Ausfallrisiken: Ausfallrisiken bestehen, wenn Vertragspartner ihren Verpflichtungen nicht 

nachkommen. Bei der Beurteilung, ob sich das Ausfallrisiko gegenüber dem Zeitpunkt der 

erstmaligen Erfassung eines finanziellen Vermögenswerts signifikant erhöht hat, werden 

alle ohne übermäßigen Kosten- und Arbeitsaufwand verfügbaren Informationen 

einschließlich historischer Erfahrungen berücksichtigt. Das Zahlungsverhalten der 

Vertragspartner wird regelmäßig analysiert. Grundsätzlich wird davon ausgegangen, dass 

sich das Ausfallrisiko eines finanziellen Vermögenswerts seit dessen erstmaligem Ansatz 



  

deutlich erhöht hat, wenn vertragliche Zahlungen mehr als 30 Tage überfällig sind, es sei 

denn, SCHUMAG verfügt über angemessene und nachvollziehbare Informationen, die etwas 

anderes belegen. Als objektive Anzeichen für Wertminderungen gelten für uns insbesondere 

folgende Kriterien: 

 

• erhebliche finanzielle Schwierigkeiten der Gegenpartei 

• Vertragsbruch wie z.B. Ausfall oder Verzug von Zahlungen 

• Insolvenz oder ein ähnliches Ereignis, das auf einen wahrscheinlichen Ausfall der 

Gegenpartei hinweist 

 

Der Buchwert aller finanziellen Vermögenswerte stellt das maximale Ausfallrisiko der 

SCHUMAG dar. Aufgrund der globalen Tätigkeit und der Kundenstruktur der SCHUMAG 

sowie durch die Nutzung von echtem Factoring liegen keine erheblichen 

Ausfallrisikokonzentrationen vor. Dies belegt auch die historische Ausfallrate der 

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, die äußerst niedrig ist. Die aktuellen 

wirtschaftlichen Rahmenbedingungen aufgrund des Ukraine-Kriegs sowie der Corona-

Pandemie ändern diese Einschätzung nicht. Der Ukraine-Krieg sowie die Corona-Pandemie 

haben bisher zu keinen Forderungsausfälle geführt.  

 

Liquiditätsrisiken: Die Zahlungsfähigkeit sowie die Liquiditätsversorgung des SCHUMAG-

Konzerns werden durch eine zeitnah fortgeschriebene Liquiditätsplanung beobachtet. Der 

Liquiditätsbedarf ergibt sich maßgeblich aus den kurzfristigen Verbindlichkeiten aus 

Lieferungen und Leistungen sowie den kurzfristigen sonstigen finanziellen 

Verbindlichkeiten (vgl. Anmerkung 25 und 26). Bzgl. der Liquiditätsrisiken verweisen wir 

zudem auf den zusammengefassten Lagebericht (hier: Abschnitt Liquiditätsrisiko innerhalb 

des Chancen- und Risikoberichts). 

 

30. Leasingverhältnisse 

 

SCHUMAG als Leasingnehmer 

Die Leasingverträge, bei denen SCHUMAG Leasingnehmer ist, beinhalten überwiegend die 

Miete von Produktionsmaschinen sowie Kfz-Leasing. Diese haben in der Regel eine fixe 

Laufzeit von 36 bis 72 Monaten. Darüber hinaus gibt es einen Mietvertrag für Büro- und 

Lagerflächen sowie einen Mietvertrag für Produktionsflächen jeweils mit einer festen 

Laufzeit von 10 Jahren. Beide Verträge enthalten eine Verlängerungsoption für die feste 

Mietzeit von 5 Jahren, die einseitig von der SCHUMAG genutzt werden kann. Da die 

Ausübung dieser Option als nicht hinreichend sicher eingestuft wurde, sind mögliche 

zukünftige Leasingzahlungen aus der Ausübung der Option nicht in die entsprechende 

Leasingverbindlichkeit einbezogen worden. 



  

 
Leasingverbindlichkeiten 

bis 1 Jahr 1 bis 5 Jahre über 5 Jahre Gesamt

TEUR TEUR TEUR TEUR

Mindestleasingzahlung 1.135 3.445 1.671 6.251

Zinsanteil 197 452 79 728

Leasingverbindlichkeit 938 2.993 1.592 5.523

bis 1 Jahr 1 bis 5 Jahre über 5 Jahre Gesamt

TEUR TEUR TEUR TEUR

Mindestleasingzahlung 593 889 427 1.909

Zinsanteil 49 108 28 185

Leasingverbindlichkeit 544 781 399 1.724

30.9.2022

30.9.2021

 

 

Von den bilanzierten Leasingverbindlichkeiten stehen folgende im Zusammenhang mit den 

in den Sachanlagen enthaltenen Nutzungsrechten (vgl. Anmerkung 15): 

bis 1 Jahr 1 bis 5 Jahre über 5 Jahre Gesamt

TEUR TEUR TEUR TEUR

Mindestleasingzahlung 627 1.719 1.357 3.703

Zinsanteil 76 197 67 340

Leasingverbindlichkeit 551 1.522 1.290 3.363

bis 1 Jahr 1 bis 5 Jahre über 5 Jahre Gesamt

TEUR TEUR TEUR TEUR

Mindestleasingzahlung 498 583 404 1.485

Zinsanteil 29 75 28 132

Leasingverbindlichkeit 469 508 376 1.353

30.9.2022

30.9.2021

 

 

Aus unkündbaren Leasing- und Mietverträgen, bei denen der zugrunde liegende 

Vermögenswert von geringem Wert ist, ergeben sich folgende zusätzliche 

Mindestleasingzahlungen: 

bis 1 Jahr 1 bis 5 Jahre Gesamt

TEUR TEUR TEUR

Nominalwert der Mindestleasingzahlungen 19 29 48

bis 1 Jahr 1 bis 5 Jahre Gesamt

TEUR TEUR TEUR

Nominalwert der Mindestleasingzahlungen 14 30 44

30.9.2022

30.9.2021

 

 



  

Im Zusammenhang mit Leasingverhältnissen, bei denen SCHUMAG Leasingnehmer ist, 

wurden neben den Abschreibungen auf die zugrunde liegenden Nutzungsrechte (vgl. 

Anmerkung 15) folgende Beträge in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst: 

2021/22 2020/21

TEUR TEUR

Zinsaufwendungen für Leasingverbindlichkeiten -127 -47

Aufwendungen aus kurzfristigen Leasingverhältnissen -130 -127

Aufwendungen aus Leasingverhältnissen mit zugrunde liegenden 
Vermögenswerten von geringem Wert -17 -8

  -274 -182  

 

SCHUMAG als Leasinggeber 

SCHUMAG tritt wie im Vorjahr nicht als Leasinggeber im Rahmen von Finanzierungsleasing 

auf. Nach Verkauf einer weiteren Immobilie im Februar 2022 agiert die SCHUMAG auch 

nicht mehr im Rahmen von Operatingleasing als Leasinggeber.  

 

31. Beziehungen zu nahe stehenden Unternehmen und Personen (Related Parties) 

Die nahe stehenden Unternehmen und Personen der SCHUMAG (ohne Organmitglieder der 

aufgeführten Gesellschaften sowie weiterer mit diesen verbundenen Unternehmen) für die 

Betrachtungszeiträume sind nachfolgend aufgeführt: 

Aktionäre

CoDa Beteiligungs GmbH, Aachen

Nomainvest S.A., Eupen/Belgien

TPPI GmbH, Aachen (ab 8. September 2022)

Organmitglieder (= Mitglieder des Managements in Schlüsselpositionen)

Aufsichtsrat SCHUMAG Aktiengesellschaft

Vorstand SCHUMAG Aktiengesellschaft  

 

Hinsichtlich der Aktionäre verweisen wir auf die Stimmrechtsmitteilungen, die unter 

Anmerkung 34 wiedergegeben sind. 

 

Die Organmitglieder sind unter Anmerkung 32 aufgeführt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Geschäftsvorfälle mit nahestehenden Unternehmen und Personen 

Aktionäre Organ- Andere

mitglieder

Geschäftsbeziehung TEUR TEUR TEUR

Waren- und Dienstleistungsverkehr 0 1.200 0

Bezüge der Organmitglieder 0 -325 0

Offenstehende Verbindlichkeiten 0 54 0

Aktionäre Organ- Andere

mitglieder

Geschäftsbeziehung TEUR TEUR TEUR

Waren- und Dienstleistungsverkehr 0 0 -3

Bezüge der Organmitglieder 0 -302 0

Offenstehende Verbindlichkeiten 0 54 0

2021/22

2020/21

 

 

Die Bezüge der Organmitglieder werden detailliert im Vergütungsbericht erläutert. 

 

Anfang April 2022 haben wir mit einem Organmitglied einen Kaufvertrag über den Verkauf 

der im Geschäftsjahr 2020/21 bilanzierten Schadensersatzforderung gegen ein ehemaliges 

Organmitglied abgeschlossen. Der Kaufpreis belief sich auf TEUR 1.200. Der Kaufvertrag 

beinhaltet einen Besserungsschein, durch den sich der Kaufpreis um 60 % des Betrages, den 

die D&O-Versicherung über einen Betrag von TEUR 1.200 hinausgehend leistet, erhöht 

(max. TEUR 180).  

 

Zu den Personen in Schlüsselpositionen gem. IAS 24 gehören bei SCHUMAG die Mitglieder 

des Vorstands und des Aufsichtsrats der SCHUMAG. Die gem. IAS 24 angabepflichtige 

Vergütung des Managements in Schlüsselpositionen des Konzerns umfasst die Vergütung 

des aktiven Vorstands und Aufsichtsrats. 

 

Die in den Geschäftsjahren 2021/22 bzw. 2020/21 aktiven Mitglieder des Vorstands und des 

Aufsichtsrats wurden wie folgt vergütet: 

2021/22 2020/21

TEUR TEUR

kurzfristig fällige Leistungen (ohne aktienbasierte Vergütung) 325 302

325 302  

 

 

 

 

 

 



  

32. Gesamtbezüge des Vorstands und des Aufsichtsrats 

2021/22 2020/21

TEUR TEUR

Gesamtbezüge des Vorstands (kurzfristig fällige Leistungen) 271 248

davon erfolgsunabhängige Bezüge 271 248

Gesamtbezüge des Aufsichtsrats (kurzfristig fällige Leistungen) 54 54

davon erfolgsunabhängige Bezüge 54 54

davon sonstige Auslagen 0 0  

 

Individualisierte Angaben zur Vergütung des Vorstands und des Aufsichtsrats sowie eine 

Beschreibung des Vergütungssystems sind im Vergütungsbericht enthalten. 

 

Die Bezüge der ehemaligen Mitglieder des Vorstands oder ihrer Hinterbliebenen beliefen 

sich auf TEUR 862 (Vorjahr TEUR 861). Für Pensionsverpflichtungen gegenüber früheren 

Mitgliedern des Vorstands und deren Hinterbliebenen sind TEUR 8.524 (Vorjahr 

TEUR 11.014) zurückgestellt. 

 

Die Mitglieder des Aufsichtsrats und des Vorstands der SCHUMAG sowie deren 

Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien sind nachfolgend aufgeführt: 

 

Aufsichtsrat 

Dirk Daniel, Aachen 

Vorsitzender 

Rechtsanwalt/Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht und Partner in der Daniel, 

Hagelskamp & Kollegen Rechtsanwälte und Steuerberater Partnerschaft mbB, Aachen 

Mitgliedschaft 

Quip AG, Aachen (Mitglied des Aufsichtsrats) 

Talbot Services GmbH, Aachen (Mitglied des Beirats) 

Karl Josef Libeaux, Aachen 

stellvertretender Vorsitzender 

vereidigter Buchprüfer/Steuerberater und Partner der Sozietaet Libeaux,  

Libeaux + Hensel, Steuerberater vereidigter Buchprüfer PartGmbB, Aachen 

ohne weitere Mitgliedschaft 

 

Rasim Alii, Würselen 

Leiter Produktion der SCHUMAG Aktiengesellschaft, Aachen 

ohne weitere Mitgliedschaft 

 



  

Lucian Muntean, Aachen 

Ersteinrichter bei der SCHUMAG Aktiengesellschaft, Aachen 

ohne weitere Mitgliedschaft 

 

Catherine Noël, Eupen/Belgien 

Generalsekretärin der Nomainvest S.A., Eupen/Belgien  

Mitgliedschaft 

New Laser S.A., St. Vith/Belgien (Mitglied des Verwaltungsrats) 

NMC International S.A., Luxemburg/Luxemburg (Mitglied des Verwaltungsrats) 

NOËL MANAGEMENT + FINANCE S.A., Eupen/Belgien (Mitglied des Verwaltungsrats) 

Nomainvest S.A., Eupen/Belgien (Mitglied des Verwaltungsrats) 

Picavi GmbH, Herzogenrath (Mitglied des Beirats) – ab 17. Februar 2022 

 

Yves Noël, Eupen/Belgien 

Verwaltungsratspräsident und CEO der Nomainvest S.A., Eupen/Belgien 

Mitgliedschaft 

BePharBel Manufacturing S.A, Courcelles/Belgien (Mitglied des Verwaltungsrats)  

BePharBel S.A., Courcelles/Belgien (Mitglied des Verwaltungsrats) 

Immo Gospert BV, Lontzen/Belgien  

(Vorsitzender des Verwaltungsrats) – ab 27. November 2021 

Meusinvest Ostbelgieninvest Venture Europe S.A., Eupen/Belgien  

(Vorsitzender des Verwaltungsrats) 

Nanocyl S.A., Sambreville/Belgien (Mitglied des Verwaltungsrats) 

NMC International S.A., Luxemburg/Luxemburg  

(Vorsitzender des Verwaltungsrats) – bis 22. Oktober 2022 

NMC S.A., Eynatten/Belgien (Vorsitzender des Verwaltungsrats) – bis 25. Oktober 2022 

Nomainvest S.A., Eupen/Belgien (Präsident des Verwaltungsrats) 

Quip AG, Baesweiler (Mitglied des Aufsichtsrats) 

Talbot Services GmbH, Aachen (Mitglied des Beirats) – bis 29. August 2022 

 

Vorstand 

Johannes Wienands, Aachen 

CEO 

Dipl.-Kaufmann 

Mitgliedschaft 

Global Venture Partner AG, Hünstetten (Mitglied des Aufsichtsrats) 

 

 

 



  

Dr. Bernhard Mayers, Aachen (ab 1. September 2022) 

COO 

Dipl.-Ingenieur 

ohne weitere Mitgliedschaft 

 

33. Honorare des Abschlussprüfers 

Die Grant Thornton AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf (vormals 

Warth & Klein Grant Thornton AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf), hat den 

Jahresabschluss sowie den Konzernabschluss geprüft. Das für das Berichtsjahr berechnete 

Gesamthonorar des Abschlussprüfers ist nachfolgend angegeben: 

2021/22 2020/21

TEUR TEUR

Abschlussprüfungsleistungen 199 180

199 180

davon für Vorjahr 33 20  

 

34. Angaben zum Bestehen einer Beteiligung 

Die Allerthal-Werke AG, Köln, Deutschland, hat unserer Gesellschaft gem. § 33 Abs. 1 Satz 1 

WpHG mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SCHUMAG Aktiengesellschaft, 

Nerscheider Weg 170, 52076 Aachen, Deutschland, am 31. August 2020 die Schwelle von 

5 % überschritten hat und zu diesem Tag 5,03 % (201.100 Stimmrechte) beträgt. 

 

Die CoDa Beteiligungs GmbH, Aachen, Deutschland, hat unserer Gesellschaft gem. § 33 

Abs. 1 Satz 1 WpHG mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SCHUMAG 

Aktiengesellschaft, Nerscheider Weg 170, 52076 Aachen, Deutschland, am 

15. September 2020 die Schwelle von 30 % überschritten hat und zu diesem Tag 30,21 % 

(1.812.373 Stimmrechte) beträgt. 

 

Die Nomainvest S.A., Eupen, Belgien, hat unserer Gesellschaft gem. § 33 Abs. 1 Satz 1 WpHG 

mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SCHUMAG Aktiengesellschaft, Nerscheider 

Weg 170, 52076 Aachen, Deutschland, am 15. September 2020 die Schwelle von 30 % 

überschritten hat und zu diesem Tag 32,16 % (1.929.477 Stimmrechte) beträgt. 

 

Die Schumag-Stiftung, Aachen, Deutschland, hat unserer Gesellschaft gem. § 33 Abs. 1 

Satz 1 WpHG mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SCHUMAG Aktiengesellschaft, 

Nerscheider Weg 170, 52076 Aachen, Deutschland, am 8. September 2022 die Schwelle von 

3 % unterschritten hat und zu diesem Tag 2,62 % (236.000 Stimmrechte) beträgt. 

 



  

Herr Peter Aloysius Aßmann, Deutschland, hat unserer Gesellschaft gem. § 33 Abs. 1 Satz 1 

WpHG mitgeteilt, dass sein Stimmrechtsanteil an der SCHUMAG Aktiengesellschaft, 

Nerscheider Weg 170, 52076 Aachen, Deutschland, am 8. September 2022 die Schwellen 

von 5 % unterschritten hat und zu diesem Tag 3,83 % (344.725 Stimmrechte) beträgt. 

 

Herr Prof. Dr. Thomas Prefi, Deutschland, hat unserer Gesellschaft gem. § 33 Abs. 1 Satz 1 

WpHG mitgeteilt, dass sein Stimmrechtsanteil an der SCHUMAG Aktiengesellschaft, 

Nerscheider Weg 170, 52076 Aachen, Deutschland, am 8. September 2022 die Schwelle von 

25 % überschritten hat und zu diesem Tag 25,000006 % (2.250.000 Stimmrechte) beträgt, 

dass ihm hiervon 25,000006 % (2.250.000 Stimmrechte) nach § 34 WpHG zuzurechnen sind 

und dass ihm dabei von folgendem kontrollierten Unternehmen, dessen Stimmrechtsanteil 

an der SCHUMAG Aktiengesellschaft 3 % oder mehr beträgt, Stimmrechte zugerechnet 

werden:  

TPPI GmbH, Deutschland  

(Zurechnung: 25,000006 % entsprechend 2.250.000 Stimmrechte). 

 

Herr Karl Josef Libeaux, Deutschland, hat unserer Gesellschaft gem. § 33 Abs. 1 Satz 1 

WpHG mitgeteilt, dass sein Stimmrechtsanteil an der SCHUMAG Aktiengesellschaft, 

Nerscheider Weg 170, 52076 Aachen, Deutschland, am 8. September 2022 die Schwelle von 

10 % unterschritten hat und zu diesem Tag 7,30 % (657.033 Stimmrechte) beträgt, dass ihm 

hiervon 7,30 % (657.033 Stimmrechte) nach § 34 WpHG zuzurechnen sind und dass ihm 

dabei von folgendem kontrollierten Unternehmen, dessen Stimmrechtsanteil an der 

SCHUMAG Aktiengesellschaft 3 % oder mehr beträgt, Stimmrechte zugerechnet werden:  

ELR Vermögensverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH, Deutschland 

(Zurechnung: 7,30 %  entsprechend 657.033 Stimmrechten). 

 

Gem. den uns vorliegenden Informationen hat sich die Nomainvest S.A., Eupen, Belgien,  

sowie die CoDa Beteiligungs GmbH, Aachen, Deutschland, auch an der Kapitalerhöhung 

beteiligt, ohne dass Stimmrechtsmitteilungen erforderlich waren. Da auch die Allerthal-

Werke AG, Köln, keine Stimmrechtsmitteilung abgegeben hat, ist davon auszugehen, dass 

sich deren Stimmrechtsanteil weiterhin auf mindestens 5 % (450.000 Stimmrechte) beläuft. 

 

 

 

 

 

 

 



  

Gem. den uns vorliegenden Informationen hielten zum Abschlussstichtag folgende Parteien 

mehr als 3 % der Anteile an der SCHUMAG: 

 

Nomainvest S.A.: 25,00 % 

TPPI GmbH: 25,00 % 

CoDa Beteiligungs GmbH: 21,26 % 

ELR Vermögensverwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH:    7,30 % 

Allerthal-Werke AG (mindestens):    5,00 % 

Peter Aloysius Aßmann (Mitarbeiteraktien):    3,83 % 

Streubesitz: 12,61 % 

 

35. Anteilsbesitzliste 

Gesellschaft und Sitz Anteil

Schumag  AG

BR Energy GmbH,
Aachen 100% TEUR 100 TEUR 0 2) TEUR -267

Schumag Romania S.R.L.,
Timisoara, Chisoda/Rumänien 100% TRON 9.560 TEUR 1.679 TEUR -141
1)nach jeweiligem Landesrecht

2)nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag: TEUR 3.595

Geschäftsjahres1)

Ergebnis desNominal-

kapital Eigenkapital1)

 

 

36. Erklärung nach § 161 AktG 

Am 31. Januar 2023 haben Vorstand und Aufsichtsrat der SCHUMAG die aktuelle 

Entsprechenserklärung zum Deutschen Corporate Governance Kodex gem. § 161 AktG 

abgegeben und im Internet unter www.schumag.de dauerhaft öffentlich zugänglich gemacht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.schumag.de/


  

37. Zusätzliche Informationen zur Konzern-Kapitalflussrechnung 

Überleitungsrechnung gem. IAS 7 

Verbindlichkeiten 

gegenüber 

Kreditinstituten

Leasing-

verbindlichkeiten 

Sonstige Darlehen Gesamt

TEUR TEUR TEUR TEUR

30.9.2021 5.178 1.724 500 7.402

Zahlungswirksame 
Veränderungen 480 -1.504 0 -1.024

Nicht zahlungswirksame 
Veränderungen 0 5.303 0 5.303

30.9.2022 5.658 5.523 500 11.681

Verbindlichkeiten 

gegenüber 

Kreditinstituten

Leasing-

verbindlichkeiten 

Sonstige Darlehen Gesamt

TEUR TEUR TEUR TEUR

30.9.2020 2.783 1.617 500 4.900

Zahlungswirksame 
Veränderungen 2.395 -617 0 1.778

Nicht zahlungswirksame 
Veränderungen 0 724 0 724

30.9.2021 5.178 1.724 500 7.402  

 

Im Geschäftsjahr 2021/22 erfolgten im Rahmen des Zugangs von Nutzungsrechten nach 

IFRS 16 nicht-zahlungswirksame Investitionstätigkeiten in Höhe von TEUR 2.695 (Vorjahr 

TEUR 120) sowie nicht-zahlungswirksame Finanzierungstätigkeiten in Höhe von 

TEUR 2.479 (Vorjahr TEUR 102).  

 

Im Geschäftsjahr 2020/21 betrafen die Auszahlungen für Ertragsteuern (TEUR 17) die 

Körperschaftsteuer der Schumag Romania S.R.L. für das Geschäftsjahr 2020/21, die 

Einzahlungen für Ertragsteuern (TEUR 81) die Körperschaftsteuer der SCHUMAG für das 

Geschäftsjahr 2018/19. 

 

Die Ein-/Auszahlungen für Ertragsteuern sind dem Cashflow aus laufender 

Geschäftstätigkeit, die für Zinsen dem Cashflow aus Finanzierungstätigkeit zuzuordnen. 

 

Ergänzende Erläuterungen zur Konzern-Kapitalflussrechnung befinden sich auch im 

zusammengefassten Lagebericht unter den Ausführungen zur Finanzlage. 

 

38. Ereignisse nach dem Bilanzstichtag 

Im Januar 2023 wurde eine unserer Betriebskreditlinien um TEUR 2.000 erhöht. Diese 

Erhöhung ist bis zum 1. Februar 2024 befristet. 

 



  

Aufgrund eines Großbrands in den Werkshallen unseres Marktbegleiters Burgmaier wurde 

die SCHUMAG Mitte Februar 2023 kurzfristig von zwei wichtigen Kunden - Borg Warner 

und Liebherr – für neue Projekte mit einem Umsatzpotential von TEUR 1.250 bzw. TEUR 600 

p.a. nominiert. 

 

Ansonsten lagen keine Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag vor.  

 

Aachen, 30. März 2023 

 

SCHUMAG Aktiengesellschaft 

 

Der Vorstand 

 

 

Johannes Wienands  Dr. Bernhard Mayers 
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ò�-Ë '�'%��!� ��" ð���%� � !�"�� � ��"ùÅ Õ¿¶¿Ë¸µ µ¿½¾À ¿¶¹Á¿¸»À ì¹µ¸¿µÅµº¸» ¶¿µºØ ¶¹µº¸»µß·¾ÍµÂ¿ÂË¸¿À¸µ ¼µºþ¸½¾¶¸ÁÈ¿»Ë¼µÂ¸µÄ¿À Åµº¸»¸µ Õ¿¶¿Ë¸µ ¼µÀ¸»Á¿¸Â¸µØ Â¸¾Ç»À Æ¼» ÂÅµÆ¾¸¿ÀÁ¿½¾¸µ É¿½¾À Å¼Î º¿¸ Ì¸ÎÍ¾»º¼µÂ º¸¶ÃµÀ¸»µ¸¾Ä¸µ¶ º¼»½¾ Õ¿¶¿Ë¸µ ¸·¸µÎÅÁÁ¶ º¿¸ ç¸À»Å½¾À¼µÂ º¸» ß·¾ÍµÂ¿ÂË¸¿À¸µ ì¹µÕ¿¶¿Ë¹Â»¼üü¸µ ¼µÀ¸»¸¿µÅµº¸»Û ù¿¸ Î¹ÁÂ¸µº¸µ Õ¿¶¿Ë¹Â»¼üü¸µÈ¼»º¸µ Å¼Î ¿¾»¸ Â¸Â¸µ¶¸¿À¿Â¸µß·¾ÍµÂ¿ÂË¸¿À¸µ ¼µÀ¸»¶¼½¾Àà
• 

ÉÀ»ÅÀ¸Â¿¶½¾¸ Õ¿¶¿Ë¸µ
• ÚÅ»ËÀ»¿¶¿Ë¸µ
• 

þ¿»À¶½¾ÅÎÀ¶ä ¼µº ÿ¿µÅµÆ»¿¶¿Ë¸µ
• 

Ê¹Á¿À¿¶½¾ä»¸½¾ÀÁ¿½¾¸Ó Â¸¶¸ÁÁ¶½¾ÅÎÀÁ¿½¾¸ Õ¿¶¿Ë¸µ
• 

Ý¹ÄüÁ¿Åµ½¸ Õ¿¶¿Ë¸µ
• 


ü¸»ÅÀ¿ì¸ Õ¿¶¿Ë¸µþ¿¸ ¶¿½¾ º¿¸ Õ¿¶¿Ë¹Â»¼üü¸µ Â¸Â¸µ¶¸¿À¿Â ·¸¸¿µÎÁ¼¶¶¸µØ ì¸»Åµ¶½¾Å¼Á¿½¾À º¿¸ µÅ½¾Î¹ÁÂ¸µº¸å¹»»¸ÁÅÀ¿¹µ¶ÄÅÀ»¿)Ø È¸Á½¾¸ º¿¸ Ô¿µÎÁ¼¶¶¶ÀÍ»Ë¸ º¸» Õ¿¶¿Ë¹Â»¼üü¸µ ¿µ º¸µ ë¸¿Á̧ µ Å¼Î º¿¸Õ¿¶¿Ë¹Â»¼üü¸µ ¿µ º¸µÉüÅÁÀ¸µºÅ»¶À¸ÁÁÀÛ
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ù¿¸ Õ¿¶¿Ë¸µ Îã» º¿¸ ì¹»Á¿¸Â¸µº¸ Ê»¹Âµ¹¶¸ ¶¿µº ì¿¸ÁÎÍÁÀ¿ÂÛ â¹» ÅÁÁ̧ Ä ËÇµµÀ¸µ ¶¿½¾ º¿¸ßµµÅ¾Ä¸µ ã·¸» º¿¸È¸¿À¸»¸ ÔµÀÈ¿½ËÁ¼µÂ º¸» ï �"'��Æ"���� ÅÁ¶ Æ¼ ü¹¶¿À¿ì ¾¸»Å¼¶¶À¸ÁÁ̧ µØÈÅ¶Æ¼ Æ¼¶ÍÀÆÁ¿½¾¸µ å¹¶À¸µ·¸ÁÅ¶À¼µÂ¸µ Îã» º¿¸ ÉÝÞÃÚßÌ ¶¹È¿¸ ¸¿µ¸Ä Åµº¸»¸µ â¸»ÁÅ¼Î º¸»å¹µ¶¼ÄË¹µÏ¼µËÀ¼» Îã¾»¸µÈã»º¸Û þ¸¿À¸»¾¿µ ·¸¶À¸¾¸µ Å¼½¾ ¿Ä Þ¿µ·Á¿½Ë Å¼Î º¿¸ ßµµÅ¾Ä¸µ·¸ÆãÂÁ¿½¾ º¸» õ����"%�!!� Æ"#�$�&�!�% ¼µº º¸Ä È¸¿À¸»¸µ â¸»ÁÅ¼Î º¸» �#"# ��Å� ��&��Õ¿¶¿Ë¸µÛ É¹ ¿¶À µ¿½¾À Å¼¶Â¸¶½¾Á¹¶¶¸µØ ºÅ¶¶ Â¸ÎÍ¾»Á¿½¾¸»¸ â¿»¼¶ìÅ»¿ÅµÀ¸µ Å¼ÎÀ»¸À¸µØ º¿¸µ¸¼¸»Á¿½¾¸ Ô¿µ¶½¾»ÍµË¼µÂ¸µ º¸¶ ÇÎÎ¸µÀÁ¿½¾¸µ �¸·¸µ¶ µÅ½¾ ¶¿½¾ Æ¿¸¾¸µØ ¼µº ºÅÄ¿À º¿¸å¹µ¶¼ÄË¹µÏ¼µËÀ¼» Æ¼¶ÍÀÆÁ¿½¾ ·¸ÁÅ¶À¸µÛ ß¼½¾ ËÇµµÀ¸µ ºÅº¼»½¾ ¸»µ¸¼À º¿¸ ÂÁ¹·ÅÁ̧ µ�¿¸Î¸»Ë¸ÀÀ¸µ ¼µº º¿¸ Ê»¹º¼ËÀ¿¹µ ¿µ ù¸¼À¶½¾ÁÅµº Â¸¶ÀÇ»À È¸»º¸µÛù¿¸ ¼µ¶¿½¾¸»¸µ Ê»¹Âµ¹¶¸µ ä ì¸»¶ÀÍ»ËÀ º¼»½¾ º¸µ Åµ¾ÅÁÀ¸µº¸µ å»¿¸Â ¿µ º¸» ÃË»Å¿µ¸ Ä¿À º¸ÄÕ¿¶¿Ë¹ ¶ÀÅ»Ë ¶½¾ÈÅµË¸µº¸» Ôµ¸»Â¿¸ü»¸¿¶¸ ä ¶¹È¿¸ º¿¸È¸¿À¸»¾¿µ ¾¸»Å¼¶Î¹»º¸»µº¸ �ÅÂ¸Ø ¿µº¸»¶¿½¾ º¿¸ ÉÝÞÃÚßÌ Å¼ÎÂ»¼µº ì¹µ ¶À»¼ËÀ¼»¸ÁÁ̧ µ Ê»¹·Á̧ Ä¸µ ¶¹È¿¸ º¸» ÄÅ¶½¾¿µ¸ÁÁ̧ µß¼¶¶ÀÅÀÀ¼µÂ ·¸Î¿µº¸ÀØ Îã¾»¸µ ¿µ¶Â¸¶ÅÄÀ Æ¼ Â¸ºÍÄüÎÀ¸µ Ô»ÈÅ»À¼µÂ¸µ Îã» ºÅ¶ Ì¸¶½¾ÍÎÀ¶ÏÅ¾»ÐÑÐÐÓÐèÛßµ º¸» ¼ÄÎÅ¶¶¸µº¸µ Ú¹º¸»µ¿¶¿¸»¼µÂ º¸» ÉÝÞÃÚßÌ È¿»º È¸¿À¸»Â¸Å»·¸¿À¸ÀØ ¼Ä ºÅ¶ÃµÀ¸»µ¸¾Ä¸µ ºÅ¼¸»¾ÅÎÀ È¸ÀÀ·¸È¸»·¶ÎÍ¾¿Â Æ¼ ÄÅ½¾¸µÛ ÔµÀ¶½¾¸¿º¸µº Îã» º¸µ È¸¿À¸»¸µÔ»Î¹ÁÂ È¿»º ¶¸¿µØ È¿¸ ¶½¾µ¸ÁÁ È¿» º¿¸ ¸»¾¸·Á¿½¾¸µ Ú¸¾»Å¼ÎÈ¸µº¼µÂ¸µ ¿µ Ú¸µ¶½¾¸µ ¼µºÚÅ¶½¾¿µ¸µ ¿µ Æ¼¶ÍÀÆÁ¿½¾¸ �¸¿¶À¼µÂ ¼ÄÈÅµº¸Áµ ËÇµµ¸µÛù¿¸ ¿µÀ¸µ¶¿ì¸µ ç¸Äã¾¼µÂ¸µ ¿Ä ç¸»¸¿½¾ â¸»À»¿¸·Ø º¿¸ È¿» µ¹½¾ ¸¿µÄÅÁ ì¸»¶ÀÍ»ËÀ ¼µº º¼»½¾¶À»ÅÀ¸Â¿¶½¾¸ �·¸»Á̧ Â¼µÂ¸µ ¼µÀ¸»ÄÅÁÀ ¾Å·¸µØ ¾Å·¸µ ¶¿½¾ ·¸»¸¿À¶ ¿µ µ¸¼¸µ ß¼ÎÀ»ÍÂ¸µÄÅµ¿Î¸¶À¿¸»ÀÛÕ¿¶¿Ë¸µ ·¸¶À¸¾¸µ È¸¿À¸»¾¿µ ·ÆÂÁÛ º¸» Î¿µÅµÆ¿¸ÁÁ̧ µ ß¼¶¶ÀÅÀÀ¼µÂ º¸» Ì¸¶¸ÁÁ¶½¾ÅÎÀ ¶¹È¿¸ ¸¿µ¸¶¸»µ¸¼¸»¼µÂ¶·¸ºã»ÎÀ¿Â¸µ ÚÅ¶½¾¿µ¸µüÅ»Ë¶Û ´Ä Ì¸¶½¾ÍÎÀ¶ÏÅ¾» ÐÑÐÐÓÐè ¶¿µº È¸¿À¸»¸´µì¸¶À¿À¿¹µ¸µ ¿µ ÚÅ¶½¾¿µ¸µ ¼µº ßµÁÅÂ¸µ ¿Ä ÃÄÎÅµÂ ì¹µ Ä¿µº¸¶À¸µ¶ ÔÃÕ èØÑ Ú¿¹Û Â¸üÁÅµÀÛë¼ º¸»¸µ ÅµÀ¸¿Á¿Â¸µ ÿ¿µÅµÆ¿¸»¼µÂ ¶À¸¾À ¸¿µ ì¹µ º¸» ûÕþÛçßûå Â¸ÈÍ¾»À¸» ´µì¸¶À¿À¿¹µ¶äÆ¼¶½¾¼¶¶ Æ¼» â¸»ÎãÂ¼µÂÛ çÆÂÁÛ º¸» »¸¶ÀÁ¿½¾¸µ ÿ¿µÅµÆ¿¸»¼µÂ ¶À¸¾¸µÈ¿» ¿µ ¸µÂ¸Ä å¹µÀÅËÀ Ä¿À¸¿µ¸» �¸Å¶¿µÂÂ¸¶¸ÁÁ¶½¾ÅÎÀØ º¿¸ º¿¸¶·¸ÆãÂÁ¿½¾ ¶½¾¹µ ¿¾»¸ Â»¼µº¶ÍÀÆÁ¿½¾¸ ç¸»¸¿À¶½¾ÅÎÀ¶¿ÂµÅÁ¿¶¿¸»À ¾ÅÀÛ ùÅ ¸¶ ¶¿½¾ ·¸¿ º¸µ ´µì¸¶À¿À¿¹µ¸µ ¼ÄÉÀÅµºÅ»ºÄÅ¶½¾¿µ¸µ ¾Åµº¸ÁÀØ º¿¸ ì¹µº¸»�¸Å¶¿µÂÂ¸¶¸ÁÁ¶½¾ÅÎÀ Å¼ÎÂ»¼µº º¸¶ ´µì¸¶À¿À¿¹µ¶Æ¼¶½¾¼¶¶¸¶ µ¼» µ¹½¾ Æ¼ ýÑ � Æ¼ Î¿µÅµÆ¿¸»¸µ
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 ¢ £¤¥¤¦§ ¨©ª «¬ ®§¯¬ª°±¥²³´µ¥¥¶· ¸¹º »¼·½¹º·¾¿¹ÀÁ··¾ Â·¸ Ã¹ºÄÂÅÆº¹ÇÈ·Â·É ¸¹º ÊÇÈÂËÌÉ ÍÎÆÁ¹·É¹Å¹ÄÄÅÇÈÌÏÆ ÅÁ·¸ Á· ¸¹·ÐËÅÌÆ½¹ºÄÑÅ¹· Á·ÅÒ¹Å¼·¸¹º¹ Å¼ÄÇÈ¹ ÌÂÅ ¸¹Ë Ã¹ºÎÌÂÏ Ó¼· ÔºÕ½ÁÅÁ¼·ÅÆ¹ÁÄ¹· Á· ÖÑÈ¹ Ó¼· ×ØÙÚÛ ÜÁ¼Ý ÞÎ¼·½¹º·Ïº¹Ë¸¹ ÐËÅÕÆ½¹ ÌÂÅ ßÌº¹·Ó¹ºÎÕÂÏ¹· ¸¹º Ê¹ÉË¹·Æ¹ ÊÇÈÂËÌÉ Â·¸



ÊÇÈÂËÌÉ à¼ËÌ·ÁÌá ¹·ÆÈÌÄÆ¹·Ý âÁ¹ ÐËÅÌÆ½º¹ÌÄÁÅÁ¹ºÂ·É ¹ºÏ¼ÄÉÆ ÉºÂ·¸ÅÕÆ½ÄÁÇÈ½¹ÁÆãÂ·ÎÆÒ¹½¼É¹·Ú Å¼ÒÌÄ¸ ¸Á¹ Ã¹ºÏäÉÂ·ÉÅËÌÇÈÆ Ì· ¸¹· Ï¹ºÆÁÉ¹· åº½¹ÂÉ·ÁÅÅ¹· ÌÂÏ ¸¹·æ¹À¹ÁÄÁÉ¹· »Â·¸¹· äÒ¹ºÉ¹ÉÌ·É¹· ÁÅÆÝçÂº è¹ÅÆÁËËÂ·É ¸¹Å ç¹ÁÆãÂ·ÎÆ¹Å ¸¹Å éÒ¹ºÉÌ·ÉÅ ¸¹º Ã¹ºÏäÉÂ·ÉÅËÌÇÈÆ Î¼ËË¹· Ò¹Á ¸¹ºÊÇÈÂËÌÉÍÎÆÁ¹·É¹Å¹ÄÄÅÇÈÌÏÆ äÒ¹ºÀÁ¹É¹·¸ êÁ¹Ï¹ºÒ¹¸Á·ÉÂ·É¹·ÌÂÅ ¸¹º¿ºÂãã¹ ¸¹º ë¾»ÄÌÂÅ¹Ä·½ÂºÍ·À¹·¸Â·ÉÝ âÁ¹Å¹ êÁ¹Ï¹ºÒ¹¸Á·ÉÂ·É¹·Ú Ò¹Á ¸¹·¹·¸¹º éÒ¹ºÉÌ·É ¸¹ºÃ¹ºÏäÉÂ·ÉÅËÌÇÈÆ ÁËç¹ÁÆãÂ·ÎÆ ¸¹º éÒ¹ºÉÌÒ¹ ¸¹º Ï¹ºÆÁÉ¹· åº½¹ÂÉ·ÁÅÅ¹ Ì· ¸¹· Ó¼Ë »ÕÂÏ¹º Ò¹·Ì··Æ¹· Êã¹¸ÁÆ¹ÂºÒ½ÀÝ ÌË Ó¼Ë »ÕÂÏ¹º ¸¹ÏÁ·Á¹ºÆ¹· è¹ÅÆÁËËÂ·ÉÅ¼ºÆ ¹ºÏ¼ÄÉÆÚ Ò¹ºÉ¹· ¸ÌÅ àÁÅÁÎ¼Ú ¸ÌÅÅÐËÅÌÆ½¹ºÄÑÅ¹ ·ÁÇÈÆ ã¹ºÁ¼¸¹·É¹º¹ÇÈÆÚ Å¼·¸¹º· ½Â ÏºäÈ ¹ºÏÌÅÅÆ À¹º¸¹·Ý¶·Å¼Ï¹º·ÀÌº ¸Á¹Å¹º ÊÌÇÈÓ¹ºÈÌÄÆ Ó¼· Ò¹Å¼·¸¹º¹º è¹¸¹ÂÆÂ·É Ïäº Â·Å¹º¹ ÔºäÏÂ·ÉÝì íª©¨¬ª¤¥²³¬¥ î§ªï¬³¬çÂº ÔºäÏÂ·É ¸¹º ã¹ºÁ¼¸¹·É¹º¹ÇÈÆ¹· ÐËÅÌÆ½º¹ÌÄÁÅÁ¹ºÂ·É ÈÌÒ¹· ÀÁº ½Â·ÕÇÈÅÆ ÍÂÏÒÌÂ¾ Â·¸ëÂ·ÎÆÁ¼·ÅãºäÏÂ·ÉÅÈÌ·¸ÄÂ·É¹· Á· è¹½ÂÉ ÌÂÏ ¸ÌÅ Å¹ÁÆ¹·Å ¸¹º ÊÇÈÂËÌÉ ÍÎÆÁ¹·É¹Å¹ÄÄÅÇÈÌÏÆÁËãÄ¹Ë¹·ÆÁ¹ºÆ¹ Á·Æ¹º·¹ »¼·Æº¼ÄÄÅðÅÆ¹Ë ½Âº ¿¹ÀÕÈºÄ¹ÁÅÆÂ·É ¸¹º ã¹ºÁ¼¸¹·É¹º¹ÇÈÆ¹·ÐËÅÌÆ½º¹ÌÄÁÅÁ¹ºÂ·É ¸ÂºÇÈÉ¹ÏäÈºÆÝ â¹º ¸ÌÒ¹Á Â·Æ¹ºÅÂÇÈÆ¹ Â·¸ Â·ËÁÆÆ¹ÄÒÌº ¸¹ËÍÒÅÇÈÄÂÅÅÅÆÁÇÈÆÌÉ ñòÝ Ê¹ãÆ¹ËÒ¹ºóòóóÓ¼ºÌ·É¹ÉÌ·É¹·¹ ç¹ÁÆºÌÂË¸¹ÇÎÆ æ¹·¹ ç¹ÁÆÅãÌ··¹ ÌÒÚ¸Á¹ º¹É¹ÄËÕôÁÉ Ó¼· ¸¹º è¹º¹ÁÆÅÆ¹ÄÄÂ·É ¸¹º Ï¹ºÆÁÉ¹· åº½¹ÂÉ·ÁÅÅ¹ ÁË Ã¹ºÅÌ·¸ÄÌÉ¹º ÒÁÅ ½ÂºéÒ¹ºÉÌÒ¹ Ì· ¸¹· Ó¼Ë »ÕÂÏ¹º Ò¹·Ì··Æ¹· Êã¹¸ÁÆ¹Âº Ò½ÀÝ ÌË Ó¼Ë »ÕÂÏ¹º ¸¹ÏÁ·Á¹ºÆ¹·è¹ÅÆÁËËÂ·ÉÅ¼ºÆ Ò¹·ÑÆÁÉÆ ÀÁº¸ÝâÌºäÒ¹º ÈÁ·ÌÂÅ ÈÌÒ¹· ÀÁº åÁ·½¹ÄÏÌÄÄãºäÏÂ·ÉÅÈÌ·¸ÄÂ·É¹· Â·¸ ÌÂÇÈ Ì·ÌÄðÆÁÅÇÈ¹ÔºäÏÂ·ÉÅÈÌ·¸ÄÂ·É¹· ¸ÂºÇÈÉ¹ÏäÈºÆÝ ¶Ë àÌÈË¹· ¸Á¹Å¹º åÁ·½¹ÄÏÌÄÄãºäÏÂ·ÉÅÈÌ·¸ÄÂ·É¹· ÈÌÒ¹·ÀÁº Ïäº ½ÂÏÕÄÄÁÉ ÌÂÅÉ¹ÀÕÈÄÆ¹ ÐËÅÕÆ½¹ ÌÂÅ ¸¹Ë¼Ò¹· Ò¹ÅÇÈºÁ¹Ò¹·¹· ç¹ÁÆºÌÂËÚ ¸Á¹ ¸ÂºÇÈ ¹Á·¹½ÂÏÌÄÄÅÉ¹ÅÆ¹Â¹ºÆ¹ ÍÂÅÀÌÈÄ Ò¹ÅÆÁËËÆ ÀÂº¸¹·Ú ¹Á·¹· ÍÒÉÄ¹ÁÇÈ ¸¹º à¹ÇÈ·Â·É¹· ËÁÆ ¸¹·êÁ¹Ï¹º·ÌÇÈÀ¹ÁÅ¹· Ó¼ºÉ¹·¼ËË¹·Ý çÂ¸¹Ë ÈÌÒ¹· ÀÁº ¿ÂÆÅÇÈºÁÏÆ¹·Ú ¸Á¹ ·ÌÇÈ ¸¹Ë ÊÆÁÇÈÆÌÉÉ¹ÀÕÈºÆ ÀÂº¸¹·Ú É¹Àäº¸ÁÉÆÝÍ·ÈÌ·¸ Â·Å¹º¹º Ó¼ºÅÆ¹È¹·¸ Ò¹ÅÇÈºÁ¹Ò¹·¹· ÔºäÏÂ·ÉÅÈÌ·¸ÄÂ·É¹· ÈÌÒ¹· ÀÁº ¸Á¹ã¹ºÁ¼¸¹·É¹º¹ÇÈÆ¹ ÐËÅÌÆ½º¹ÌÄÁÅÁ¹ºÂ·É ½ÂË èÁÄÌ·½ÅÆÁÇÈÆÌÉ ñòÝ Ê¹ãÆ¹ËÒ¹º óòóó·ÌÇÈÓ¼ÄÄ½¼É¹·Ýõ î¬ªö¬¤¥ °µ¨ ¯µï¬³÷ª¤ï¬ øï°±¬ÖÁ·ÅÁÇÈÆÄÁÇÈ ¸¹º ÁË ÊÇÈÂËÌÉ¾»¼·½¹º· Ì·É¹ÀÌ·¸Æ¹· ¿ºÂ·¸ÅÕÆ½¹ ½Âº ÐËÅÌÆ½º¹ÌÄÁÅÁ¹ºÂ·ÉÓ¹ºÀ¹ÁÅ¹· ÀÁº ÌÂÏ ù¹úÆ½ÁÏÏ¹º óÝñÝóÝ ¸¹Å »¼·½¹º·¾Í·ÈÌ·ÉÅÝ âÁ¹ ÍÂÏÉÄÁ¹¸¹ºÂ·É ¸¹ºÐËÅÌÆ½¹ºÄÑÅ¹ ·ÌÇÈ ùÕÆÁÉÎ¹ÁÆÅÒ¹º¹ÁÇÈ¹· Å¼ÀÁ¹ ·ÌÇÈ É¹¼ÉºÌÏÁÅÇÈ Ò¹ÅÆÁËËÆ¹· ÜÕºÎÆ¹· ÁÅÆ Á·ù¹úÆ½ÁÏÏ¹º ÙÝ ¸¹Å »¼·½¹º·¾Í·ÈÌ·ÉÅ ¹·ÆÈÌÄÆ¹·Ý



ûüýþÿ��� �ý�ü���ÿ�üý�ýâÁ¹ É¹Å¹Æ½ÄÁÇÈ¹· Ã¹ºÆº¹Æ¹º Ò½ÀÝ ¸¹º ÍÂÏÅÁÇÈÆÅºÌÆ ÅÁ·¸ Ïäº ¸Á¹ Å¼·ÅÆÁÉ¹· ¶·Ï¼ºËÌÆÁ¼·¹·Ó¹ºÌ·ÆÀ¼ºÆÄÁÇÈÝ âÁ¹ Å¼·ÅÆÁÉ¹· ¶·Ï¼ºËÌÆÁ¼·¹· ÂËÏÌÅÅ¹·
• 

¸Á¹ åºÎÄÕºÂ·É ½Âº Ð·Æ¹º·¹ÈË¹·ÅÏäÈºÂ·É É¹ËÕô � ó	
Ï Ö¿èÂ·¸ � ñ�Ù¸ Ö¿èÚ
• 

¸¹· ÁË¿¹ÅÇÈÕÏÆÅÒ¹ºÁÇÈÆ óòó��óòóó ¹·ÆÈÌÄÆ¹·¹· è¹ºÁÇÈÆ ¸¹Å ÍÂÏÅÁÇÈÆÅºÌÆÅÚ
• 

¸Á¹ ÁË ¿¹ÅÇÈÕÏÆÅÒ¹ºÁÇÈÆ óòó��óòóó ¹·ÆÈÌÄÆ¹·¹· Ã¹ºÅÁÇÈ¹ºÂ·É¹· ¸¹º É¹Å¹Æ½ÄÁÇÈ¹·Ã¹ºÆº¹Æ¹º ·ÌÇÈ � ó
ÛÍÒÅÝ ó ÊÌÆ½ Ø Ö¿èÂ·¸ ·ÌÇÈ � ñ�ÙÍÒÅÝ �ÊÌÆ½  Ö¿èÅ¼ÀÁ¹
• 

¸Á¹ äÒºÁÉ¹·ù¹ÁÄ¹ ¸¹Å ¿¹ÅÇÈÕÏÆÅÒ¹ºÁÇÈÆÅ óòó��óòóóÚ
• 

ÌÒ¹º ·ÁÇÈÆ ¸¹· »¼·½¹º·ÌÒÅÇÈÄÂÅÅÚ ·ÁÇÈÆ ¸Á¹ Á·ÈÌÄÆÄÁÇÈ É¹ãºäÏÆ¹· Í·ÉÌÒ¹· ÁË½ÂÅÌËË¹·É¹ÏÌÅÅÆ¹· êÌÉ¹Ò¹ºÁÇÈÆ Â·¸ ·ÁÇÈÆ Â·Å¹º¹·¸Ì½ÂÉ¹ÈÑºÁÉ¹· è¹ÅÆÕÆÁÉÂ·ÉÅÓ¹ºË¹ºÎÝëäº ¸Á¹ å·ÆÅãº¹ÇÈ¹·Å¹ºÎÄÕºÂ·É ·ÌÇÈ � �� ÍÎÆ¿ ½ÂË â¹ÂÆÅÇÈ¹· �¼ºã¼ºÌÆ¹ ¿¼Ó¹º·Ì·Ç¹»¼¸¹úÚ ¸Á¹ è¹ÅÆÌ·¸Æ¹ÁÄ ¸¹º åºÎÄÕºÂ·É ½Âº Ð·Æ¹º·¹ÈË¹·ÅÏäÈºÂ·É ÁÅÆÚ ÅÁ·¸ ¸Á¹ É¹Å¹Æ½ÄÁÇÈ¹·Ã¹ºÆº¹Æ¹º Â·¸ ¸¹º ÍÂÏÅÁÇÈÆÅºÌÆ Ó¹ºÌ·ÆÀ¼ºÆÄÁÇÈÝ ëäº ¸¹· è¹ºÁÇÈÆ ¸¹Å ÍÂÏÅÁÇÈÆÅºÌÆÅ ÁÅÆ ¸¹ºÍÂÏÅÁÇÈÆÅºÌÆ Ó¹ºÌ·ÆÀ¼ºÆÄÁÇÈÝ ¶Ë éÒºÁÉ¹· ÅÁ·¸ ¸Á¹ É¹Å¹Æ½ÄÁÇÈ¹· Ã¹ºÆº¹Æ¹º Ïäº ¸Á¹ Å¼·ÅÆÁÉ¹·¶·Ï¼ºËÌÆÁ¼·¹·Ó¹ºÌ·ÆÀ¼ºÆÄÁÇÈÝÐ·Å¹º¹ ÔºäÏÂ·ÉÅÂºÆ¹ÁÄ¹ ½ÂË »¼·½¹º·ÌÒÅÇÈÄÂÅÅ Â·¸ ½ÂË ½ÂÅÌËË¹·É¹ÏÌÅÅÆ¹· êÌÉ¹Ò¹ºÁÇÈÆ¹ºÅÆº¹ÇÎ¹· ÅÁÇÈ ·ÁÇÈÆ ÌÂÏ ¸Á¹ Å¼·ÅÆÁÉ¹· ¶·Ï¼ºËÌÆÁ¼·¹·Ú Â·¸ ¸¹Ë¹·ÆÅãº¹ÇÈ¹·¸ É¹Ò¹· ÀÁºÀ¹¸¹º¹Á· ÔºäÏÂ·ÉÅÂºÆ¹ÁÄ ·¼ÇÈ ÁºÉ¹·¸¹Á·¹ Ì·¸¹º¹ ë¼ºËÓ¼·ÔºäÏÂ·ÉÅÅÇÈÄÂÅÅÏ¼ÄÉ¹ºÂ·É ÈÁ¹º½ÂÌÒÝ¶Ë çÂÅÌËË¹·ÈÌ·É ËÁÆ Â·Å¹º¹º ÔºäÏÂ·É ÈÌÒ¹·ÀÁº ¸Á¹ Ã¹ºÌ·ÆÀ¼ºÆÂ·ÉÚ ¸Á¹ ¼Ò¹· É¹·Ì··Æ¹·Å¼·ÅÆÁÉ¹· ¶·Ï¼ºËÌÆÁ¼·¹· ½Â Ä¹Å¹· Â·¸ ¸ÌÒ¹Á ½ÂÀäº¸ÁÉ¹·Ú ¼Ò ¸Á¹ Å¼·ÅÆÁÉ¹· ¶·Ï¼ºËÌÆÁ¼·¹·
• 

À¹Å¹·ÆÄÁÇÈ¹ Ð·ÅÆÁËËÁÉÎ¹ÁÆ¹· ½ÂË »¼·½¹º·ÌÒÅÇÈÄÂÅÅÚ ½Â ¸¹· Á·ÈÌÄÆÄÁÇÈ É¹ãºäÏÆ¹·Í·ÉÌÒ¹· ÁË ½ÂÅÌËË¹·É¹ÏÌÅÅÆ¹· êÌÉ¹Ò¹ºÁÇÈÆ ¼¸¹º ½Â Â·Å¹º¹· Ò¹Á ¸¹º ÔºäÏÂ·É ¹ºÄÌ·ÉÆ¹·»¹··Æ·ÁÅÅ¹· ÌÂÏÀ¹ÁÅ¹·¼¸¹º
• 

Ì·¸¹ºÀ¹ÁÆÁÉ À¹Å¹·ÆÄÁÇÈ ÏÌÄÅÇÈ ¸ÌºÉ¹ÅÆ¹ÄÄÆ ¹ºÅÇÈ¹Á·¹·ÝëÌÄÄÅ ÀÁº ÌÂÏ ¿ºÂ·¸ÄÌÉ¹ ¸¹º Ó¼· Â·Å ¸ÂºÇÈÉ¹ÏäÈºÆ¹·ÍºÒ¹ÁÆ¹· ½Â ¸¹ËÊÇÈÄÂÅÅ É¹ÄÌ·É¹·Ú ¸ÌÅÅ¹Á·¹ À¹Å¹·ÆÄÁÇÈ¹ ÏÌÄÅÇÈ¹ âÌºÅÆ¹ÄÄÂ·É ¸Á¹Å¹º Å¼·ÅÆÁÉ¹· ¶·Ï¼ºËÌÆÁ¼·¹· Ó¼ºÄÁ¹ÉÆÚ ÅÁ·¸ ÀÁºÓ¹ºãÏÄÁÇÈÆ¹ÆÚ äÒ¹º ¸Á¹Å¹ ùÌÆÅÌÇÈ¹ ½Â Ò¹ºÁÇÈÆ¹·ÝßÁº ÈÌÒ¹· Á· ¸Á¹Å¹Ë çÂÅÌËË¹·ÈÌ·É ·ÁÇÈÆÅ½Â Ò¹ºÁÇÈÆ¹·Ý



����ýÿ�ü�ÿ�ý� ��� ��þ�ÿ������ý ���ÿ��ÿ�� �ý� ��þ ���þ���ÿþ��ÿþ ��� ��ý�üý���ý��þ����þþ �ý� ��ý ��þ����ý����þþÿ�ý ����������ÿâÁ¹ É¹Å¹Æ½ÄÁÇÈ¹·Ã¹ºÆº¹Æ¹º ÅÁ·¸ Ó¹ºÌ·ÆÀ¼ºÆÄÁÇÈ Ïäº ¸Á¹ ÍÂÏÅÆ¹ÄÄÂ·É ¸¹Å »¼·½¹º·ÌÒÅÇÈÄÂÅÅ¹ÅÚ¸¹º¸¹· ¶ëàÊÚÀÁ¹ ÅÁ¹ Á·¸¹º åÐÌ·½ÂÀ¹·¸¹·ÅÁ·¸Ú Â·¸ ¸¹·¹ºÉÕ·½¹·¸ ·ÌÇÈ �ñ�Ù¹ÍÒÅÝ �Ö¿èÌ·½ÂÀ¹·¸¹·¸¹· ¸¹ÂÆÅÇÈ¹· É¹Å¹Æ½ÄÁÇÈ¹· Ã¼ºÅÇÈºÁÏÆ¹· Á· ÌÄÄ¹· À¹Å¹·ÆÄÁÇÈ¹· è¹ÄÌ·É¹·¹·ÆÅãºÁÇÈÆÚ Â·¸ ¸ÌÏäºÚ ¸ÌÅÅ ¸¹º »¼·½¹º·ÌÒÅÇÈÄÂÅÅ Â·Æ¹º è¹ÌÇÈÆÂ·É ¸Á¹Å¹º Ã¼ºÅÇÈºÁÏÆ¹· ¹Á·¸¹· ÆÌÆÅÕÇÈÄÁÇÈ¹· Ã¹ºÈÕÄÆ·ÁÅÅ¹· ¹·ÆÅãº¹ÇÈ¹·¸¹Å èÁÄ¸ ¸¹º Ã¹ºËÑÉ¹·Å¾Ú ëÁ·Ì·½¾ Â·¸åºÆºÌÉÅÄÌÉ¹ ¸¹Å »¼·½¹º·Å Ó¹ºËÁÆÆ¹ÄÆÝ ë¹º·¹º ÅÁ·¸ ¸Á¹ É¹Å¹Æ½ÄÁÇÈ¹· Ã¹ºÆº¹Æ¹º Ó¹ºÌ·ÆÀ¼ºÆÄÁÇÈÏäº ¸Á¹ Á·Æ¹º·¹· »¼·Æº¼ÄÄ¹·Ú ¸Á¹ ÅÁ¹ ÌÄÅ ·¼ÆÀ¹·¸ÁÉ Ò¹ÅÆÁËËÆ ÈÌÒ¹·Ú ÂË ¸Á¹ ÍÂÏÅÆ¹ÄÄÂ·É ¹Á·¹Å»¼·½¹º·ÌÒÅÇÈÄÂÅÅ¹Å ½Â ¹ºËÑÉÄÁÇÈ¹·Ú ¸¹º Ïº¹Á Ó¼· À¹Å¹·ÆÄÁÇÈ¹· � Ò¹ÌÒÅÁÇÈÆÁÉÆ¹· ¼¸¹ºÂ·Ò¹ÌÒÅÁÇÈÆÁÉÆ¹· � ÏÌÄÅÇÈ¹· âÌºÅÆ¹ÄÄÂ·É¹· ÁÅÆÝè¹Á ¸¹º ÍÂÏÅÆ¹ÄÄÂ·É ¸¹Å »¼·½¹º·ÌÒÅÇÈÄÂÅÅ¹Å ÅÁ·¸ ¸Á¹ É¹Å¹Æ½ÄÁÇÈ¹· Ã¹ºÆº¹Æ¹º ¸ÌÏäºÓ¹ºÌ·ÆÀ¼ºÆÄÁÇÈÚ ¸Á¹ ëÕÈÁÉÎ¹ÁÆ ¸¹Å »¼·½¹º·Å ½Âº ë¼ºÆÏäÈºÂ·É ¸¹º Ð·Æ¹º·¹ÈË¹·ÅÆÕÆÁÉÎ¹ÁÆ ½ÂÒ¹ÂºÆ¹ÁÄ¹·Ý â¹Åß¹ÁÆ¹º¹· ÈÌÒ¹·ÅÁ¹ ¸Á¹ Ã¹ºÌ·ÆÀ¼ºÆÂ·ÉÚ ÊÌÇÈÓ¹ºÈÌÄÆ¹ Á·çÂÅÌËË¹·ÈÌ·É ËÁÆ¸¹º ë¼ºÆÏäÈºÂ·É ¸¹º Ð·Æ¹º·¹ÈË¹·ÅÆÕÆÁÉÎ¹ÁÆÚ Å¼Ï¹º·¹Á·ÅÇÈÄÕÉÁÉÚ Ì·½ÂÉ¹Ò¹·Ý âÌºäÒ¹º ÈÁ·ÌÂÅÅÁ·¸ ÅÁ¹ ¸ÌÏäº Ó¹ºÌ·ÆÀ¼ºÆÄÁÇÈÚ ÌÂÏ ¸¹º ¿ºÂ·¸ÄÌÉ¹ ¸¹Å à¹ÇÈ·Â·ÉÅÄ¹ÉÂ·ÉÅÉºÂ·¸ÅÌÆ½¹Å ¸¹ºë¼ºÆÏäÈºÂ·É ¸¹º Ð·Æ¹º·¹ÈË¹·ÅÆÕÆÁÉÎ¹ÁÆ ½Â ÒÁÄÌ·½Á¹º¹·Ú ¹Å Å¹Á ¸¹··Ú ¹Å Ò¹ÅÆ¹ÈÆ ¸Á¹ ÍÒÅÁÇÈÆ¸¹·»¼·½¹º·½Â ÄÁ�ÂÁ¸Á¹º¹·¼¸¹º¸¹º åÁ·ÅÆ¹ÄÄÂ·É ¸¹Å ¿¹ÅÇÈÕÏÆÅÒ¹ÆºÁ¹ÒÅ ¼¸¹º¹Å Ò¹ÅÆ¹ÈÆ Î¹Á·¹º¹ÌÄÁÅÆÁÅÇÈ¹ ÍÄÆ¹º·ÌÆÁÓ¹ ¸Ì½ÂÝÍÂô¹º¸¹Ë ÅÁ·¸ ¸Á¹ É¹Å¹Æ½ÄÁÇÈ¹· Ã¹ºÆº¹Æ¹º Ó¹ºÌ·ÆÀ¼ºÆÄÁÇÈ Ïäº ¸Á¹ ÍÂÏÅÆ¹ÄÄÂ·É ¸¹Å½ÂÅÌËË¹·É¹ÏÌÅÅÆ¹· êÌÉ¹Ò¹ºÁÇÈÆÅÚ ¸¹º Á·ÅÉ¹ÅÌËÆ ¹Á· ½ÂÆº¹ÏÏ¹·¸¹Å èÁÄ¸ Ó¼· ¸¹º êÌÉ¹ ¸¹Å»¼·½¹º·Å Ó¹ºËÁÆÆ¹ÄÆ Å¼ÀÁ¹ Á· ÌÄÄ¹· À¹Å¹·ÆÄÁÇÈ¹· è¹ÄÌ·É¹· ËÁÆ ¸¹Ë »¼·½¹º·ÌÒÅÇÈÄÂÅÅ Á·åÁ·ÎÄÌ·É ÅÆ¹ÈÆÚ ¸¹· ¸¹ÂÆÅÇÈ¹· É¹Å¹Æ½ÄÁÇÈ¹· Ã¼ºÅÇÈºÁÏÆ¹· ¹·ÆÅãºÁÇÈÆ Â·¸ ¸Á¹ �ÈÌ·Ç¹· Â·¸àÁÅÁÎ¹· ¸¹º ½ÂÎä·ÏÆÁÉ¹· å·ÆÀÁÇÎÄÂ·É ½ÂÆº¹ÏÏ¹·¸ ¸ÌºÅÆ¹ÄÄÆÝ ë¹º·¹º ÅÁ·¸ ¸Á¹ É¹Å¹Æ½ÄÁÇÈ¹·Ã¹ºÆº¹Æ¹º Ó¹ºÌ·ÆÀ¼ºÆÄÁÇÈ Ïäº ¸Á¹ Ã¼ºÎ¹ÈºÂ·É¹· Â·¸ ÜÌô·ÌÈË¹· ÞÊðÅÆ¹Ë¹áÚ ¸Á¹ ÅÁ¹ ÌÄÅ·¼ÆÀ¹·¸ÁÉ ¹ºÌÇÈÆ¹Æ ÈÌÒ¹·Ú ÂË ¸Á¹ ÍÂÏÅÆ¹ÄÄÂ·É ¹Á·¹Å ½ÂÅÌËË¹·É¹ÏÌÅÅÆ¹· êÌÉ¹Ò¹ºÁÇÈÆÅ Á·éÒ¹º¹Á·ÅÆÁËËÂ·É ËÁÆ ¸¹· Ì·½ÂÀ¹·¸¹·¸¹· ¸¹ÂÆÅÇÈ¹· É¹Å¹Æ½ÄÁÇÈ¹· Ã¼ºÅÇÈºÁÏÆ¹· ½Â¹ºËÑÉÄÁÇÈ¹·Ú Â·¸ ÂË ÌÂÅº¹ÁÇÈ¹·¸¹ É¹¹ÁÉ·¹Æ¹ �ÌÇÈÀ¹ÁÅ¹ Ïäº ¸Á¹ ÍÂÅÅÌÉ¹· ÁË½ÂÅÌËË¹·É¹ÏÌÅÅÆ¹· êÌÉ¹Ò¹ºÁÇÈÆ ¹ºÒºÁ·É¹· ½Â ÎÑ··¹·Ýâ¹º ÍÂÏÅÁÇÈÆÅºÌÆ ÁÅÆ Ó¹ºÌ·ÆÀ¼ºÆÄÁÇÈ Ïäº ¸Á¹ éÒ¹ºÀÌÇÈÂ·É ¸¹Å à¹ÇÈ·Â·ÉÅÄ¹ÉÂ·ÉÅãº¼½¹ÅÅ¹Å¸¹Å »¼·½¹º·Å ½Âº ÍÂÏÅÆ¹ÄÄÂ·É ¸¹Å »¼·½¹º·ÌÒÅÇÈÄÂÅÅ¹Å Â·¸ ¸¹Å ½ÂÅÌËË¹·É¹ÏÌÅÅÆ¹·êÌÉ¹Ò¹ºÁÇÈÆÅÝ����ýÿ�ü�ÿ�ý� ��þ ��þ����þþ������þ ��� ���  ����ý� ��þ �üý���ý��þ����þþ�þ �ý� ��þ��þ����ý����þþÿ�ý ����������ÿþÐ·Å¹º¹ çÁ¹ÄÅ¹Æ½Â·É ÁÅÆÚ ÈÁ·º¹ÁÇÈ¹·¸¹ ÊÁÇÈ¹ºÈ¹ÁÆ ¸ÌºäÒ¹º ½Â ¹ºÄÌ·É¹·Ú ¼Ò ¸¹º »¼·½¹º·¾ÌÒÅÇÈÄÂÅÅ ÌÄÅ ¿Ì·½¹Å Ïº¹Á Ó¼· À¹Å¹·ÆÄÁÇÈ¹· � Ò¹ÌÒÅÁÇÈÆÁÉÆ¹· ¼¸¹º Â·Ò¹ÌÒÅÁÇÈÆÁÉÆ¹· �



ÏÌÄÅÇÈ¹· âÌºÅÆ¹ÄÄÂ·É¹· ÁÅÆÚ Â·¸ ¼Ò ¸¹º ½ÂÅÌËË¹·É¹ÏÌÅÅÆ¹ êÌÉ¹Ò¹ºÁÇÈÆ Á·ÅÉ¹ÅÌËÆ ¹Á·½ÂÆº¹ÏÏ¹·¸¹Å èÁÄ̧ Ó¼·¸¹º êÌÉ¹¸¹Å »¼·½¹º·ÅÓ¹ºËÁÆÆ¹ÄÆ Å¼ÀÁ¹ Á·ÌÄÄ¹·À¹Å¹·ÆÄÁÇÈ¹·è¹ÄÌ·É¹·ËÁÆ ¸¹Ë »¼·½¹º·ÌÒÅÇÈÄÂÅÅ Å¼ÀÁ¹ ËÁÆ ¸¹· Ò¹Á ¸¹º ÔºäÏÂ·É É¹À¼··¹·¹· åºÎ¹··Æ·ÁÅÅ¹· Á·åÁ·ÎÄÌ·É ÅÆ¹ÈÆÚ ¸¹· ¸¹ÂÆÅÇÈ¹· É¹Å¹Æ½ÄÁÇÈ¹· Ã¼ºÅÇÈºÁÏÆ¹· ¹·ÆÅãºÁÇÈÆ Â·¸ ¸Á¹ �ÈÌ·Ç¹· Â·¸àÁÅÁÎ¹·¸¹º ½ÂÎä·ÏÆÁÉ¹· å·ÆÀÁÇÎÄÂ·É ½ÂÆº¹ÏÏ¹·¸ ¸ÌºÅÆ¹ÄÄÆÚ Å¼ÀÁ¹ ¹Á·¹· è¹ÅÆÕÆÁÉÂ·ÉÅÓ¹ºË¹ºÎ½Â¹ºÆ¹ÁÄ¹·Ú ¸¹º Â·Å¹º¹ ÔºäÏÂ·ÉÅÂºÆ¹ÁÄ¹ ½ÂË »¼·½¹º·ÌÒÅÇÈÄÂÅÅ Â·¸ ½ÂË½ÂÅÌËË¹·É¹ÏÌÅÅÆ¹·êÌÉ¹Ò¹ºÁÇÈÆ Ò¹Á·ÈÌÄÆ¹ÆÝÖÁ·º¹ÁÇÈ¹·¸¹ÊÁÇÈ¹ºÈ¹ÁÆ ÁÅÆ ¹Á·È¼È¹ÅÜÌôÌ·ÊÁÇÈ¹ºÈ¹ÁÆÚ ÌÒ¹º Î¹Á·¹¿ÌºÌ·ÆÁ¹ ¸ÌÏäºÚ ¸ÌÅÅ ¹Á·¹Á· éÒ¹º¹Á·ÅÆÁËËÂ·É ËÁÆ � ñ�Û Ö¿è Â·¸ ¸¹º åÐ¾ÍÔºÃ! Â·Æ¹º è¹ÌÇÈÆÂ·É ¸¹º Ó¼Ë ¶·ÅÆÁÆÂÆ¸¹º ßÁºÆÅÇÈÌÏÆÅãºäÏ¹º Þ¶âßá Ï¹ÅÆÉ¹ÅÆ¹ÄÄÆ¹· ¸¹ÂÆÅÇÈ¹· ¿ºÂ·¸ÅÕÆ½¹ ¼º¸·Â·ÉÅËÕôÁÉ¹ºÍÒÅÇÈÄÂÅÅãºäÏÂ·É ¸ÂºÇÈÉ¹ÏäÈºÆ¹ ÔºäÏÂ·É ¹Á·¹ À¹Å¹·ÆÄÁÇÈ¹ ÏÌÄÅÇÈ¹ âÌºÅÆ¹ÄÄÂ·É ÅÆ¹ÆÅÌÂÏ¸¹ÇÎÆÝ ëÌÄÅÇÈ¹ âÌºÅÆ¹ÄÄÂ·É¹· ÎÑ··¹· ÌÂÅ Ã¹ºÅÆÑô¹· ¼¸¹º Ð·ºÁÇÈÆÁÉÎ¹ÁÆ¹· º¹ÅÂÄÆÁ¹º¹·Â·¸ À¹º¸¹· ÌÄÅ À¹Å¹·ÆÄÁÇÈ Ì·É¹Å¹È¹·Ú À¹·· Ó¹º·ä·ÏÆÁÉ¹ºÀ¹ÁÅ¹ ¹ºÀÌºÆ¹Æ À¹º¸¹· ÎÑ··Æ¹Ú¸ÌÅÅ ÅÁ¹ ¹Á·½¹Ä· ¼¸¹º Á·ÅÉ¹ÅÌËÆ ¸Á¹ ÌÂÏ ¸¹º ¿ºÂ·¸ÄÌÉ¹ ¸Á¹Å¹Å »¼·½¹º·ÌÒÅÇÈÄÂÅÅ¹Å Â·¸½ÂÅÌËË¹·É¹ÏÌÅÅÆ¹· êÌÉ¹Ò¹ºÁÇÈÆÅ É¹Æº¼ÏÏ¹·¹· ÀÁºÆÅÇÈÌÏÆÄÁÇÈ¹· å·ÆÅÇÈ¹Á¸Â·É¹· Ó¼·Í¸º¹ÅÅÌÆ¹· Ò¹¹Á·ÏÄÂÅÅ¹·ÝßÕÈº¹·¸ ¸¹º ÔºäÏÂ·É äÒ¹·ÀÁº ãÏÄÁÇÈÆÉ¹ËÕô¹Å åºË¹ÅÅ¹· ÌÂÅ Â·¸ Ò¹ÀÌÈº¹· ¹Á·¹ ÎºÁÆÁÅÇÈ¹¿ºÂ·¸ÈÌÄÆÂ·ÉÝ âÌºäÒ¹º ÈÁ·ÌÂÅ
• 

Á¸¹·ÆÁÏÁ½Á¹º¹· Â·¸ Ò¹ÂºÆ¹ÁÄ¹· ÀÁº ¸Á¹ àÁÅÁÎ¹· À¹Å¹·ÆÄÁÇÈ¹º � Ò¹ÌÒÅÁÇÈÆÁÉÆ¹º ¼¸¹ºÂ·Ò¹ÌÒÅÁÇÈÆÁÉÆ¹º � ÏÌÄÅÇÈ¹º âÌºÅÆ¹ÄÄÂ·É¹· ÁË »¼·½¹º·ÌÒÅÇÈÄÂÅÅ Â·¸ ÁË½ÂÅÌËË¹·É¹ÏÌÅÅÆ¹· êÌÉ¹Ò¹ºÁÇÈÆÚ ãÄÌ·¹· Â·¸ ÏäÈº¹· ÔºäÏÂ·ÉÅÈÌ·¸ÄÂ·É¹· ÌÄÅ à¹ÌÎÆÁ¼·ÌÂÏ ¸Á¹Å¹ àÁÅÁÎ¹·¸ÂºÇÈÅ¼ÀÁ¹ ¹ºÄÌ·É¹· ÔºäÏÂ·ÉÅ·ÌÇÈÀ¹ÁÅ¹Ú ¸Á¹ ÌÂÅº¹ÁÇÈ¹·¸ Â·¸É¹¹ÁÉ·¹ÆÅÁ·¸Ú ÂËÌÄÅ ¿ºÂ·¸ÄÌÉ¹ Ïäº Â·Å¹º¹ ÔºäÏÂ·ÉÅÂºÆ¹ÁÄ¹ ½Â¸Á¹·¹·Ý âÌÅ àÁÅÁÎ¼Ú ¸ÌÅÅÀ¹Å¹·ÆÄÁÇÈ¹ÏÌÄÅÇÈ¹ âÌºÅÆ¹ÄÄÂ·É¹· ·ÁÇÈÆ ÌÂÏÉ¹¸¹ÇÎÆ À¹º¸¹·Ú ÁÅÆ Ò¹Á Ã¹ºÅÆÑô¹· ÈÑÈ¹º ÌÄÅ Ò¹ÁÐ·ºÁÇÈÆÁÉÎ¹ÁÆ¹·Ú ¸Ì Ã¹ºÅÆÑô¹ Ò¹ÆºäÉ¹ºÁÅÇÈ¹Å çÂÅÌËË¹·ÀÁºÎ¹·Ú ëÕÄÅÇÈÂ·É¹·ÚÒ¹ÌÒÅÁÇÈÆÁÉÆ¹ Ð·Ó¼ÄÄÅÆÕ·¸ÁÉÎ¹ÁÆ¹·Ú Áºº¹ÏäÈº¹·¸¹ âÌºÅÆ¹ÄÄÂ·É¹· Ò½ÀÝ ¸ÌÅÍÂô¹ºÎºÌÏÆÅ¹Æ½¹· Á·Æ¹º·¹º »¼·Æº¼ÄÄ¹· Ò¹Á·ÈÌÄÆ¹· ÎÑ··¹·Ý
• 

É¹ÀÁ··¹· ÀÁº ¹Á· Ã¹ºÅÆÕ·¸·ÁÅ Ó¼· ¸¹Ë Ïäº ¸Á¹ ÔºäÏÂ·É ¸¹Å »¼·½¹º·ÌÒÅÇÈÄÂÅÅ¹Åº¹Ä¹ÓÌ·Æ¹· Á·Æ¹º·¹· »¼·Æº¼ÄÄÅðÅÆ¹Ë Â·¸ ¸¹· Ïäº ¸Á¹ ÔºäÏÂ·É ¸¹Å ½ÂÅÌËË¹·É¹ÏÌÅÅÆ¹·êÌÉ¹Ò¹ºÁÇÈÆÅ º¹Ä¹ÓÌ·Æ¹· Ã¼ºÎ¹ÈºÂ·É¹· Â·¸ ÜÌô·ÌÈË¹·Ú ÂË ÔºäÏÂ·ÉÅÈÌ·¸ÄÂ·É¹· ½ÂãÄÌ·¹·Ú ¸Á¹ Â·Æ¹º ¸¹·É¹É¹Ò¹·¹· ÐËÅÆÕ·¸¹· Ì·É¹Ë¹ÅÅ¹· ÅÁ·¸Ú æ¹¸¼ÇÈ ·ÁÇÈÆ ËÁÆ ¸¹ËçÁ¹ÄÚ¹Á· ÔºäÏÂ·ÉÅÂºÆ¹ÁÄ ½ÂºßÁºÎÅÌËÎ¹ÁÆ ¸Á¹Å¹º ÊðÅÆ¹Ë¹ ÌÒ½ÂÉ¹Ò¹·Ý
• 

Ò¹ÂºÆ¹ÁÄ¹· ÀÁº ¸Á¹ Í·É¹Ë¹ÅÅ¹·È¹ÁÆ ¸¹º Ó¼· ¸¹· É¹Å¹Æ½ÄÁÇÈ¹· Ã¹ºÆº¹Æ¹º· Ì·É¹ÀÌ·¸Æ¹·à¹ÇÈ·Â·ÉÅÄ¹ÉÂ·ÉÅË¹ÆÈ¼¸¹· Å¼ÀÁ¹ ¸Á¹ Ã¹ºÆº¹ÆÒÌºÎ¹ÁÆ ¸¹º Ó¼· ¸¹· É¹Å¹Æ½ÄÁÇÈ¹·Ã¹ºÆº¹Æ¹º· ¸ÌºÉ¹ÅÆ¹ÄÄÆ¹· É¹ÅÇÈÕÆ½Æ¹·ß¹ºÆ¹ Â·¸ ¸ÌËÁÆ ½ÂÅÌËË¹·ÈÕ·É¹·¸¹·Í·ÉÌÒ¹·Ý



• 
½Á¹È¹· ÀÁº ÊÇÈÄÂÅÅÏ¼ÄÉ¹ºÂ·É¹· äÒ¹º ¸Á¹ Í·É¹Ë¹ÅÅ¹·È¹ÁÆ ¸¹Å Ó¼· ¸¹· É¹Å¹Æ½ÄÁÇÈ¹·Ã¹ºÆº¹Æ¹º· Ì·É¹ÀÌ·¸Æ¹· à¹ÇÈ·Â·ÉÅÄ¹ÉÂ·ÉÅÉºÂ·¸ÅÌÆ½¹Å ¸¹º ë¼ºÆÏäÈºÂ·É ¸¹ºÐ·Æ¹º·¹ÈË¹·ÅÆÕÆÁÉÎ¹ÁÆ Å¼ÀÁ¹Ú ÌÂÏ ¸¹º ¿ºÂ·¸ÄÌÉ¹ ¸¹º ¹ºÄÌ·ÉÆ¹· ÔºäÏÂ·ÉÅ·ÌÇÈÀ¹ÁÅ¹Ú ¼Ò¹Á·¹ À¹Å¹·ÆÄÁÇÈ¹ Ð·ÅÁÇÈ¹ºÈ¹ÁÆ ÁË çÂÅÌËË¹·ÈÌ·É ËÁÆ åº¹ÁÉ·ÁÅÅ¹· ¼¸¹º ¿¹É¹Ò¹·È¹ÁÆ¹·Ò¹ÅÆ¹ÈÆÚ ¸Á¹ Ò¹¸¹ÂÆÅÌË¹ çÀ¹ÁÏ¹Ä Ì· ¸¹º ëÕÈÁÉÎ¹ÁÆ ¸¹Å »¼·½¹º·Å ½Âº ë¼ºÆÏäÈºÂ·É ¸¹ºÐ·Æ¹º·¹ÈË¹·ÅÆÕÆÁÉÎ¹ÁÆ ÌÂÏÀ¹ºÏ¹· ÎÑ··¹·Ý ëÌÄÄÅ ÀÁº ½Â ¸¹Ë ÊÇÈÄÂÅÅ Î¼ËË¹·Ú ¸ÌÅÅ ¹Á·¹À¹Å¹·ÆÄÁÇÈ¹ Ð·ÅÁÇÈ¹ºÈ¹ÁÆ Ò¹ÅÆ¹ÈÆÚ ÅÁ·¸ ÀÁº Ó¹ºãÏÄÁÇÈÆ¹ÆÚ ÁË è¹ÅÆÕÆÁÉÂ·ÉÅÓ¹ºË¹ºÎ ÌÂÏ ¸Á¹¸Ì½ÂÉ¹ÈÑºÁÉ¹· Í·ÉÌÒ¹· ÁË »¼·½¹º·ÌÒÅÇÈÄÂÅÅ Â·¸ ÁË ½ÂÅÌËË¹·É¹ÏÌÅÅÆ¹· êÌÉ¹Ò¹ºÁÇÈÆÌÂÏË¹ºÎÅÌË ½Â ËÌÇÈ¹· ¼¸¹ºÚ ÏÌÄÄÅ ¸Á¹Å¹ Í·ÉÌÒ¹· Â·Ì·É¹Ë¹ÅÅ¹· ÅÁ·¸Ú Â·Å¹º æ¹À¹ÁÄÁÉ¹ÅÔºäÏÂ·ÉÅÂºÆ¹ÁÄ ½Â Ë¼¸ÁÏÁ½Á¹º¹·ÝßÁº ½Á¹È¹· Â·Å¹º¹ ÊÇÈÄÂÅÅÏ¼ÄÉ¹ºÂ·É¹· ÌÂÏ ¸¹º¿ºÂ·¸ÄÌÉ¹¸¹º ÒÁÅ ½ÂË âÌÆÂË Â·Å¹º¹Å è¹ÅÆÕÆÁÉÂ·ÉÅÓ¹ºË¹ºÎÅ ¹ºÄÌ·ÉÆ¹· ÔºäÏÂ·ÉÅ·ÌÇÈÀ¹ÁÅ¹ÝçÂÎä·ÏÆÁÉ¹ åº¹ÁÉ·ÁÅÅ¹ ¼¸¹º¿¹É¹Ò¹·È¹ÁÆ¹· ÎÑ··¹·æ¹¸¼ÇÈ¸Ì½ÂÏäÈº¹·Ú ¸ÌÅÅ ¸¹º »¼·½¹º·Å¹Á·¹ Ð·Æ¹º·¹ÈË¹·ÅÆÕÆÁÉÎ¹ÁÆ ·ÁÇÈÆ Ë¹Èº Ï¼ºÆÏäÈº¹· ÎÌ··Ý

• 
Ò¹ÂºÆ¹ÁÄ¹· ÀÁº ¸Á¹ ¿¹ÅÌËÆ¸ÌºÅÆ¹ÄÄÂ·ÉÚ ¸¹· ÍÂÏÒÌÂ Â·¸ ¸¹· ¶·ÈÌÄÆ ¸¹Å»¼·½¹º·ÌÒÅÇÈÄÂÅÅ¹Å ¹Á·ÅÇÈÄÁ¹ôÄÁÇÈ ¸¹º Í·ÉÌÒ¹· Å¼ÀÁ¹ ¼Ò ¸¹º »¼·½¹º·ÌÒÅÇÈÄÂÅÅ ¸Á¹½ÂÉºÂ·¸¹ ÄÁ¹É¹·¸¹· ¿¹ÅÇÈÕÏÆÅÓ¼ºÏÕÄÄ¹ Â·¸ åº¹ÁÉ·ÁÅÅ¹ Å¼ ¸ÌºÅÆ¹ÄÄÆÚ ¸ÌÅÅ ¸¹º»¼·½¹º·ÌÒÅÇÈÄÂÅÅ Â·Æ¹º è¹ÌÇÈÆÂ·É ¸¹º ¶ëàÊÚÀÁ¹ ÅÁ¹ Á· ¸¹º åÐÌ·½ÂÀ¹·¸¹·ÅÁ·¸Ú Â·¸ ¸¹º¹ºÉÕ·½¹·¸ ·ÌÇÈ�ñ�Ù¹ÍÒÅÝ �Ö¿èÌ·½ÂÀ¹·¸¹·¸¹·¸¹ÂÆÅÇÈ¹·É¹Å¹Æ½ÄÁÇÈ¹·Ã¼ºÅÇÈºÁÏÆ¹·¹Á· ¸¹· ÆÌÆÅÕÇÈÄÁÇÈ¹· Ã¹ºÈÕÄÆ·ÁÅÅ¹· ¹·ÆÅãº¹ÇÈ¹·¸¹Å èÁÄ̧ ¸¹º Ã¹ºËÑÉ¹·Å¾Ú ëÁ·Ì·½¾ Â·¸åºÆºÌÉÅÄÌÉ¹ ¸¹Å »¼·½¹º·Å Ó¹ºËÁÆÆ¹ÄÆÝ

• 
È¼Ä¹· ÀÁº ÌÂÅº¹ÁÇÈ¹·¸¹ É¹¹ÁÉ·¹Æ¹ ÔºäÏÂ·ÉÅ·ÌÇÈÀ¹ÁÅ¹ Ïäº ¸Á¹à¹ÇÈ·Â·ÉÅÄ¹ÉÂ·ÉÅÁ·Ï¼ºËÌÆÁ¼·¹·¸¹º Ð·Æ¹º·¹ÈË¹·¼¸¹º¿¹ÅÇÈÕÏÆÅÆÕÆÁÉÎ¹ÁÆ¹· Á··¹ºÈÌÄÒ¸¹Å »¼·½¹º·Å ¹Á·Ú ÂË ÔºäÏÂ·ÉÅÂºÆ¹ÁÄ¹ ½ÂË »¼·½¹º·ÌÒÅÇÈÄÂÅÅ Â·¸ ½ÂË½ÂÅÌËË¹·É¹ÏÌÅÅÆ¹· êÌÉ¹Ò¹ºÁÇÈÆ ÌÒ½ÂÉ¹Ò¹·Ý ßÁº ÅÁ·¸ Ó¹ºÌ·ÆÀ¼ºÆÄÁÇÈ Ïäº ¸Á¹ Í·Ä¹ÁÆÂ·ÉÚéÒ¹ºÀÌÇÈÂ·É Â·¸ âÂºÇÈÏäÈºÂ·É ¸¹º »¼·½¹º·ÌÒÅÇÈÄÂÅÅãºäÏÂ·ÉÝßÁº ÆºÌÉ¹· ¸Á¹ ÌÄÄ¹Á·ÁÉ¹Ã¹ºÌ·ÆÀ¼ºÆÂ·É Ïäº Â·Å¹º¹ ÔºäÏÂ·ÉÅÂºÆ¹ÁÄ¹Ý

• 
Ò¹ÂºÆ¹ÁÄ¹· ÀÁº ¸¹· åÁ·ÎÄÌ·É ¸¹Å ½ÂÅÌËË¹·É¹ÏÌÅÅÆ¹· êÌÉ¹Ò¹ºÁÇÈÆÅ ËÁÆ ¸¹Ë»¼·½¹º·ÌÒÅÇÈÄÂÅÅÚ Å¹Á·¹¿¹Å¹Æ½¹Å¹·ÆÅãº¹ÇÈÂ·É Â·¸ ¸ÌÅÓ¼· ÁÈËÓ¹ºËÁÆÆ¹ÄÆ¹ èÁÄ̧ Ó¼·¸¹ºêÌÉ¹ ¸¹Å »¼·½¹º·ÅÝ

• 
ÏäÈº¹· ÀÁº ÔºäÏÂ·ÉÅÈÌ·¸ÄÂ·É¹· ½Â ¸¹· Ó¼· ¸¹· É¹Å¹Æ½ÄÁÇÈ¹· Ã¹ºÆº¹Æ¹º· ¸ÌºÉ¹ÅÆ¹ÄÄÆ¹·½ÂÎÂ·ÏÆÅ¼ºÁ¹·ÆÁ¹ºÆ¹· Í·ÉÌÒ¹· ÁË ½ÂÅÌËË¹·É¹ÏÌÅÅÆ¹· êÌÉ¹Ò¹ºÁÇÈÆ ¸ÂºÇÈÝ ÍÂÏ èÌÅÁÅÌÂÅº¹ÁÇÈ¹·¸¹º É¹¹ÁÉ·¹Æ¹º ÔºäÏÂ·ÉÅ·ÌÇÈÀ¹ÁÅ¹ Ó¼ÄÄ½Á¹È¹·ÀÁº ¸ÌÒ¹Á Á·ÅÒ¹Å¼·¸¹º¹ ¸Á¹ ¸¹·½ÂÎÂ·ÏÆÅ¼ºÁ¹·ÆÁ¹ºÆ¹· Í·ÉÌÒ¹· Ó¼· ¸¹· É¹Å¹Æ½ÄÁÇÈ¹· Ã¹ºÆº¹Æ¹º· ½ÂÉºÂ·¸¹ É¹Ä¹ÉÆ¹·Ò¹¸¹ÂÆÅÌË¹· Í··ÌÈË¹· ·ÌÇÈ Â·¸ Ò¹ÂºÆ¹ÁÄ¹· ¸Á¹ ÅÌÇÈÉ¹º¹ÇÈÆ¹ ÍÒÄ¹ÁÆÂ·É ¸¹º½ÂÎÂ·ÏÆÅ¼ºÁ¹·ÆÁ¹ºÆ¹· Í·ÉÌÒ¹· ÌÂÅ ¸Á¹Å¹· Í··ÌÈË¹·Ý åÁ· ¹ÁÉ¹·ÅÆÕ·¸ÁÉ¹Å ÔºäÏÂ·ÉÅÂºÆ¹ÁÄ½Â¸¹·½ÂÎÂ·ÏÆÅ¼ºÁ¹·ÆÁ¹ºÆ¹·Í·ÉÌÒ¹·Å¼ÀÁ¹ ½Â¸¹·½ÂÉºÂ·¸¹ ÄÁ¹É¹·¸¹·Í··ÌÈË¹·É¹Ò¹·ÀÁº ·ÁÇÈÆ ÌÒÝ åÅ Ò¹ÅÆ¹ÈÆ ¹Á· ¹ºÈ¹ÒÄÁÇÈ¹Å Â·Ó¹ºË¹Á¸ÒÌº¹Å àÁÅÁÎ¼Ú ¸ÌÅÅ Îä·ÏÆÁÉ¹ åº¹ÁÉ·ÁÅÅ¹À¹Å¹·ÆÄÁÇÈÓ¼· ¸¹· ½ÂÎÂ·ÏÆÅ¼ºÁ¹·ÆÁ¹ºÆ¹·Í·ÉÌÒ¹· ÌÒÀ¹ÁÇÈ¹·Ý



ßÁº ¹ºÑºÆ¹º· ËÁÆ ¸¹· Ïäº ¸Á¹ éÒ¹ºÀÌÇÈÂ·É Ã¹ºÌ·ÆÀ¼ºÆÄÁÇÈ¹· Â·Æ¹º Ì·¸¹º¹Ë ¸¹· É¹ãÄÌ·Æ¹·ÐËÏÌ·É Â·¸ ¸Á¹ ç¹ÁÆãÄÌ·Â·É ¸¹º ÔºäÏÂ·É Å¼ÀÁ¹ Ò¹¸¹ÂÆÅÌË¹ ÔºäÏÂ·ÉÅÏ¹ÅÆÅÆ¹ÄÄÂ·É¹·Ú¹Á·ÅÇÈÄÁ¹ôÄÁÇÈ ¹ÆÀÌÁÉ¹º ÜÕ·É¹Ä ÁË Á·Æ¹º·¹· »¼·Æº¼ÄÄÅðÅÆ¹ËÚ ¸Á¹ ÀÁº ÀÕÈº¹·¸ Â·Å¹º¹ºÔºäÏÂ·É Ï¹ÅÆÅÆ¹ÄÄ¹·ÝßÁº É¹Ò¹· É¹É¹·äÒ¹º ¸¹· Ïäº ¸Á¹ éÒ¹ºÀÌÇÈÂ·É Ã¹ºÌ·ÆÀ¼ºÆÄÁÇÈ¹· ¹Á·¹ åºÎÄÕºÂ·É ÌÒÚ ¸ÌÅÅÀÁº ¸Á¹ º¹Ä¹ÓÌ·Æ¹· Ð·ÌÒÈÕ·ÉÁÉÎ¹ÁÆÅÌ·Ï¼º¸¹ºÂ·É¹· ¹Á·É¹ÈÌÄÆ¹· ÈÌÒ¹·Ú Â·¸ ¹ºÑºÆ¹º· ËÁÆÁÈ·¹· ÌÄÄ¹ è¹½Á¹ÈÂ·É¹· Â·¸ Å¼·ÅÆÁÉ¹· ÊÌÇÈÓ¹ºÈÌÄÆ¹Ú Ó¼· ¸¹·¹· Ó¹º·ä·ÏÆÁÉ¹ºÀ¹ÁÅ¹Ì·É¹·¼ËË¹· À¹º¸¹· ÎÌ··Ú ¸ÌÅÅ ÅÁ¹ ÅÁÇÈ ÌÂÏ Â·Å¹º¹ Ð·ÌÒÈÕ·ÉÁÉÎ¹ÁÆ ÌÂÅÀÁºÎ¹·Ú Â·¸ ¸Á¹ÈÁ¹º½Â É¹Æº¼ÏÏ¹·¹·ÊÇÈÂÆ½ËÌô·ÌÈË¹·ÝßÁº Ò¹ÅÆÁËË¹· Ó¼· ¸¹· ÊÌÇÈÓ¹ºÈÌÄÆ¹·Ú ¸Á¹ ÀÁº ËÁÆ ¸¹· Ïäº ¸Á¹ éÒ¹ºÀÌÇÈÂ·ÉÃ¹ºÌ·ÆÀ¼ºÆÄÁÇÈ¹· ¹ºÑºÆ¹ºÆ ÈÌÒ¹·Ú ¸Á¹æ¹·ÁÉ¹· ÊÌÇÈÓ¹ºÈÌÄÆ¹Ú ¸Á¹ Á· ¸¹º ÔºäÏÂ·É ¸¹Å»¼·½¹º·ÌÒÅÇÈÄÂÅÅ¹Å Ïäº ¸¹· ÌÎÆÂ¹ÄÄ¹· è¹ºÁÇÈÆÅ½¹ÁÆºÌÂË ÌË Ò¹¸¹ÂÆÅÌËÅÆ¹· ÀÌº¹· Â·¸¸ÌÈ¹º ¸Á¹ Ò¹Å¼·¸¹ºÅ ÀÁÇÈÆÁÉ¹· ÔºäÏÂ·ÉÅÅÌÇÈÓ¹ºÈÌÄÆ¹ ÅÁ·¸Ý ßÁº Ò¹ÅÇÈº¹ÁÒ¹· ¸Á¹Å¹ÊÌÇÈÓ¹ºÈÌÄÆ¹ ÁË è¹ÅÆÕÆÁÉÂ·ÉÅÓ¹ºË¹ºÎÚ ¹Å Å¹Á ¸¹··Ú ¿¹Å¹Æ½¹ ¼¸¹º Ì·¸¹º¹ à¹ÇÈÆÅÓ¼ºÅÇÈºÁÏÆ¹·ÅÇÈÄÁ¹ô¹·¸Á¹ ÑÏÏ¹·ÆÄÁÇÈ¹ Í·ÉÌÒ¹ ¸¹Å ÊÌÇÈÓ¹ºÈÌÄÆÅ ÌÂÅÝ"#$%&'() ()%)&*+',-) .$/ 0$/)1) 1),-&+',-)2$3#1/)1.$()$
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	�ñÚÒ¹º¹ÇÈ·¹Æ ËÁÆÆ¹ÄÅ ÊÖÍóÙ ¹·ÆÈÌÄÆ¹·¹· Â·¸ Ïäº çÀ¹ÇÎ¹ ¸¹º !ÏÏ¹·Ä¹ÉÂ·É ¹ºÅÆ¹ÄÄÆ¹·ßÁ¹¸¹ºÉÌÒ¹· ¸¹Å »¼·½¹º·ÌÒÅÇÈÄÂÅÅ¹Å Â·¸ ¸¹Å ½ÂÅÌËË¹·É¹ÏÌÅÅÆ¹· êÌÉ¹Ò¹ºÁÇÈÆÅ ÞÁËë¼ÄÉ¹·¸¹· ÌÂÇÈ ÌÄÅ AåÊåë¾Ð·Æ¹ºÄÌÉ¹·B Ò¹½¹ÁÇÈ·¹Æá ¸¹· Ã¼ºÉÌÒ¹· ¸¹Å � ñó	 ÍÒÅÝ � Ö¿è Ì·¸ÌÅ ¹Ä¹ÎÆº¼·ÁÅÇÈ¹ è¹ºÁÇÈÆÅÏ¼ºËÌÆ ÞAåÊåë¾ë¼ºËÌÆBá Á· ÌÄÄ¹· À¹Å¹·ÆÄÁÇÈ¹· è¹ÄÌ·É¹·¹·ÆÅãº¹ÇÈ¹·Ý ¶· åÁ·ÎÄÌ·É ËÁÆ ¸¹· ¸¹ÂÆÅÇÈ¹· É¹Å¹Æ½ÄÁÇÈ¹· Ã¼ºÅÇÈºÁÏÆ¹· ¹ºÅÆº¹ÇÎÆ ÅÁÇÈ ¸Á¹Å¹ÔºäÏÂ·É ·Âº ÌÂÏ ¸Á¹ éÒ¹ºÏäÈºÂ·É ¸¹º ¶·Ï¼ºËÌÆÁ¼·¹· ¸¹Å »¼·½¹º·ÌÒÅÇÈÄÂÅÅ¹Å Â·¸ ¸¹Å½ÂÅÌËË¹·É¹ÏÌÅÅÆ¹· êÌÉ¹Ò¹ºÁÇÈÆÅ Á· ¸ÌÅ åÊåë¾ë¼ºËÌÆ Â·¸ ¸ÌÈ¹º À¹¸¹º ÌÂÏ ¸Á¹ Á· ¸Á¹Å¹·ßÁ¹¸¹ºÉÌÒ¹· ¹·ÆÈÌÄÆ¹·¹· ·¼ÇÈ ÌÂÏ Ì·¸¹º¹ Á· ¸¹º ¼Ò¹· É¹·Ì··Æ¹· âÌÆ¹Á ¹·ÆÈÌÄÆ¹·¹¶·Ï¼ºËÌÆÁ¼·¹·Ý



�ÌÇÈ Â·Å¹º¹º è¹ÂºÆ¹ÁÄÂ·É ¹·ÆÅãº¹ÇÈ¹·¸Á¹ Á·¸¹º¼Ò¹·É¹·Ì··Æ¹· âÌÆ¹Á ¹·ÆÈÌÄÆ¹·¹· Â·¸ ÏäºçÀ¹ÇÎ¹ ¸¹º !ÏÏ¹·Ä¹ÉÂ·É ¹ºÅÆ¹ÄÄÆ¹· ßÁ¹¸¹ºÉÌÒ¹· ¸¹Å »¼·½¹º·ÌÒÅÇÈÄÂÅÅ¹Å Â·¸ ¸¹Å½ÂÅÌËË¹·É¹ÏÌÅÅÆ¹· êÌÉ¹Ò¹ºÁÇÈÆÅ Á· ÌÄÄ¹· À¹Å¹·ÆÄÁÇÈ¹· è¹ÄÌ·É¹· ¸¹· Ã¼ºÉÌÒ¹· ¸¹Å � ñó	ÍÒÅÝ � Ö¿è Ì· ¸ÌÅ ¹Ä¹ÎÆº¼·ÁÅÇÈ¹ è¹ºÁÇÈÆÅÏ¼ºËÌÆÝ éÒ¹º ¸Á¹Å¹Å ÔºäÏÂ·ÉÅÂºÆ¹ÁÄ Å¼ÀÁ¹ Â·Å¹º¹ÁË Ó¼ºÌ·ÅÆ¹È¹·¸¹· AÃ¹ºË¹ºÎ äÒ¹º ¸Á¹ ÔºäÏÂ·É ¸¹Å »¼·½¹º·ÌÒÅÇÈÄÂÅÅ¹Å Â·¸ ¸¹Å½ÂÅÌËË¹·É¹ÏÌÅÅÆ¹· êÌÉ¹Ò¹ºÁÇÈÆÅB ¹·ÆÈÌÄÆ¹·¹· ÔºäÏÂ·ÉÅÂºÆ¹ÁÄ¹ ½ÂË Ò¹ÁÉ¹ÏäÉÆ¹·»¼·½¹º·ÌÒÅÇÈÄÂÅÅ Â·¸ ½ÂË Ò¹ÁÉ¹ÏäÉÆ¹· ½ÂÅÌËË¹·É¹ÏÌÅÅÆ¹· êÌÉ¹Ò¹ºÁÇÈÆ Ïäº ¸ÌÅ¿¹ÅÇÈÕÏÆÅæÌÈºÓ¼Ë �Ý!ÎÆ¼Ò¹º óòó� ÒÁÅ ½ÂËñòÝ Ê¹ãÆ¹ËÒ¹º óòóó ÈÁ·ÌÂÅ É¹Ò¹·ÀÁº Î¹Á·¹ºÄ¹ÁÔºäÏÂ·ÉÅÂºÆ¹ÁÄ ½Â ¸¹· Á· ¸Á¹Å¹· ßÁ¹¸¹ºÉÌÒ¹· ¹·ÆÈÌÄÆ¹·¹· ¶·Ï¼ºËÌÆÁ¼·¹· Å¼ÀÁ¹ ½Â ¸¹·Ì·¸¹º¹· Á· ¸¹º ¼Ò¹· É¹·Ì··Æ¹· âÌÆ¹Á ¹·ÆÈÌÄÆ¹·¹· ¶·Ï¼ºËÌÆÁ¼·¹· ÌÒÝCªµ«´°ï¬ ¨©ª «°¥ íª©¨µï¥µª@¬¤´ßÁº ÈÌÒ¹· Â·Å¹º¹ ÔºäÏÂ·É ¸¹º Á· ¸¹º ¼Ò¹· É¹·Ì··Æ¹· âÌÆ¹Á ¹·ÆÈÌÄÆ¹·¹·ßÁ¹¸¹ºÉÌÒ¹· ¸¹Å»¼·½¹º·ÌÒÅÇÈÄÂÅÅ¹Å Â·¸ ¸¹Å ½ÂÅÌËË¹·É¹ÏÌÅÅÆ¹· êÌÉ¹Ò¹ºÁÇÈÆÅ Á· éÒ¹º¹Á·ÅÆÁËËÂ·É ËÁÆ �ñ�ÛÍÒÅÝ ñÌ Ö¿èÂ·Æ¹º è¹ÌÇÈÆÂ·É ¸¹Å ¶âß ÔºäÏÂ·ÉÅÅÆÌ·¸Ìº¸ÅD ÔºäÏÂ·É ¸¹º ÏäºçÀ¹ÇÎ¹ ¸¹º!ÏÏ¹·Ä¹ÉÂ·É ¹ºÅÆ¹ÄÄÆ¹· ¹Ä¹ÎÆº¼·ÁÅÇÈ¹· ßÁ¹¸¹ºÉÌÒ¹· Ó¼· ÍÒÅÇÈÄäÅÅ¹· Â·¸ êÌÉ¹Ò¹ºÁÇÈÆ¹··ÌÇÈ � ñ�Û ÍÒÅÝ ñÌ Ö¿è Þ¶âß ÔÊ Ø�ò Þ�òÝóòó�áá ¸ÂºÇÈÉ¹ÏäÈºÆÝ Ð·Å¹º¹ Ã¹ºÌ·ÆÀ¼ºÆÂ·É¸Ì·ÌÇÈ ÁÅÆ ÁË ÍÒÅÇÈ·ÁÆÆ AÃ¹ºÌ·ÆÀ¼ºÆÂ·É ¸¹Å ÍÒÅÇÈÄÂÅÅãºäÏ¹ºÅ Ïäº ¸Á¹ ÔºäÏÂ·É ¸¹º åÊåë¾Ð·Æ¹ºÄÌÉ¹·B À¹ÁÆ¹ºÉ¹È¹·¸ Ò¹ÅÇÈºÁ¹Ò¹·Ý Ð·Å¹º¹ ßÁºÆÅÇÈÌÏÆÅãºäÏ¹ºãºÌúÁÅ ÈÌÆ ¸Á¹Í·Ï¼º¸¹ºÂ·É¹· Ì· ¸ÌÅ EÂÌÄÁÆÕÆÅËÌ·ÌÉ¹Ë¹·ÆÅðÅÆ¹Ë ¸¹Å ¶âß EÂÌÄÁÆÕÆÅËÌ·ÌÉ¹Ë¹·Æ¾ÅÆÌ·¸Ìº¸ÅD Í·Ï¼º¸¹ºÂ·É¹· Ì· ¸ÌÅ EÂÌÄÁÆÕÆÅËÌ·ÌÉ¹Ë¹·Æ Á· ¸¹º ßÁºÆÅÇÈÌÏÆÅãºäÏ¹ºãºÌúÁÅÞ¶âßEÜÊ � Þò
Ýóòóóáá Ì·É¹À¹·¸¹ÆÝî¬ª°@ö§ª@µï «¬ª ï¬¥¬@¯´¤²³¬î¬ª@ª¬@¬ª µ« «¬¥ øµ¨¥¤²³@¥ª°@¥ ¨©ª «¤¬ FGFHIJ@¬ª´°ï¬âÁ¹ É¹Å¹Æ½ÄÁÇÈ¹·Ã¹ºÆº¹Æ¹º ¸¹º¿¹Å¹ÄÄÅÇÈÌÏÆ ÅÁ·¸ Ó¹ºÌ·ÆÀ¼ºÆÄÁÇÈ Ïäº ¸Á¹ åºÅÆ¹ÄÄÂ·É ¸¹º åÊåë¾Ð·Æ¹ºÄÌÉ¹· ËÁÆ ¸¹· ¹Ä¹ÎÆº¼·ÁÅÇÈ¹· ßÁ¹¸¹ºÉÌÒ¹· ¸¹Å »¼·½¹º·ÌÒÅÇÈÄÂÅÅ¹Å Â·¸ ¸¹Å½ÂÅÌËË¹·É¹ÏÌÅÅÆ¹· êÌÉ¹Ò¹ºÁÇÈÆÅ ·ÌÇÈ ÜÌôÉÌÒ¹ ¸¹Å � ñó	ÍÒÅÝ �ÊÌÆ½ Ø �ºÝ �Ö¿è Â·¸ Ïäº¸Á¹ ÍÂÅ½¹ÁÇÈ·Â·É ¸¹Å »¼·½¹º·ÌÒÅÇÈÄÂÅÅ¹Å ·ÌÇÈÜÌôÉÌÒ¹ ¸¹Å �ñó	ÍÒÅÝ �ÊÌÆ½ Ø �ºÝ ó Ö¿èÝë¹º·¹º ÅÁ·¸ ¸Á¹ É¹Å¹Æ½ÄÁÇÈ¹· Ã¹ºÆº¹Æ¹º ¸¹º ¿¹Å¹ÄÄÅÇÈÌÏÆ Ó¹ºÌ·ÆÀ¼ºÆÄÁÇÈ Ïäº ¸Á¹ Á·Æ¹º·¹·»¼·Æº¼ÄÄ¹·Ú ¸Á¹ ÅÁ¹ ÌÄÅ ·¼ÆÀ¹·¸ÁÉ ¹ºÌÇÈÆ¹·Ú ÂË ¸Á¹ åºÅÆ¹ÄÄÂ·É ¸¹º åÊåë¾Ð·Æ¹ºÄÌÉ¹· ½Â¹ºËÑÉÄÁÇÈ¹·Ú ¸Á¹ Ïº¹Á Ó¼·À¹Å¹·ÆÄÁÇÈ¹· � Ò¹ÌÒÅÁÇÈÆÁÉÆ¹· ¼¸¹º Â·Ò¹ÌÒÅÁÇÈÆÁÉÆ¹· �Ã¹ºÅÆÑô¹·É¹É¹· ¸Á¹ Ã¼ºÉÌÒ¹·¸¹Å � ñó	ÍÒÅÝ �Ö¿èÌ· ¸ÌÅ ¹Ä¹ÎÆº¼·ÁÅÇÈ¹ è¹ºÁÇÈÆÅÏ¼ºËÌÆ ÅÁ·¸Ýâ¹º ÍÂÏÅÁÇÈÆÅºÌÆ ÁÅÆ Ó¹ºÌ·ÆÀ¼ºÆÄÁÇÈ Ïäº ¸Á¹ éÒ¹ºÀÌÇÈÂ·É ¸¹Å Ôº¼½¹ÅÅ¹Å ¸¹º åºÅÆ¹ÄÄÂ·É ¸¹ºåÊåë¾Ð·Æ¹ºÄÌÉ¹· ÌÄÅ ù¹ÁÄ ¸¹Å à¹ÇÈ·Â·ÉÅÄ¹ÉÂ·ÉÅãº¼½¹ÅÅ¹ÅÝî¬ª°@ö§ª@µï «¬¥ ø±¥²³´µ¥¥Kª©¨¬ª¥ ¨©ª «¤¬ íª©¨µï «¬ª FGFHIJ@¬ª´°ï¬Ð·Å¹º¹ çÁ¹ÄÅ¹Æ½Â·É ÁÅÆÚ ÈÁ·º¹ÁÇÈ¹·¸¹ ÊÁÇÈ¹ºÈ¹ÁÆ ¸ÌºäÒ¹º ½Â ¹ºÄÌ·É¹·Ú ¼Ò ¸Á¹ åÊåë¾Ð·Æ¹ºÄÌÉ¹· Ïº¹Á Ó¼· À¹Å¹·ÆÄÁÇÈ¹· � Ò¹ÌÒÅÁÇÈÆÁÉÆ¹· ¼¸¹º Â·Ò¹ÌÒÅÁÇÈÆÁÉÆ¹· � Ã¹ºÅÆÑô¹·



É¹É¹· ¸Á¹ Í·Ï¼º¸¹ºÂ·É¹· ¸¹Å � ñó	 ÍÒÅÝ � Ö¿è ÅÁ·¸Ý ßÕÈº¹·¸ ¸¹º ÔºäÏÂ·É äÒ¹· ÀÁºãÏÄÁÇÈÆÉ¹ËÕô¹Å åºË¹ÅÅ¹· ÌÂÅ Â·¸ Ò¹ÀÌÈº¹· ¹Á·¹ ÎºÁÆÁÅÇÈ¹ ¿ºÂ·¸ÈÌÄÆÂ·ÉÝ âÌºäÒ¹º ÈÁ·ÌÂÅ
• 

Á¸¹·ÆÁÏÁ½Á¹º¹· Â·¸ Ò¹ÂºÆ¹ÁÄ¹· ÀÁº ¸Á¹ àÁÅÁÎ¹· À¹Å¹·ÆÄÁÇÈ¹º � Ò¹ÌÒÅÁÇÈÆÁÉÆ¹º ¼¸¹ºÂ·Ò¹ÌÒÅÁÇÈÆÁÉÆ¹º �Ã¹ºÅÆÑô¹ É¹É¹·¸Á¹ Í·Ï¼º¸¹ºÂ·É¹·¸¹Å �ñó	ÍÒÅÝ �Ö¿èÚ ãÄÌ·¹· Â·¸ÏäÈº¹· ÔºäÏÂ·ÉÅÈÌ·¸ÄÂ·É¹· ÌÄÅ à¹ÌÎÆÁ¼· ÌÂÏ ¸Á¹Å¹ àÁÅÁÎ¹· ¸ÂºÇÈ Å¼ÀÁ¹ ¹ºÄÌ·É¹·ÔºäÏÂ·ÉÅ·ÌÇÈÀ¹ÁÅ¹Ú ¸Á¹ ÌÂÅº¹ÁÇÈ¹·¸ Â·¸ É¹¹ÁÉ·¹Æ ÅÁ·¸Ú ÂË ÌÄÅ ¿ºÂ·¸ÄÌÉ¹ Ïäº Â·Å¹ºÔºäÏÂ·ÉÅÂºÆ¹ÁÄ ½Â ¸Á¹·¹·Ý
• 

É¹ÀÁ··¹·ÀÁº ¹Á· Ã¹ºÅÆÕ·¸·ÁÅ Ó¼· ¸¹· Ïäº ¸Á¹ ÔºäÏÂ·É ¸¹º åÊåë¾Ð·Æ¹ºÄÌÉ¹· º¹Ä¹ÓÌ·Æ¹·Á·Æ¹º·¹· »¼·Æº¼ÄÄ¹·Ú ÂË ÔºäÏÂ·ÉÅÈÌ·¸ÄÂ·É¹· ½Â ãÄÌ·¹·Ú ¸Á¹ Â·Æ¹º ¸¹· É¹É¹Ò¹·¹·ÐËÅÆÕ·¸¹· Ì·É¹Ë¹ÅÅ¹· ÅÁ·¸Ú æ¹¸¼ÇÈ ·ÁÇÈÆ ËÁÆ ¸¹Ë çÁ¹ÄÚ ¹Á· ÔºäÏÂ·ÉÅÂºÆ¹ÁÄ ½ÂºßÁºÎÅÌËÎ¹ÁÆ ¸Á¹Å¹º »¼·Æº¼ÄÄ¹· ÌÒ½ÂÉ¹Ò¹·Ý
• 

Ò¹ÂºÆ¹ÁÄ¹· ÀÁº ¸Á¹ Æ¹ÇÈ·ÁÅÇÈ¹ ¿äÄÆÁÉÎ¹ÁÆ ¸¹º åÊåë¾Ð·Æ¹ºÄÌÉ¹·Ú ¸ÝÈÝ ¼Ò ¸Á¹ ¸Á¹ åÊåë¾Ð·Æ¹ºÄÌÉ¹·¹·ÆÈÌÄÆ¹·¸¹ âÌÆ¹Á ¸Á¹ Ã¼ºÉÌÒ¹·¸¹º â¹Ä¹ÉÁ¹ºÆ¹·Ã¹º¼º¸·Â·É ÞåÐá óò�
�	�ÙÁ·¸¹º ½ÂËÍÒÅÇÈÄÂÅÅÅÆÁÇÈÆÌÉ É¹ÄÆ¹·¸¹· ëÌÅÅÂ·É Ì·¸Á¹ Æ¹ÇÈ·ÁÅÇÈ¹ Êã¹½ÁÏÁÎÌÆÁ¼·Ïäº ¸Á¹Å¹âÌÆ¹Á ¹ºÏäÄÄÆÝ
• 

Ò¹ÂºÆ¹ÁÄ¹· ÀÁºÚ ¼Ò ¸Á¹ åÊåë¾Ð·Æ¹ºÄÌÉ¹· ¹Á·¹ Á·ÈÌÄÆÅÉÄ¹ÁÇÈ¹ LÖùÜê¾ßÁ¹¸¹ºÉÌÒ¹ ¸¹ÅÉ¹ãºäÏÆ¹· »¼·½¹º·ÌÒÅÇÈÄÂÅÅ¹Å Â·¸ ¸¹Å É¹ãºäÏÆ¹· ½ÂÅÌËË¹·É¹ÏÌÅÅÆ¹· êÌÉ¹Ò¹ºÁÇÈÆÅ¹ºËÑÉÄÁÇÈ¹·Ý
• 

Ò¹ÂºÆ¹ÁÄ¹· ÀÁºÚ ¼Ò ¸Á¹ ÍÂÅ½¹ÁÇÈ·Â·É ¸¹º åÊåë¾Ð·Æ¹ºÄÌÉ¹· ËÁÆ ¶·ÄÁ·¹ Lèàê¾ù¹ÇÈ·¼Ä¼ÉÁ¹ÞÁLèàêá ·ÌÇÈÜÌôÉÌÒ¹ ¸¹ºÍºÆÁÎ¹ÄØ Â·¸  ¸¹ºâ¹Ä¹ÉÁ¹ºÆ¹·Ã¹º¼º¸·Â·É ÞåÐá óò�
�	�Ù Á·¸¹º ÌË ÍÒÅÇÈÄÂÅÅÅÆÁÇÈÆÌÉ É¹ÄÆ¹·¸¹· ëÌÅÅÂ·É ¹Á·¹ Ì·É¹Ë¹ÅÅ¹·¹ Â·¸ Ó¼ÄÄÅÆÕ·¸ÁÉ¹ËÌÅÇÈÁ·¹·Ä¹ÅÒÌº¹ Lèàê¾»¼ãÁ¹ ¸¹ºLÖùÜê¾ßÁ¹¸¹ºÉÌÒ¹ ¹ºËÑÉÄÁÇÈÆÝM����� �ý����ý���NO��ÿ�4�� :P QRS� ��6ßÁº ÀÂº¸¹· Ó¼· ¸¹º ñÛÝ ¼º¸¹·ÆÄÁÇÈ¹· ÞÓÁºÆÂ¹ÄÄ¹·á ÖÌÂãÆÓ¹ºÅÌËËÄÂ·É ÌË óØÝ ÜÌÁ óòóó ÌÄÅ»¼·½¹º·ÌÒÅÇÈÄÂÅÅãºäÏ¹ºÉ¹ÀÕÈÄÆÝßÁºÀÂº¸¹·ÌË ��ÝTÂÄÁ óòóóÓ¼ËÍÂÏÅÁÇÈÆÅºÌÆ Ò¹ÌÂÏÆºÌÉÆÝßÁº ÅÁ·¸ Â·Â·Æ¹ºÒº¼ÇÈ¹·Å¹ÁÆ ¸¹Ë¿¹ÅÇÈÕÏÆÅæÌÈºóò�	�óò�
 Þ¿¹ÅÇÈÕÏÆÅæÌÈºÓ¼Ë �Ý!ÎÆ¼Ò¹ºóò�	 ÒÁÅ ½ÂË ñòÝ Ê¹ãÆ¹ËÒ¹º óò�
á ÌÄÅ »¼·½¹º·ÌÒÅÇÈÄÂÅÅãºäÏ¹º ¸¹º ÊÇÈÂËÌÉÍÎÆÁ¹·É¹Å¹ÄÄÅÇÈÌÏÆÚ ÍÌÇÈ¹·Ú ÆÕÆÁÉÝßÁº ¹ºÎÄÕº¹·Ú ¸ÌÅÅ ¸Á¹ Á· ¸Á¹Å¹Ë è¹ÅÆÕÆÁÉÂ·ÉÅÓ¹ºË¹ºÎ ¹·ÆÈÌÄÆ¹·¹· ÔºäÏÂ·ÉÅÂºÆ¹ÁÄ¹ ËÁÆ ¸¹Ë½ÂÅÕÆ½ÄÁÇÈ¹· è¹ºÁÇÈÆ Ì· ¸¹· ÔºäÏÂ·ÉÅÌÂÅÅÇÈÂÅÅ ·ÌÇÈ ÍºÆÁÎ¹Ä �� åÐ¾ÍÔºÃ!ÞÔºäÏÂ·ÉÅÒ¹ºÁÇÈÆá Á· åÁ·ÎÄÌ·É ÅÆ¹È¹·Ý"#$%&'()1 "0,-U)1-0+& VW)1X)$/.$( /)% Y)%&Z&'(.$(%U)1[)1\%Ð·Å¹º è¹ÅÆÕÆÁÉÂ·ÉÅÓ¹ºË¹ºÎ ÁÅÆ ÅÆ¹ÆÅ ÁË çÂÅÌËË¹·ÈÌ·É ËÁÆ ¸¹Ë É¹ãºäÏÆ¹· »¼·½¹º·¾ÌÒÅÇÈÄÂÅÅ Â·¸ ¸¹Ë É¹ãºäÏÆ¹· ½ÂÅÌËË¹·É¹ÏÌÅÅÆ¹· êÌÉ¹Ò¹ºÁÇÈÆ Å¼ÀÁ¹ ¸¹· É¹ãºäÏÆ¹· åÊåë¾
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